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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des
Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter
Fabian Jacobi
(AfD)

Welche Werbeagentur wurde nach Kenntnis der 
Bundesregierung am 4. September 2023 beauf-
tragt, das Posting auf X (Twitter) von Bundes-
kanzler Olaf Scholz mit Augenklappe und dem 
Titel „Wer den Schaden hat“ zu entwerfen, und 
wie hoch waren die Kosten dafür (twitter.com/Bu
ndeskanzler/status/1698627434508063228/pho
to/1; www.welt.de/podcasts/deffner-und-zschaep
itz/ Episode 284 ab Minute 03:30)?

Antwort des Staatssekretärs Steffen Hebestreit
vom 20. September 2023

Keine.

2. Abgeordnete
Dr. Christiane 
Schenderlein
(CDU/CSU)

Welche konkreten Maßnahmen ergreift die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medi-
en, um zwischen Mitarbeiterschaft und Direktion 
des Arolsen Archives ein angstfreies und vertrau-
ensvolles Arbeitsklima wiederherzustellen (vgl. 
Medienbericht: www.hessenschau.de/kultur/arols
en-archives-abschlussbericht-verstehen-mitarbeite
r-als-aufforderung-zur-kuendigung-v1,abschlussb
ericht-arolsen-archives-100.html)?

Antwort der Staatsministerin Claudia Roth
vom 18. September 2023

Aufgrund der besonderen völkerrechtlichen Konstruktion des Internatio-
nalen Suchdienstes, der sich seit 2019 „Arolsen Archives – International 
Center on Nazi Persecution“ nennt, ist der Internationale Ausschuss (IA) 
das höchste Leitungsorgan der Einrichtung (vgl. Artikel 14 Buchstabe a 
des Übereinkommens über den Internationalen Suchdienst, BGBl. II 
S. 1090 ff.). Er hat daher auch über die Maßnahmen im Sinne der Frage-
stellung zu entscheiden.
Im IA wird Deutschland durch das Auswärtige Amt als Delegationslei-
tung vertreten; seit dem 29. Juni 2023 stellt es auch den Vorsitz. In dem 
hier vorliegenden Ausnahmefall, der erstmals die unmittelbare personel-
le Beaufsichtigung der Direktion durch den IA betrifft, hat die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medien den IA mit einzelnen 
Hilfeleistungen unterstützt (u. a. Vergabeverfahren für die Auswahl der 
Rechtsanwaltskanzlei zwecks Durchführung einer objektiven Unter-
suchung der Vorwürfe).
Der IA hat die Direktion der Arolsen Archives beauftragt, über die Mög-
lichkeiten der umgehenden Umsetzung der Handlungsempfehlungen der 
Rechtsanwaltskanzlei in dem Abschlussbericht bis zur nächsten Sitzung 
des IA im Oktober zu berichten. Wie die Direktion wurde gleichermaßen 
auch der Betriebsrat über die Handlungsempfehlungen des Berichts in-
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formiert, weil der Ausschuss sie als geeignet erachtet, den Blick nach 
vorn zu richten und Belegschaft und Direktion dabei zu unterstützen, ge-
meinsam Wege eines konstruktiven Miteinanders zu entwickeln.

3. Abgeordnete
Dr. Christiane 
Schenderlein
(CDU/CSU)

Wann und aus welchen Gründen wurde die Ent-
scheidung getroffen, den Vertrag mit Carlo Chat-
rian als Künstlerischem Leiter der Berlinale nicht 
zu verlängern?

Antwort der Staatsministerin Claudia Roth
vom 18. September 2023

Carlo Chatrian hat am 2. September 2023 bekannt gegeben, seinen lau-
fenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Er hat seine Entscheidung in 
einer persönlichen Erklärung begründet, abrufbar unter: www.berlinal
e.de/de/2024/news-pressemitteilungen/244674.html.

4. Abgeordnete
Dr. Christiane 
Schenderlein
(CDU/CSU)

Wann wird die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien die neue Struktur der Lei-
tung der Berlinale öffentlich machen, und wie 
wird eine neue Intendanz für die Berlinale be-
stimmt (bitte auch den Zeitpunkt der Ernennung 
angeben)?

Antwort der Staatsministerin Claudia Roth
vom 19. September 2023

Die Struktur der Leitung der Berlinale 2024 ist öffentlich zugänglich. 
Für die Berlinale 2025 ff. wird eine Findungskommission dem Auf-
sichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH einen 
oder mehrere Vorschläge machen, über die dieser dann entscheiden 
wird. Der Aufsichtsrat wird mit einer neuen Intendantin oder einem 
neuen Intendanten auch die Struktur der Leitung der Berlinale 2025 ff. 
besprechen und anschließend hierüber entscheiden. Die nächste Auf-
sichtsratssitzung ist für Dezember 2023 geplant.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Klimaschutz

5. Abgeordnete
Carolin Bachmann
(AfD)

Verfolgt die Bundesregierung eine korrigierende 
Strategie, um die angestrebte Klimaneutralität 
2045 (www.bundesregierung.de/breg-de/schwerp
unkte/klimaschutz/klimaschutzgesetz-2021-191
3672) zu erreichen, im Hinblick auf die Tatsache, 
dass Bundeskanzler Olaf Scholz täglich vier bis 
fünf Windräder bis 2030 bauen lassen möchte und 
für ein Windradfundament ca. 1.000 m3 Beton 
(dies entspricht 2.400 t Beton) verbaut werden, 
wobei folglich je Fundament 480 t CO2 entstehen 
(www.tagesschau.de/inland/scholz-windkraft-10
1.html), und wenn ja, welche?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 21. September 2023

Die Bundesregierung arbeitet derzeit an unterschiedlichen Maßnahmen 
und Strategien, um die mit der Herstellung von Beton verbundenen 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dazu zählt die Steigerung der 
Ressourceneffizienz, die Verbesserung der Kreislaufwirtschaft, die För-
derung von Forschung und Entwicklung klimafreundlicherer Betonsor-
ten auch durch Leichtbautechnologien sowie die Entwicklung eines 
Handlungskonzepts für Grüne Leitmärkte, um einen generellen Rahmen 
zur Entstehung von Leitmärkten für klimaneutrale Grundstoffe wie etwa 
Zement und perspektivisch Beton zu erarbeiten. Um die nicht bzw. die 
schwer vermeidbaren Emissionen in der Industrie und Abfallwirtschaft 
zu reduzieren und einen zusätzlichen Beitrag zur Erreichung der Klima-
ziele zu leisten, arbeitet die Bundesregierung an einer Carbon Manage-
ment Strategie.

6. Abgeordnete
Carolin Bachmann
(AfD)

Auf welche Summe belaufen sich die jeweiligen 
Zahlungen für Stromimporte Deutschlands an das 
jeweilige stromexportierende Land (alle neun 
Nachbarländer Deutschlands sowie Norwegen 
und Schweden), für den Zeitraum vom 1. Januar 
2023 bis einschließlich 15. April 2023 sowie vom 
16. April 2023 bis einschließlich 31. August 2023 
(www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/energie/
deutschland-nach-atomkraft-ausstieg-stromimport
e-auf-rekordniveau/)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 20. September 2023

Die Entwicklung des Stromaußenhandels Deutschlands und daraus re-
sultierende Zahlungsströme folgen dem gesamteuropäischen, stündli-
chen Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage. Die grenzüberschrei-
tende Marktkopplung ermöglicht, dass Strom im europäischen Verbund 
immer dort erzeugt wird, wo dies am günstigsten möglich ist. Deutsch-
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land und die anderen europäischen Länder können so wechselseitig von 
den jeweils günstigsten Erzeugungsbedingungen profitieren.
Ein funktionierender Strombinnenmarkt ist damit auch für die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher wichtig, denn je besser der Strombinnen-
markt funktioniert, desto günstiger wird es auch für Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Es ist daher nicht nur aus Versorgungsgründen, son-
dern auch aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll, Strom aus dem Aus-
land zu importieren, oder umgekehrt zu exportieren.
Eine Zunahme von Stromimporten ist vor diesem Hintergrund keines-
wegs ein Zeichen für eine Stromknappheit in Deutschland, vielmehr be-
legt sie den gut funktionierenden europäischen Elektrizitätsbinnenmarkt. 
Außenhandelsdaten erlauben keine Aussage über die Versorgungssicher-
heit oder die Verfügbarkeit von Kraftwerken in Deutschland. Vielmehr 
stellen sie den Stromhandel, so wie er im Markt stattfindet, dar.
Deutschland weist dabei die Besonderheit auf, dass es im Winter viel 
und im Sommer weniger Strom exportiert. Dies zeigt sehr eindrücklich, 
dass Deutschland über ausreichend Kapazitäten im Strommarkt verfügt. 
Wir decken im Winter, wenn der Stromverbrauch besonders hoch ist, 
nicht nur unseren eigenen Stromverbrauch, sondern auch den Stromver-
brauch unserer Nachbarländer.
Nachfolgende Tabelle zeigt, dass vor allem Frankreich in den vergange-
nen Wintern sehr viel Strom aus Deutschland importiert hat. In den 
Sommermonaten hingegen war der Exportüberschuss nach Frankreich 
reduziert (2022) beziehungsweise wurde zu einem Importüberschuss 
(2021, 2023). Das unterstreicht die Saisonalität beim Stromhandel.

Tabelle: Handelssaldo Deutschland mit Frankreich

Jahr Winter
(1. Januar bis 30. April)

Sommer
(1. Mai bis 31. August)

2021 2,9 Terawattstunden -1,3 Terawattstunden
2022 7,1 Terawattstunden 3,2 Terawattstunden
2023 4,7 Terawattstunden -2,5 Terawattstunden

Hinweis: Positiver Wert = Exportüberschuss; negativer Wert = Importüberschuss

Diese Saisonalität gilt auch für den Handel mit anderen Nachbarländern. 
Saldiert man sämtliche Stromaustausche von Deutschland mit seinen 
elektrischen Nachbarn, kann für 2023 festgehalten werden, dass mit dem 
Wechsel von Winter zu Sommer Deutschland vom Nettoexporteur zum 
Nettoimporteur wurde. Diesen saisonbedingte Rollenwechsel gab es 
auch 2021 und in weiter zurückliegenden Jahren. Im Jahr 2022 blieb 
Deutschland auch im Sommer Nettoexporteur, jedoch weniger ausge-
prägt als im Winter. Dies ist der Besonderheit des Jahres 2022 als Kri-
senjahr zuzuschreiben: Damals sorgte insbesondere die geringe Verfüg-
barkeit von französischen Kernkraftwerken zu hohen Stromexporten 
Deutschlands nach Südeuropa. Auch die einseitige Einstellung der Gas-
lieferungen durch Russland hatte einen Einfluss auf die deutsche Strom-
handelsbilanz, da höhere Gaspreise eine verstärkte Kohleverstromung in 
Deutschland und eine geringere Gasverstromung im europäischen Aus-
land zur Folge hatten.
Was fachlich und inhaltlich jedenfalls nicht trägt, ist, einen Anstieg an 
Importen auf das Ende des Streckbetriebes der letzten deutschen Kern-
kraftwerke zurückzuführen. Das europäische Handelsergebnis folgt 
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einer Vielzahl von Einflussfaktoren, u. a. den im Betrachtungszeitraum 
vorliegenden Brennstoff- und CO2-Zertifikatepreisen, saisonaler Ver-
brauche und der Verfügbarkeit des europäischen Kraftwerkparks sowie 
der Erzeugung aus erneuerbaren Energien.
In der folgenden Tabelle sind die Kostensummen der Stromaustausche 
mit den an die deutsche Gebotszone angrenzenden Nachbargebotszonen 
für die beiden angefragten Zeiträume dargestellt. Es handelt sich um 
eine synthetisch konstruierte Zahl, weil die tatsächlichen durch den Au-
ßenhandel induzierten Zahlungsströme statistisch nicht erfasst werden. 
So weichen die Preise langfristiger Handelsgeschäfte typischerweise von 
den Day-Ahead-Preisen im Spotmarkt ab. Die hier vorgenommene Kos-
tenkalkulation ist daher lediglich eine Näherung an die tatsächlichen 
Kosten der Stromaustausche.
Die zugrundeliegenden Daten wurden der öffentlich zugänglichen ENT-
SO-E Transparency Platform entnommen. Die stündlich saldierten Han-
delsflüsse je Gebotszone wurden dazu mit den stündlichen Day-Ahead- 
Preisen der deutschen Gebotszone multipliziert. Negative Kosten bei 
den Exporten entsprechen Erlösen aus den Handelsexporten.

Tabelle: Synthetisch kalkulierte Kostensummen für Stromaustausche mit Nachbarländern

1. Januar 2023 bis 15. April 2023 16. April 2023 bis 31. August 2023
In Euro Export Import Export Import

Österreich 358.273.817 -31.637.502 77.378.273 -184.606.099
Belgien 185.878.405 -63.324.247 35.457.460 -128.875.772
Schweiz 261.040.218 -23.706.124 71.637.973 -452.170.056

Tschechien 98.190.023 -96.275.716 39.512.845 -156.885.677
Dänemark 39.832.357 -502.721.330 4.721.017 -569.301.884
Frankreich 657.742.679 -94.386.807 65.770.591 -360.858.560

Niederlande 166.694.026 -109.157.752 66.179.002 -294.373.701
Norwegen 36.364.958 -226.994.453 2.509.610 -282.499.704

Polen 95.497.512 -85.624.285 59.578.289 -92.796.900
Schweden 1.847.493 -118.894.791 1.478.986 -121.187.076
SUMME 1.901.361.488 -1.352.723.006 421.266.074 -2.643.555.429

Hinweis: Positiver Wert = Exporteinnahmen; negativer Wert = Importausgaben

Die Tabelle zeigt, dass deutsche Stromhändler im Winterzeitraum 1. Ja-
nuar bis 15. April 2023 Exporteinnahmen von 1,9 Mrd. Euro erzielen 
konnten, denen im selben Zeitraum Ausgaben für Importe in Höhe von 
1,35 Mrd. Euro gegenüberstanden. Im Sommerzeitraum 16. April bis 
31. August 2023 wechselte das Bild hin zu einem Importüberschuss: Ex-
porteinnahmen von 0,42 Mrd. Euro standen Importausgaben von 
2,64 Mrd. Euro gegenüber.

7. Abgeordneter
Dr. Dietmar 
Bartsch
(DIE LINKE.)

Wie viele Windkraftanlagen wurden nach Kennt-
nis der Bundesregierung seit 2018 zeitweise abge-
schaltet, da die Netze den Strom durch Überlas-
tung nicht abtransportieren konnten (bitte Anzahl 
der betroffenen Windkraftanlagen jährlich und 
Abschaltung in Stunden angeben), und wie viele 
Windkraftanlagen sind bundesweit seit 2018 ans 
Netz gegangen (bitte jährlich bis einschließlich 
1. Halbjahr 2023 angeben)?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 19. September 2023

Die zeitweise Abschaltung von Windkraftanlagen an Land und auf See 
wird nicht anlagenspezifisch erfasst, sondern nur bezogen auf die abge-
regelte Strommenge. Diese betrug in den Jahren 2018 bis 2022 in abso-
luten und relativen Zahlen wie folgt:

Tabelle: Abregelungen (EinsMan bzw. Redispatch) (in Terawattstunden)

2018 2019 2070 2021 2022 
Wind an Land 3,9 5,1 4,1 3,4 3,2 
Wind auf See 1,4 1,2 1,8 2,1 4,2 

Quelle: Bundesnetzagentur – Berichte zum Netzengpassmanagement www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/

Tabelle: Anteil der abgeregelten Menge (in Prozent) von der Einspeisung (in Terawattstunden)

Prozent 2018 2019 2020 2021 2022 
Wind an Land und auf See 4,6 4,8 4,4 4,7 5,6 

Tabelle: Einspeisung (in Terawattstunden)

2018 2019 2020 2021 2022 
Wind an Land 88,7 99,2 102,7 88,5 98,0 
Wind auf See 19,2 24,4  26,9 24,0 24,8 

Zum Gesamtzubau seit 2018 wird auf nachfolgende Übersicht verwiesen:

Tabelle: Gesamtausbau (Anzahl Anlagen)

2018 2019 2020 2021 2022 Juni 23
Windenergie an Land 28.131 28.310 28.763 28.998 29.298 29.456
Windenergie auf See  1.307  1.467  1.499  1.499  1.537  1.561

Quelle: Bundesnetzagentur – Statistiken erneuerbarer Energieträger Juli 2023 (Stand: 17. August 2023) www.bundesnetzagentur.de/DE/Fa
chthemen/ElektrizitaetundGas/
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8. Abgeordneter
René Bochmann
(AfD)

Welche beurteilten Kriterien haben im Abwä-
gungsprozess nach Auffassung der Bundesregie-
rung dazu geführt, dass die Bundesregierung, wie 
der Bundesminister für Wirtschaft und Klima-
schutz Dr. Robert Habeck gegenüber Pressevert-
retern erklärte, „gegen die Einstiegspläne der 
Schweizer Großreederei MSC beim Hamburger 
Hafen vorerst keine Bedenken“ hat, und wurden 
oder werden in diesem Zusammenhang nach 
Kenntnis der Bundesregierung auch andere Inte-
ressenten, wie der Logistikunternehmer Klaus-
Michael Kühne, die laut Presseberichten ebenfalls 
„an einer Beteiligung am Hamburger Hafen inte-
ressiert“ sind, in den Überlegungen berücksich-
tigt, und wenn ja wie, und falls nicht, warum nicht 
(www.welt.de/regionales/hamburg/article2474531
20/Habeck-hat-vorerst-keine-Bedenken-beim-Ha
mburger-Hafen-Deal.html; www.zdf.de/nachricht
en/wirtschaft/hafen-hamburg-einstieg-grossreeder
ei-msc-100.html; www.msn.com/de-de/finanzen/t
op-stories/bieterkampf-um-hamburger-hafen-bahn
t-sich-an/ar-AA1gE9QN)?

Antwort des Staatssekretärs Udo Philipp
vom 20. September 2023

Erwerbe deutscher Unternehmen, die nicht im Verteidigungs- oder IT- 
Sicherheitsbereich tätig sind, fallen mit Blick auf den Binnenmarkt der 
Europäischen Union nur dann in den Anwendungsbereich einer Investi-
tionsprüfung durch die Bundesregierung, wenn der Erwerber außerhalb 
der Europäischen Union und des EFTA-Raums ansässig ist. Dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz liegen im Rahmen sei-
ner Ressortzuständigkeit für Investitionsprüfungen allerdings keine In-
formationen vor, die über die Presseberichterstattung hinausgehen. 
Richtschnur einer etwaigen Investitionsprüfung wäre die Sicherheitsre-
levanz der Investitionen. Industriepolitische Erwägungen sind kein Kri-
terium der Investitionsprüfung.

9. Abgeordneter
Ralph Edelhäußer
(CDU/CSU)

Wann trat die Definition eines „Verbundenen Un-
ternehmens“ als bundesweit verbindliche Ausle-
gung des KMU-Leitfadens der EU in Kraft, und 
mit welcher Argumentation wird dabei pauschal 
eine beherrschende Stellung von institutionell 
kleinteiligst zerstreuten Mehrheitsbeteiligten 
(z. B. Fonds) bei langfristigen Beteiligungsmodel-
len mit minderheitsbeteiligten Geschäftsführern 
gemäß dem Leitbild des § 164 des Handelsgesetz-
buches (HGB) angenommen?
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Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 21. Juni 2023

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden 
in der Empfehlung der EU-Kommission vom 6. Mai 2003 definiert 
(2003/361/EG); diese Definition wird z. B. in Anhang I zur Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO, VO (EU) 651/2014) über-
nommen. Die Abgrenzung eines KMU gemäß der EU-KMU-Definition 
ist wichtig für den Zugang zu Finanzmitteln sowie nationalen und EU-
Förderprogrammen, die speziell auf diese Unternehmen ausgerichtet 
sind.
Damit sich die wirtschaftliche Realität der KMU besser erfassen lässt 
und aus dieser Kategorie die Unternehmensgruppen ausgeklammert wer-
den können, die über eine stärkere Wirtschaftskraft als ein KMU verfü-
gen, sind nach der Empfehlung der EU-Kommission die verschiedenen 
Unternehmenstypen danach zu unterscheiden, ob es sich um eigenstän-
dige Unternehmen handelt, ob sie über Beteiligungen verfügen, mit 
denen keine Kontrollposition einhergeht (Partnerunternehmen), oder ob 
sie mit anderen Unternehmen verbunden sind (siehe die Empfehlung 
2003/361/EG, Erwägungsgrund 9 sowie Artikel 3 Absatz 3). Der Begriff 
der verbundenen Unternehmen wird in Artikel Absatz 3 des Anhangs 
zur Empfehlung 2003/361/EG durch verschiedene Kriterien näher defi-
niert.
Der „Benutzerleitfaden zur Definition von KMU“ (im Folgenden: 
KMU-Leitfaden) ist in seiner aktuellen Fassung am 3. September 2020 
von der EU-Kommission veröffentlicht worden. Er dient als rechtlich 
nicht bindende Auslegungshilfe der EU-KMU-Definition und richtet 
sich sowohl an Unternehmen als auch an Beschäftigte staatlicher Behör-
den. Pauschale Aussagen über die Einordnung als verbundenes Unter-
nehmen enthält der KMU-Leitfaden nicht.

10. Abgeordneter
Ralph Edelhäußer
(CDU/CSU)

Welche Fälle sind der Bundesregierung bekannt, 
in denen Reiseunternehmen Überbrückungshil-
fe III beantragt haben, genehmigt erhielten und 
diese zurückzahlen mussten bzw. müssen, da sie 
nachträglich und entgegen der Angaben der prü-
fenden Dritten und der Bewertung durch die Ge-
nehmigungsbehörden als „verbundenes Unterneh-
men“ betrachtet werden, und bestehen in der prü-
fenden Bewertung und im Rückforderungs-
verhalten zwischen den (Industrie- und 
Handelskammern in den) Bundesländern Unter-
schiede, und wenn nein, ist die Annahme korrekt, 
dass bundesweit Unternehmen gleicher Struktur 
gleich bewertet werden und einheitlich rückgefor-
dert wird?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 20. September 2023

Da die Bewilligung der Anträge aus der Antragsphase und auch die Be-
arbeitung der Schlussabrechnung im Zuständigkeitsbereich der Länder 
und damit bei den von ihnen eingerichteten Bewilligungsstellen liegt, 
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hat die Bundesregierung keinen vollständigen Überblick über entspre-
chende Fälle von Reiseunternehmen. Es ist der Bundesregierung nur ein 
Fall eines Reiseunternehmens bekannt, auf den die in der Frage geschil-
derte Konstellation zutrifft, der an das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) herangetragen wurde.
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass hierzu in der 
prüfenden Bewertung und im Rückforderungsverhalten Unterschiede 
zwischen den Bewilligungsstellen der Bundesländer bestehen. Die För-
derbedingungen, die in den Verwaltungsvereinbarungen, Vollzugshin-
weisen sowie den mit allen Bundesländern abgestimmten Fragen-und-
Antworten (FAQs) zu den Überbrückungshilfen niedergelegt sind, gelten 
für alle Länder einheitlich. Darüber hinaus stellt das BMWK sicher, dass 
die Bundesländer und deren Bewilligungsstellen stets gleichlautend in-
formiert sind.

11. Abgeordneter
Ralph Edelhäußer
(CDU/CSU)

Erkennt die Bundesregierung gegebenenfalls 
einen Widerspruch in der Definition eines „Ver-
bundenen Unternehmens“ als nach dem KMU-
Leitfaden der EU und dem vergleichsweise leich-
ten Umgehen dieser Interpretation durch shared 
invests zwischen z. B. zwei Fonds à 49 Prozent 
bei Einsatz eines mit 2 Prozent minderheitsbetei-
ligtem Geschäftsführer?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 21. September 2023

Für die Beurteilung, ob ein Unternehmen als „verbundenes Unterneh-
men“ im Sinne der EU-KMU-Definition gilt, sind die in Artikel 3 Ab-
satz 3 des Anhangs zur Empfehlung 2003/361/EG niedergelegten Tat-
bestandsvoraussetzungen maßgeblich. Als rechtlich nicht bindende Aus-
legungshilfe kann zudem der KMU-Leitfaden der EU-Kommission he-
rangezogen werden (siehe zum Begriff der verbundenen Unternehmen 
Seite 21 des KMU-Leitfadens). Eine Einzelfallprüfung insbesondere von 
komplexeren Unternehmensstrukturen wird durch den KMU-Leitfaden 
hingegen nicht ersetzt. Der KMU-Leitfaden hat in keinem Fall die Er-
leichterung von Umgehungskonstellationen zum Ziel und kann nach 
Auffassung der Bundesregierung auch nicht zu deren Rechtfertigung he-
rangezogen werden.
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12. Abgeordneter
Dr. Alexander 
Gauland
(AfD)

Wie hoch waren die monatlichen Beträge (in 
Summe), die von deutschen Unternehmen für 
Energieimporte an die Russische Föderation über-
wiesen wurden und die dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck 
und dem Bundesminister der Finanzen Christian 
Lindner ausweislich ihrer Aussagen in der als 
Quelle angegeben ARD-Dokumentation offen-
sichtlich bekannt sind (sofern nicht genau bezif-
ferbar, bitte eine Schätzung angeben für die ver-
gangenen Monate beginnend ab Februar 2022; 
www.ardmediathek.de/video/ernstfall-regieren-a
m-limit/folge-1-der-angriff-s01-e01/swr/Y3JpZD
ovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE5MTc1NTk)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 21. September 2023

Auf den Energiemärkten sind insbesondere internationale Konzerne 
tätig, die ihre Geschäfte nur zum Teil über deutsche Tochterunternehmen 
abwickeln. Diese Unternehmen tätigen zudem keine Geschäfte mit der 
Russischen Föderation, sondern mit russischen Unternehmen bzw. mit 
Zwischenhändlern.
Im Übrigen verweist die Bundesregierung auf ihre Antwort auf die 
Mündliche Frage 20 des Abgeordneten Petr Bystron (Plenarprotokoll 
20/121, S. 15010(C)).

13. Abgeordneter
Christian Görke
(DIE LINKE.)

Wie ist der Stand der Ausschreibung zur Ertüchti-
gung der Pipeline vom Rostocker Hafen zur PCK 
Raffinerie GmbH in Schwedt, und insbesondere 
der konkrete Stand der Antragstellung hinsicht-
lich des europäischen Beihilfeverfahrens, um die 
abschließende Genehmigung der Ertüchtigungs-
maßnahmen zeitnah zu erreichen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 18. September 2023

Die Geschäftsführung der PCK-Raffinerie hat am 7. Juli 2023 einen An-
trag auf die Gewährung von Fördermitteln für die Ertüchtigung gestellt. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz führt auf dieser 
Grundlage die Gespräche mit der EU-Kommission hinsichtlich der bei-
hilferechtlichen Genehmigung der Finanzierung der Ertüchtigungsmaß-
nahmen fort.

14. Abgeordneter
Thomas Heilmann
(CDU/CSU)

Bezieht sich das Ziel der Bundesregierung, bis 
2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, nur auf 
CO2 oder werden auf der Grundlage des Global 
Warming Potential des IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) alle Treibhausgasemis-
sionen berücksichtigt?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 18. September 2023

Nach § 3 Absatz 2 Satz 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) wer-
den bis zum Jahr 2045 die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, 
dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Der Begriff der Netto- 
Treibhausgasneutralität ist gesetzlich definiert als das Gleichgewicht 
zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quel-
len und dem Abbau solcher Gase durch Senken (vgl. § 2 Nummer 9 
KSG). Treibhausgase im Sinne des KSG sind Kohlendioxid (CO₂), Me-
than (CH₄), Distickstoffoxid (N₂O), Schwefelhexafluorid (SF₆), Stick-
stofftrifluorid (NF₃) sowie teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) 
und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKW) gemäß Anhang V Teil 2 
zur Europäischen Governance-Verordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung (vgl. § 2 Nummer 1 KSG). Diese Treibhausgase werden somit als 
Treibhausgasemissionen berücksichtigt.

15. Abgeordneter
Enrico Komning
(AfD)

Aus welchem Grund hat das Statistische Bundes-
amt nach Kenntnis der Bundesregierung die Sen-
kung des Gewichts von „Wohnung, Wasser, 
Strom, Gas u. a. Brennstoffe“ (Teilindex 04) bei 
der Berechnung des Harmonisierten Verbraucher-
preisindexes von 252,20 im Jahr 2022 auf 165,00 
im Jahr 2023 vorgenommen (www.destatis.de/D
E/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisind
ex/Methoden/Downloads/hvpi-gewichtung.pdf
?__blob=publicationFile), und stimmt die Bun-
desregierung der offensichtlich impliziten Ein-
schätzung des Statistischen Bundesamtes zu, dass 
der Anteil der Ausgaben der deutschen Haushalte 
für „Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brenn-
stoffe“ seit 2022 deutlich zurückgegangen ist, so 
dass sich eine derartige Änderung der Gewich-
tung rechtfertigen ließe?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 21. September 2023

Die jährliche Aktualisierung der Gütergewichte des für europäische 
Zwecke berechneten Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) 
wird vom Statistischen Bundesamt gemäß den Verordnungen (EU) 
2016/792 und (EU) 2020/1148 durchgeführt. Detaillierte Informationen 
zu der Methodik des HVPI sind hier verfügbar: www.destatis.de/DE/Me
thoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Preise/harmonisierter-verbraucherpr
eis.pdf.
Die Bundesregierung respektiert die gemäß § 1 des Bundesstatistikge-
setzes garantierte fachliche Unabhängigkeit des Statistischen Bundesam-
tes und der Statistischen Ämter der Länder, die die zentrale Vorausset-
zung für die Glaubwürdigkeit, Neutralität und Objektivität der Bundes-
statistik ist. Daher besteht kein Zweifel an der Zuverlässigkeit der vom 
Statistischen Bundesamt durchgeführten Berechnung des Harmonisier-
ten Verbraucherpreisindex bzw. der Anpassung der Gewichtungen.
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16. Abgeordneter
Ralph Lenkert
(DIE LINKE.)

Wird nach Kenntnis der Bundesregierung die im 
Bericht der Bundesregierung (Bundestagsdruck-
sache 20/7915) für den Ostseekorridor benannte 
Offshore-Wasserstoffpipeline Bornholm–Lubmin 
als eine neue Pipeline, oder unter Nutzung der be-
stehenden Röhren einer Nord-Stream-Pipeline, 
geplant und realisiert werden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 18. September 2023

Die im „Validierten Zwischenbericht über ein Konzept zum weiteren 
Aufbau des deutschen Wasserstoffnetzes“ auf Bundestagsdrucksache 
20/7915 benannte Offshore-Wasserstoffpipeline Bornholm–Lubmin be-
findet sich im Planungsstand. Diese Planungen berücksichtigen nicht die 
Nutzung der bestehenden Röhren einer Nord-Stream-Pipeline.

17. Abgeordneter
Pascal Meiser
(DIE LINKE.)

Hat das Unternehmen EOS Partners GmbH (eosc
p.com/de/) seit dem 15. Dezember 2021 Förder-
mittel des Bundes erhalten, und wenn ja, welche 
(bitte sowohl Fördermittel aufführen, die EOS 
Partners GmbH unmittelbar erhalten hat, als auch 
Fördermittel, die Unternehmen erhalten haben, an 
denen EOS Partners GmbH beteiligt ist)?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 21. September 2023

Seit dem 15. Dezember 2021 hat das Unternehmen EOS Partners GmbH 
keine Fördermittel aus dem Bundeshaushalt erhalten.
An die in der untenstehenden Tabelle genannten Unternehmen, an denen 
EOS Partners GmbH beteiligt ist, wurden Fördermittel (Zuwendungen) 
ab dem 15. Dezember 2021 bewilligt oder es sind Fördermittel in Form 
von Zuwendungen ausgezahlt worden.
Es sind sowohl die Gesamt-Bewilligungssummen der Förderfälle ange-
geben als auch die Summe der Auszahlungen im Zeitraum vom 1. Janu-
ar 2022 bis jetzt.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Unternehmen, an denen 
EOS Partners GmbH beteiligt ist, über die EOS-Homepage (eoscp.com/
de/) ermittelt wurden.
Es liegen keine Informationen vor, ob die EOS Partners GmbH darüber 
hinaus noch an anderen Unternehmen beteiligt ist.
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Ressort Unter-
nehmen

Thema Bewilli-
gungs-
datum

Laufzeit
von

Laufzeit
bis

Bewilli-
gungs-
summe 
in Euro

Summe der 
Auszahlun-
gen ab 
1. Januar 
2022 in 
Euro

BMWK GSA Ge-
sellschaft 
zur Sanie-
rung von 
Altlasten 
mbH

Förderung des 
Absatzes von 
elektrisch betrie-
benen Fahrzeu-
gen (Umweltbo-
nus)

11. Mai 
2022

11. April 
2022

11. Mai 
2022

5.000,00 5.000,00

BMWK mst group 
GmbH

Förderung des 
Absatzes von 
elektrisch betrie-
benen Fahrzeu-
gen (Umweltbo-
nus)

20. März 
2023

21. Dezem-
ber 2022

20. März 
2023

3.750,00 3.750,00

BMWK mst group 
GmbH

Förderung des 
Absatzes von 
elektrisch betrie-
benen Fahrzeu-
gen (Umweltbo-
nus)

2. März 
2023

21. Dezem-
ber 2022

2. März 
2023

3.750,00 3.750,00

BMWK Variotech 
GmbH

Förderung des 
Absatzes von 
elektrisch
Betriebenen 
Fahrzeugen 
(Umweltbonus)

17. Juni 
2022

19. Mai 
2022

17. Juni 
2022

6.000,00 6.000,00

18. Abgeordneter
Mike Moncsek
(AfD)

Wie bewertet die Bundesregierung die tourismus-
politische Bedeutung von großen Volksfesten wie 
dem „Tag der Sachsen“, der angesichts der allge-
meinen Wirtschafts- und Finanzlage Gefahr läuft, 
zukünftig nicht mehr ausgerichtet zu werden, und 
plant die Bundesregierung unterstützende Maß-
nahmen zum Erhalt solcher Tourismusevents?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 20. September 2023

Große Volksfeste können durch überregionale Strahlkraft zur Belebung 
des Tourismus in der jeweiligen Region beitragen. Aufgrund der grund-
gesetzlich geregelten Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern ob-
liegt die Entwicklung und Vermarktung des Tourismus in Deutschland 
ausschließlich den Ländern.
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19. Abgeordneter
Albert Rupprecht
(CDU/CSU)

Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung 
aktuell, um die Strompreisbremse – wie geplant 
(vgl. www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/
faq-strompreisbremse.pdf?__blob=publicationFile
&v=4) – über Dezember 2023 hinaus bis ein-
schließlich April 2024 zu verlängern, bzw. die da-
für notwendige Verlängerung des EU-Beihilferah-
mens zu erwirken, um Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Betrieben über den Jahreswechsel 
2023/2024 hinaus Planungssicherheit zu geben?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 20. September 2023

Die Bundesregierung setzt sich für eine Fortführung der sogenannten 
Strompreisbremse bis zum 30. April 2024 ein. Eine Verlängerungsoption 
über den 31. Dezember 2023 hinaus ist bereits im Strompreisbremsege-
setz im Wege einer Rechtsverordnung vorgesehen. Eine Fortführung er-
fordert eine Verlängerung des beihilferechtlichen Rahmens (konkret Ab-
schnitte 2.1 und 2.4 des Temporary Crisis and Transition Framework – 
TCTF) und der hierauf basierenden beihilferechtlichen Genehmigung 
der sogenannten Strompreisbremse durch die Europäische Kommission. 
Die Bundesregierung hat die Verlängerung der genannten Abschnitte des 
TCTF am 15. September 2023 in einer offiziellen Stellungnahme an die 
Europäische Kommission eingefordert und setzt sich dafür in weiteren 
Gesprächen mit der Europäischen Kommission ein.

20. Abgeordneter
Bernd Schattner
(AfD)

Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, wie 
viele Emissionshandelszertifikate in der vierten 
Phase von 2021 bis 2030 jährlich energieintensi-
ven Unternehmen in Deutschland und in der 
Europäischen Union kostenlos zugeteilt und im 
Rahmen von Versteigerungsverfahren vergeben 
werden, und wenn ja, wo werden diese Informa-
tionen veröffentlicht?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 20. September 2023

Informationen zu den jährlich ausgegebenen Zertifikaten (kostenlose 
Zuteilung sowie Versteigerung) in zurückliegenden Jahren (2021 und 
2022) befinden sich auf der Internetseite der Europäischen Umweltagen-
tur: www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-vi
ewer-1 sowie zu den deutschen Anlagen auf der Internetseite der Deut-
schen Emissionshandelsstelle (DEHSt): www.dehst.de/DE/Europaeische
r-Emissionshandel/EU-Emissionshandel-verstehen/Auswertungen-VET-
Berichte/auswertungen-vet-berichte_node.html.
Informationen zu den von der EU-Kommission für die 1. Zuteilungspe-
riode (2021 bis 2025) genehmigten kostenlosen Zuteilungsmengen für 
deutsche Anlagen befinden sich auf der Internetseite der DEHSt in der 
Nationalen Zuteilungstabelle (NAT): www.dehst.de/SharedDocs/downlo
ads/DE/stationaere_anlagen/2021-2030/NAT.pdf.
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Diese Mengen stehen unter dem Vorbehalt einer jährlichen Anpassung 
bei einer Erhöhung oder Reduzierung der Aktivitätsraten (Produktion) 
um 15 Prozent oder mehr.
Die kostenlose Zuteilung in der 2. Zuteilungsperiode (2026 bis 2030) 
wird auf Basis aktualisierter Benchmark-Werte nach erneuter Datenerhe-
bung berechnet. Daher können dazu noch keine Angaben gemacht wer-
den.
Die für die Versteigerung vorgesehenen Mengen werden jährlich festge-
legt und auf der Internetseite der Auktionsplattform EEX (Auktionska-
lender) veröffentlicht. Für weiter in der Zukunft liegende Jahre gilt, dass 
grundsätzlich 57 Prozent des Caps versteigert werden. Bei Überschreiten 
der Schwellenwerte für den Mechanismus der sogenannten Marktstabili-
tätsreserve (MSR) werden die jährlichen Versteigerungsmengen gemäß 
der Bestimmungen über die MSR gekürzt.
Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite der DEHSt: 
www.dehst.de/DE/Europaeischer-Emissionshandel/Versteigerung/verste
igerung_node.html.

21. Abgeordneter
Jens Spahn
(CDU/CSU)

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
in den vergangenen sechs Monaten der Anteil rus-
sischer Energielieferungen an Importen (bitte je-
weils bezogen auf direkte sowie über Drittstaaten 
bezogene Importe angeben) nach Deutschland in 
Bezug auf Erdgas/LNG sowie in Bezug auf Mine-
ralölerzeugnisse (bitte unter Angabe dessen, was 
Bundesregierung zur Aufklärung der Importzah-
len unternimmt, erläutern)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Philipp Nimmermann
vom 21. September 2023

Im Jahr 2023 wurde faktisch kein russisches Gas per Pipeline direkt 
nach Deutschland importiert. Zum Weitertransport und Verbrauch von 
Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) aus Russland in Europa lie-
gen der Bundesregierung keine Informationen vor. Ob Deutschland indi-
rekt über die Beteiligung von Zwischenhändlern und über Umwege 
LNG aus Russland importiert, ist somit nicht bekannt.
Im Bereich der Importe von Rohöl und Mineralölprodukten aus der Rus-
sischen Föderation liegen folgende vorläufige Zahlen der vergangenen 
sechs Monate vor:

Rohöl Mineralölprodukte Diesel
Tonnen Anteil in Prozent Tonnen Anteil in Prozent Tonnen Anteil in Prozent

1. Halbjahr 
2023

0,184 0,50 0,717 3,90 0,499 6,00

Bei den im ersten Halbjahr 2023 importierten Rohölmengen handelt es 
sich um sogenanntes „Linefill“, d. h. Rohöl, welches sich Anfang 2023 
in Pipelines – insbesondere in der Druschba-Pipeline auf polnischem 
Territorium – befunden hat, und anschließend sukzessive nach Deutsch-
land verpumpt wurde. Nach hiesiger Kenntnis dürfte ab Juli kein Linefill 
mehr importiert worden sein. Linefill-Mengen sind nicht sanktioniert.
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Mineralölprodukte durften bis 4. Februar 2023 importiert werden.
Importe von Mineralölprodukten, die in Drittstaaten zum Teil oder voll-
ständig aus russischem Rohöl gewonnen und anschließend nach 
Deutschland bzw. Europa exportiert werden, sind nicht sanktioniert. Der 
Bundesregierung liegen keine Daten über Importe von russischem Rohöl 
bzw. sanktionierten Mineralölprodukten aus der Russischen Föderation 
über Drittstaaten vor.

22. Abgeordneter
Dr. Dirk Spaniel
(AfD)

Subventionen in welcher Höhe hat die Bundes-
regierung für die Anschaffung von Elektro-Pkw, 
unterteilt nach Hybriden und batteriebetriebenen 
Elektrofahrzeugen (Battery Electric Vehicle - 
BEV) in den letzten fünf Jahren pro Kalenderjahr 
ausgezahlt?

Antwort des Staatssekretärs Udo Philipp
vom 20. September 2023

Die Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Umweltbonus Ausgezahlte Mittel in Euro (gerundete Beträge)

2019 2020 2021 2022 2023 (1. Ja-
nuar bis 
31. August 
2023)

batteriebetriebene Elekt-
rofahrzeuge (BEV)

80 Mio.Euro 428 Mio. 
Euro

1.8 Mrd. 
Euro

2,3 Mrd. Euro 1,5 Mrd. Euro

Von außen aufladbare 
Hybridfahrzeuge (PHEV)

18 Mio.
Euro

224 Mio. 
Euro

1,2 Mrd. 
Euro

1,16 Mrd. 
Euro

424 Mio. 
Euro

Brennstoffzellenfahrzeuge 
(FCEV)

50 Tausend 
Euro

230 Tausend 
Euro

200 Tausend 
Euro

500 Tausend 
Euro

600 Tausend 
Euro

Summe 98 Mio. Euro 652 Mio. 
Euro

3,1 Mrd. 
Euro

3,5 Mrd. Euro 2 Mrd. Euro

23. Abgeordneter
Nicolas Zippelius
(CDU/CSU)

Welche Genehmigungen für den Export von Du-
al-Use-Gütern in die Volksrepublik China wurden 
im Jahr 2023 konkret erteilt (bitte Anzahl und 
Werte nach Monaten differenziert aufschlüsseln)?

Antwort des Staatssekretärs Sven Giegold
vom 20. September 2023

Rechtsgrundlage für Ausfuhrgenehmigungen für Dual-Use-Güter bildet 
die Verordnung (EU) 2021/821 (Dual-Use-Verordnung). Dieser Bereich 
unterliegt der EU-Handelspolitik. Die Bundesregierung wendet die EU-
weit geltenden Regelungen für die Genehmigung von „Dual-Use“-Gü-
tern strikt an. Jeder Einzelfall wird geprüft.
Sofern ein hinreichender Verdacht besteht, dass zu liefernde Dual-Use-
Güter in China für militärische Endverwendungen, zur internen Repres-
sion oder zu sonstigen fortdauernden und systematischen Menschen-
rechtsverletzungen missbraucht werden, wird eine Genehmigung zur 
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Ausfuhr nicht erteilt. Die genehmigten Ausfuhren betreffen Lieferungen 
in zivile Endverwendungen.
Bei den genehmigten Dual-Use-Gütern nach China handelt es sich bei-
spielsweise um Güter der Kategorien Werkstoffbearbeitung, Besondere 
Werkstoffe und Materialien und zugehörige Ausrüstung, Allgemeine 
Elektronik sowie Sensoren und Laser. Konkret fallen unter diese Listun-
gen u. a. bestimmte Metalle und Legierungen, Schmiermittel, Werkzeug-
maschinen, Pumpen, Ventile, Kondensatoren und Bildverstärkerröhren.
Im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis einschließlich 17. September 2023 
wurden folgende Genehmigungen für die Ausfuhr von Dual-Use-Gütern 
in die Volksrepublik China vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle erteilt:

Bescheinigungsdatum
(Monat)

Anzahl
Genehmigungen

Wert in Euro

Januar 2023   118 117.359.332
Februar 2023   120  82.103.195
März 2023   142 100.130.341
April 2023    93 100.664.815
Mai 2023   119 107.593.630
Juni 2023   133 159.341.496
Juli 2023   141 114.706.058
August 2023   135  79.674.121
September 2023
(bis 17. September)

   76  45.998.714

Gesamt 1.077 907.571.702
Anmerkung: Bei den Angaben für Genehmigungszahlen und Genehmigungswerten aus 
dem Jahr 2023 handelt es sich um vorläufige Zahlen, die sich durch Berichtigungen und 
Fehlerkorrekturen noch verändern können.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Finanzen

24. Abgeordnete
Joana Cotar
(fraktionslos)

Hat die Bundesregierung Kenntnisse, in welcher 
Stadt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
gewerblich oder zu Wohnzwecken, Immobilien 
vermietet (bitte tabellarisch auflisten), und wur-
den in den Jahren 2019 bis 2023 Mieterhöhungen 
durchgeführt (bitte pro Jahr die durchschnittliche 
Höhe der Mieterhöhung aufführen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 21. September 2023

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) verfügt über rund 
3.600 gewerbliche Liegenschaften und über rund 1.700 Wohnliegen-
schaften mit rund 38.000 Wohnungen. Eine detaillierte Aufstellung nach 
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Bundesländern und Städten/Gemeinden ist jeweils den Anlagen 1 (Ge-
werbe) und 2 (Wohnen) zu entnehmen.1

Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages ist die BImA bei der Vermie-
tung und Verpachtung von Gewerbeobjekten an den Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 7 der Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) gebunden. Die Gewerbemietverträge der BImA enthalten eine 
Mietzinsüberprüfungsklausel, wonach die Höhe des bestehenden Miet-
zinses alle drei Jahre zu überprüfen ist. Die Ermittlung des neuen Markt-
preises orientiert sich dabei am Mietpreis von Vergleichsobjekten und 
veröffentlichten Statistiken/Indizes.
Eine systematische Ermittlung einer durchschnittlichen Mieterhöhung 
sowie die Anzahl von tatsächlich durchgeführten Mietzinsüberprüfun-
gen im Bereich der gewerblichen Liegenschaften ist im Rahmen der Be-
antwortung der Frage aufgrund der Kürze der Zeit und des dazu erfor-
derlichen erheblichen Aufwandes nicht möglich. Diese Daten werden 
bei der BImA nicht IT-gestützt vorgehalten.
Im Bereich Wohnen wurden nach Angabe der BImA im Jahr 2019 bun-
desweit rund 5.700 Mieterhöhungen durchgeführt. Die durchschnittliche 
Mieterhöhung betrug dabei 4,7 Prozent. In den Jahren 2020 bis 2022 hat 
die BImA die Mieterhöhungen für den Bereich Wohnen aufgrund der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ausgesetzt. Für das Jahr 2023 
liegen aktuell noch keine Daten vor. Derzeit liegt der durchschnittliche 
Quadratmeterpreis der Mietzinsen der BImA im Bereich Wohnen bei 
6,35 Euro.

25. Abgeordneter
Stefan Gelbhaar
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Strebt die Bundesregierung eine Gesetzesände-
rung zur Behebung der Ungleichbehandlung in 
der Versteuerungspflicht von Wegstreckenent-
schädigungen nach dem Bundesreisekostengesetz 
für Fahrten mit motorbetriebenen Fahrzeugen in 
Höhe bis 0,30 Euro und Fahrten mit Fahrrädern 
an, und wenn nein, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 18. September 2023

Eine Gesetzesänderung ist nicht erforderlich, da eine Ungleichbehand-
lung nicht erkennbar ist. Der Arbeitgeber darf nämlich nur steuerfreie 
Erstattungen für Reisekosten leisten, in deren Höhe abziehbare Wer-
bungskosten bei der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer vorliegen 
würden. Differenzbeträge werden immer als steuerpflichtiger Arbeits-
lohn behandelt.
Für den steuerlichen Ansatz von Fahrtkosten bei beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeiten gilt allgemein Folgendes:
Die einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer durch die persönli-
che Benutzung eines Beförderungsmittels tatsächlich entstehenden Auf-
wendungen können als Werbungskosten angesetzt (§ 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4a Satz 1 des Einkommensteuergesetzes – EStG) oder in dieser 
Höhe durch den Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden (§ 3 Nummer 13 
EStG oder § 3 Nummer 16 EStG).

1 Von der Drucklegung der Anlagen 1 und 2 wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/8449 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Benutzt der Arbeitnehmer dafür ein eigenes Fahrzeug, (z. B. einen 
PKW, ein Fahrrad) ist der Teilbetrag der jährlichen Gesamtkosten dieses 
Fahrzeugs anzusetzen, der dem Anteil der zu berücksichtigenden Fahr-
ten an der Jahresfahrleistung entspricht. Dabei kann der auf Grundlage 
eines Zeitraums von zwölf Monaten errechnete Kilometersatz so lange 
für jeden beruflich gefahrenen Kilometer angesetzt werden, bis sich die 
Verhältnisse wesentlich ändern (R 9.5 Absatz 1 Satz 4 der Lohnsteuer-
Richtlinien).
Daneben hat der Gesetzgeber aus Vereinfachungsgründen in § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 2 EStG vorgesehen, dass anstelle der tat-
sächlichen Aufwendungen die Fahrtkosten für eine berufliche Auswärts-
tätigkeit auch in Höhe der pauschalen Kilometersätze angesetzt werden 
können, die im Bundesreisekostengesetz (BRKG) für das jeweils be-
nutzte Beförderungsmittel als höchste Wegstreckenentschädigung vorge-
sehen sind.
In § 5 BRKG sind für folgende Fälle pauschale Kilometersätze vorge-
sehen:
• für die Benutzung eines Kraftwagens, z. B. PKW 0,30 Euro und
• für jedes andere motorbetriebene Fahrzeug 0,20 Euro für jeden gefah-

renen Kilometer.
Weitere pauschale Kilometersätze enthält das BRKG selbst nicht.

26. Abgeordneter
Andreas Jung
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung Presseberichte bestäti-
gen, wonach der ermäßigte Umsatzsteuersatz auf 
Gaslieferungen bereits am 31. Dezember 2023 
auslaufen soll (www.faz.net/aktuell/wirtschaft/um
satzsteuer-auf-gas-steigt-anfang-naechsten-jahres-
19141643.html), und falls ja, wie begründet die 
Bundesregierung den Anstieg der Steuer- und Ab-
gabenlast beim Gas inmitten des kommenden 
Winters im Hinblick auf die zu erwartende Preis-
entwicklung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 19. September 2023

Die Bundesregierung beabsichtigt, dem Gesetzgeber vorzuschlagen, die 
bis zum 31. März 2024 befristete Krisenmaßnahme vorzeitig zum 
31. Dezember 2023 auslaufen zu lassen.
Der Gesetzgeber hatte die Regelung ursprünglich bis zum 31. März 
2024 befristet. Er beabsichtigte, durch den ermäßigten Steuersatz für 
Gas- und Wärmelieferungen die Belastung der Bürgerinnen und Bürger 
durch die gestiegenen Gas- und Wärmepreise abzufedern.
Die Gaspreise sind mittlerweile wieder deutlich gesunken, auch wenn 
sie noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. Daher ist eine 
Weiterführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Gas- und Wärme-
lieferungen über den 31. Dezember 2023 hinaus nicht mehr erforderlich.
Gleichwohl setzt sich die Bundesregierung auf EU-Ebene dafür ein, die 
beihilferechtlichen Voraussetzung zur Beibehaltung der Strom-, Gas- 
und Wärmepreisbremsen zu schaffen. Die Preisbremsen wirken als Ver-
sicherung, so dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in jedem Fall 
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vor einem unerwarteten Preisanstieg der Bruttopreise einschließlich Um-
satzsteuer geschützt sind.

27. Abgeordneter
Christian Leye
(DIE LINKE.)

Welche dienstlichen Termine hat der Bundes-
minister und Chef des Bundeskanzleramtes 
Wolfgang Schmidt am 25. Februar 2020 in seiner 
damaligen Eigenschaft als Staatssekretär im Bun-
desministerium der Finanzen wahrgenommen 
(bitte die fünf letzten Termine des Tages unter 
Angabe des Ortes auflisten)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 19. September 2023

Die Mitglieder der Bundesregierung, Parlamentarische Staatssekretärin-
nen und Parlamentarische Staatssekretäre bzw. Staatsministerinnen und 
Staatsminister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre nehmen in jeder 
Wahlperiode im Rahmen ihrer Aufgaben eine Vielzahl dienstlicher Ter-
mine mit Akteuren aller gesellschaftlichen Gruppen wahr. Eine Ver-
pflichtung zur Erfassung sämtlicher Termine besteht nicht, und eine sol-
che umfassende Dokumentation wurde auch nicht durchgeführt.
Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse sowie der zur Verfügung 
stehenden Akten sind keine Termine im Sinne der Anfrage ermittelbar.

28. Abgeordneter
Victor Perli
(DIE LINKE.)

Wie viele landwirtschaftliche Betriebe wurden je-
weils durch die niedersächsischen Hauptzollämter 
(Finanzkontrolle Schwarzarbeit) im Jahr 2022 
und 2023 bisher kontrolliert, und wie viele Straf- 
und Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden in der 
Branche eingeleitet?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 20. September 2023

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Zollverwaltung geht bei 
ihrer Aufgabenerfüllung allen in Betracht kommenden Prüfaufträgen 
nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) nach. 
Der Begriff „Kontrollen“ ist im SchwarzArbG nicht vorgesehen. Bei 
Kontrollen handelt es sich nach dem Verständnis der FKS um Arbeitge-
berprüfungen. Die Auswahl der geprüften Arbeitgeber erfolgt risikoori-
entiert.
Hinsichtlich der durch die FKS in Niedersachsen im Jahr 2022 in der 
Branche Landwirtschaft durchgeführten Arbeitgeberprüfungen sowie 
der wegen Verdachts auf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten eingelei-
teten Ermittlungsverfahren aufgeschlüsselt nach Hauptzollämtern wird 
auf die Antworten der Bundesregierung zu den Fragen 2 und 4 auf Bun-
destagsdrucksache 20/5716 verwiesen.
Die Anzahl der durch die FKS in Niedersachsen im ersten Halbjahr 
2023 in der Branche Landwirtschaft durchgeführten Arbeitgeberprüfun-
gen sowie der wegen Verdachts auf Straftaten und Ordnungswidrigkei-
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ten eingeleiteten Ermittlungsverfahren aufgeschlüsselt nach Hauptzoll-
ämtern bitte ich der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Arbeitsergebnisse der FKS in Niedersachsen vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 
in der Landwirtschaft

Arbeitgeber-
prüfungen

eingeleitete
Strafverfahren

Eingeleitete Ordnungswid-
rigkeitenverfahren

Hauptzollamt Braunschweig 4 7 0 
Hauptzollamt Hannover 14 11 0 
Hauptzollamt Oldenburg 5 0 0 
Hauptzollamt Osnabrück 18 23 3 

29. Abgeordneter
Dr. Dirk Spaniel
(AfD)

Wie hoch sind die Einnahmen aus der Energie-
steuer, aufgeschlüsselt nach den letzten fünf Ka-
lenderjahren, die aus dem Verkauf von Fahrzeug-
kraftstoffen stammen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 20. September 2023

Der nachstehenden Tabelle können die Steuereinnahmen für die vier im 
Wesentlichen im Straßenverkehr eingesetzten Kraftstoffe entnommen 
werden.

Jahr Diesel 
in Mio. Euro

Benzin 
in Mio. Euro

LPG/ 
Flüssiggas 

in Mio. Euro

CNG/ 
Erdgas 

in Mio. Euro

Gesamt 
in Mio. Euro

2018 20.960 16.118  96 23 37.197
2019 20.535 16.320 101 22 36.978
2020 19.569 14.931  87 30 34.617
2021 18.909 14.075 104 51 33.139
2022 16.870 12.545  92 73 29.580

30. Abgeordneter
Dr. Dirk Spaniel
(AfD)

Plant die Bundesregierung, die durch die stärkere 
Elektromobilität sinkenden Einnahmen aus der 
Energiesteuer durch andere Steuern zu ersetzen, 
oder plant sie mit dauerhaften Mindereinnahmen 
bei der Energiesteuer (www.elektromobilitaet.nr
w/infos/stromsteuer/)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel
vom 20. September 2023

Aussagen über die Entwicklung zukünftiger Energiesteuereinnahmen 
können nicht valide getroffen werden. Durch die zunehmende Bedeu-
tung der Elektromobilität sind jedoch langfristig Änderungen beim Steu-
eraufkommen aus der Energiesteuer im Verkehrssektor nicht auszu-
schließen. Zudem bleiben die weiteren Beratungen zu dem von der 
Europäischen Kommission am 14. Juli 2021 vorgelegten Legislativvor-
schlag für eine Neufassung der Energiesteuerrichtlinie abzuwarten.
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31. Abgeordnete
Christina Stumpp
(CDU/CSU)

Wie viele Photovoltaik-Anlagen wurden seit dem 
1. Januar 2022 auf Bundesimmobilien installiert 
(bitte gesamt und nach Bundesländern aufschlüs-
seln), und wie ist aktuell das Verhältnis von po-
tenziellen und tatsächlich vorhandenen Photovol-
taik-Anlagen auf Liegenschaften der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (bitte jeweils so-
wohl absolute Gesamtzahl als auch prozentualen 
Anteil angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 21. September 2023

Für den Bereich der durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) verwalteten Liegenschaften des Bundes ergibt sich nach deren 
Beteiligung Folgendes:
Seit dem 1. Januar 2022 wurden 14 Photovoltaikanlagen mit einer Ge-
samtfläche von 4.780 qm auf Immobilien im Eigentum der BImA instal-
liert, davon drei auf Dienstliegenschaften (1.827 qm) und elf auf Wohn-
liegenschaften (2.953 qm).
Die Verteilung auf die Bundesländer stellt sich wie folgt dar:

 Thüringen 1 600 qm 
 Rheinland-Pfalz 11 2.490 qm 
 Hessen 1 360 qm 
 Niedersachsen 1 1.330 qm 

Insgesamt betreibt die BImA 84 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamt-
fläche von 22.698 qm, davon 73 auf Dienstliegenschaften (19.745 qm) 
und 11 auf Wohnliegenschaften (2.953 qm).
Die BImA hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 insgesamt 
1.350 Photovoltaikanlagen zu errichten. Auf welchen Flächen diese An-
lagen konkret zum Einsatz kommen werden, wird noch geprüft. Die Prü-
fung der Eignung für Photovoltaik oder andere Technologien zur Nut-
zung erneuerbarer Energien erfolgt liegenschaftsbezogen im Rahmen 
der Integrierten Instandhaltungsstrategie der BImA unter Berücksichti-
gung der maßgeblichen Kriterien (zum Beispiel Dachstatik, Sanierungs-
bedürftigkeit, Dachform und -aufbauten, Netzanbindung etc.). Zur Er-
richtung von Photovoltaikanlagen wird die BImA ab 2024 für die Er-
mittlung von Potentialen zudem ihr eigenes Solardachkataster nutzen. 
Dabei handelt es sich um eine interaktive Karte, die auf Laserscandaten 
basiert, mit deren Hilfe für Dachflächen die Form, Neigung, Exposition 
und Verschattung im Jahresverlauf berechnet werden können.

32. Abgeordneter
Dr. Hermann-Josef 
Tebroke
(CDU/CSU)

In welcher Form hat sich die Bundesregierung 
laut Medienberichten „aktiv“ an der Aufklärung 
der Vorwürfe des ehem. Kommunikationschefs 
der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
B. P. gegenüber der AIIB beteiligt, und zu wel-
chen Ergebnissen kommt die Bundesregierung 
(www.sueddeutsche.de/wirtschaft/china-deutschla
nd-aiib-lombok-mandalika-1.5944462)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Florian Toncar
vom 21. September 2023

Die Bundesregierung setzt sich in Abstimmung mit europäischen Part-
nern und anderen westlichen Anteilseignern dafür ein, dass die Vorwürfe 
vollständig geprüft, aufgeklärt und – sofern sie berechtigt sein sollten – 
ihre Ursachen korrigiert werden. Dazu erreichte sie mit ihren Partnern 
ausführliche Befassungen im Exekutivdirektorium und führte Gespräche 
mit dem Bankmanagement.
Insbesondere auch auf Veranlassung der westlichen Anteilseigner führte 
die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank (AIIB) im Zeitraum von 
15. Juni bis 26. Juni 2023 sehr rasch nach Bekanntwerden der Vorwürfe 
eine interne Überprüfung (Management Review) unter Leitung der 
Rechtsabteilung bezüglich der vom ehemaligen Kommunikationsdirek-
tor erhobenen Vorwürfe durch. Diese internen Untersuchungen ergaben 
keine Anhaltspunkte, welche die Vorwürfe bestätigt hätten. Die Erstel-
lung des Ergebnisberichts wurde von einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe des 
Exekutivdirektoriums beaufsichtigt und die finale Fassung im Exekutiv-
direktorium erörtert. Der Ad-hoc-Arbeitsgruppe gehörten die Exekutiv-
direktoren Italiens (Euroraumstimmrechtsgruppe), Ägyptens (Dean of 
the Board) und Sri Lankas (für die regionalen Mitglieder) an. Der Be-
richt kann unter folgendem Link eingesehen werden: www.aiib.org/en/n
ews-events/news/2023/pdf/Internal-Management-Review-Public-Repor
t.pdf
Hinsichtlich des Untersuchungsberichts kommt die Bundesregierung zu 
folgenden Ergebnissen:
– Sie nimmt zur Kenntnis, dass die interne Untersuchung die Vorwürfe 

nicht erhärtet hat.
– Sie setzt sich dafür ein, dass die identifizierten Schwachstellen korri-

giert werden, insbesondere, dass das Beschwerdeverfahren für bank-
internes Personal verbessert wird. Daneben verlangt sie eine größere 
Transparenz über die Führungsstruktur und Entscheidungsprozesse 
der Bank.

– Sie wird wie bisher auch in Zukunft nachhaltig für gute Unterneh-
mensführung (Governance) und Beachtung internationaler Standards 
eintreten, auch auf der anstehenden Jahrestagung der AIIB in Ägyp-
ten (Sharm el-Sheikh).

Zum Mandalika-Projekt der AIIB auf Lombok in Indonesien hat die 
Bundesregierung im Rahmen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage 
umfassend Stellung genommen (Bundestagsdrucksache 20/2119). Un-
verändert setzt sie sich dafür ein, dass das Projekt sukzessive verbessert 
wird. Sie hat zusammen mit anderen Anteilseignern wiederholte Befas-
sungen des Exekutivdirektorium mit dem Projekt erreicht. Sie hat sich – 
einschließlich der Deutschen Botschafterin in Peking – beim Präsidenten 
und zuständigen Vizepräsidenten erfolgreich für die Etablierung eines 
unabhängigen Vermittlers eingesetzt. Sie ist fortlaufend im Austausch 
mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
und für Heimat

33. Abgeordneter
Knut Abraham
(CDU/CSU)

Wie viele Menschen reisten nach Kenntnis der 
Bundesregierung illegal über die Grenze zu Bran-
denburg in den Monaten Juni, Juli und August 
2023 nach Deutschland ein (bitte nach Monaten 
differenziert aufschlüsseln), und wie gedenkt die 
Bundesregierung zeitnah zu reagieren?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 18. September 2023

Die Bundespolizei stellte im Juni 2023 insgesamt 1.057, im Juli 2023 
insgesamt 1.025 sowie im August 2023 insgesamt 1.518 Personen fest, 
die über die deutsch-polnische Landgrenze im Land Brandenburg uner-
laubt nach Deutschland einreisten.
Die Angaben für die Monate Juni und Juli 2023 beruhen auf der Polizei-
lichen Eingangsstatistik (PES) der Bundespolizei. Qualitätsgesicherte 
statistische Daten der PES für den Monat August 2023 lagen zum Zeit-
punkt der Beantwortung noch nicht vor. Die Angaben basieren daher auf 
einem Sondermeldedienst der Bundespolizei (SMD) und sind nicht qua-
litätsgesichert.
An den Landgrenzen zur Republik Polen und zur Tschechischen Repu-
blik hat die Bundespolizei ihre grenzpolizeilichen Maßnahmen (soge-
nannte Schleierfahndung) mit personellen Verstärkungen der Bereit-
schaftspolizei intensiviert. Der Umfang und die Intensität dieser Maß-
nahmen richten sich nach den jeweiligen Gegebenheiten bzw. den Lage-
erkenntnissen vor Ort und können daher regional unterschiedlich 
ausgeprägt sein und dynamisch, d. h. der jeweiligen Lageentwicklung 
folgend, angepasst werden. Dabei arbeitet die Bundespolizei mit ihren 
innerstaatlichen (insbesondere Polizeien der Länder und Bundeszollver-
waltung) und ausländischen Partnerbehörden der Anrainerstaaten eng 
und vertrauensvoll in zahlreichen Kooperationsformen zusammen. Bei 
Feststellung unerlaubter Einreisen werden aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls geprüft und ggf. 
vollzogen. Schutzbegehrende Drittstaatsangehörige werden grundsätz-
lich an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung zum Zwecke der Prü-
fung asylrechtlicher Belange einschließlich etwaiger Überstellungen in 
andere EU-Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 (sog. Dublin-III-Verordnung) weitergeleitet.

34. Abgeordneter
Leif-Erik Holm
(AfD)

Wie viele Personen, die seit 2021 einen Asyl-
antrag in Deutschland gestellt haben, sind nach 
Kenntnis der Bundesregierung mit einem von pol-
nischen Behörden ausgestellten Visum in die EU 
eingereist bzw. waren in Besitz eines polnischen 
Aufenthaltstitels?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 22. September 2023

Nach Kenntnis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge waren 
1.230 Personen, die im Zeitraum von Januar 2021 bis Mai 2023 einen 
Asylantrag in Deutschland gestellt haben, im Besitz eines von polni-
schen Behörden ausgestellten Visums (2021: 273 Personen; 2022: 606 
Personen: Januar bis Mai 2023: 351 Personen). Soweit ein Asylantrag-
steller mit einem polnischen Visum eingereist ist, ist eine Überstellung 
nach Polen zu prüfen, da Polen dann nach den Regeln der Dublin-III-
Verordnung für das Asylverfahren zuständig sein könnte. Weitere belast-
bare Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen nicht vor.

35. Abgeordneter
Andrej Hunko
(DIE LINKE.)

Welche Bundesministerien, nachgeordnete Behör-
den und ihre Durchführungsorganisationen (wie 
z. B. GIZ und KfW) haben aktuell Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter oder Beamtinnen und Beamte 
an private Stiftungen und unter Beteiligung priva-
ter Stiftungen geführte Organisationen oder Pro-
gramme ausgeliehen bzw. abgeordnet (vgl. 
Frage 8 auf Bundestagsdrucksache 20/7512; bitte 
jeweils Ministerium/Behörde/Durchführungsorga-
nisation, Anzahl, Besoldungsstufe/Entgeltgruppe 
und private Stiftung/Organisation/Programm nen-
nen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 19. September 2023

Für die Beantwortung der Frage konnten keine offiziellen Statistiken 
verwendet werden, da die erfragten Informationen nicht statistisch bzw. 
systematisch erfasst werden. Die Daten mussten daher im Rahmen einer 
Ressortabfrage erhoben werden. Nach Artikel 65 Satz 2 des Grundgeset-
zes (GG) leitet jede Bundesministerin und jeder Bundesminister seine 
Personalverwaltung selbständig und unter eigener Verantwortung. Die 
nachfolgenden Angaben beruhen daher auf den Beiträgen der Ressorts, 
soweit diese mit zumutbarem Aufwand erhoben werden konnten. Die 
angefragten Daten unterscheiden sich dabei je nach Ressort sowohl in 
der Art der Erhebung als auch vom Datenumfang her.
Die Bundesregierung weist darauf hin, dass sie – in Abwägung mit dem 
parlamentarischen Informations- und Fragerecht – bei der Beantwortung 
auch verfassungsrechtliche Vorgaben zugunsten der Beschäftigten zu be-
achten hat. Zum Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung (Artikel 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 GG) dürfen 
über Beschäftigtendaten allenfalls in anonymisierter Form zusammenge-
fasste Angaben gemacht werden, die keine Rückschlüsse auf die Identi-
tät einzelner Beschäftigter beziehungsweise deren Daten zulassen. Um 
mögliche Rückschlüsse auf Einzelpersonen zu vermeiden, erfolgt die 
Beantwortung daher ohne Angabe der Entgelt-/Besoldungsgruppen.
Bei der Beantwortung der Frage wurden Bundesministerien, unmittelbar 
nachgeordnete Behörden und ihre Durchführungsorganisationen be-
trachtet. Unter dem Begriff „ausgeliehen“ wurden Zuweisungen verstan-
den.
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Zum Stichtag 12. September 2023 sind eine Beschäftigte bzw. ein Be-
schäftigter des Auswärtigen Amts bei der Bertelsmann-Stiftung, zwei 
Beschäftigte des Bundesministeriums der Justiz bei der Stiftung Deut-
sches Forum für Kriminalprävention (DFK) sowie eine Beschäftigte 
bzw. ein Beschäftigter des Bundeseisenbahnvermögens bei der Stif-
tungsfamilie Bahn-Sozialwerk (BSW) & Eisenbahn-Waisenhort (EWH) 
tätig.

36. Abgeordneter
Steffen Janich
(AfD)

Wie ist die Aussage der Bundesministerin des In-
nern und für Heimat Nancy Faeser „(...) weil das 
[Rechtsextremismus, Anm. d. V.] das Phänomen-
bereich ist, was unseren Staat, unsere Grundord-
nung überwinden möchte. Es richtet sich explizit 
daran, unseren Staat zu überwinden und die 
Staatsform nicht zu akzeptieren. Ja das tun die an-
deren Extremismusformen eben nicht. Deswegen 
die Unterscheidung. (...)“ (abrufbar unter www.yo
utube.com/watch?v=D3TpxhwecG4 ab Minute 
38.40) bei der Vorstellung des Bundesverfas-
sungsschutzberichts 2022 zu verstehen, obwohl 
bereits der vorgestellte Verfassungsschutzbericht 
2022 Linksextremisten charakterisiert als Perso-
nen, die die bestehende Staats- und Gesellschafts-
ordnung und somit die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung beseitigen wollen und den 
Phänomenbereich Islamismus definiert als unter 
Berufung auf den Islam auf die teilweise oder 
vollständige Abschaffung der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland abzielend (Bundesverfassungs-
schutzbericht 2022 S. 126 und 180)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 21. September 2023

Der Fragesteller greift aus den Ausführungen der Bundesinnenministerin 
selektiv Zitate heraus. In der Gesamtschau ihrer Äußerungen hat Bun-
desministerin Nancy Faeser anlässlich der Vorstellung des Verfassungs-
schutzberichts 2022 dargestellt, dass im Spektrum der politischen Extre-
mismen derzeit vom Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere 
demokratische Ordnung ausgeht.
Insofern zielten die weiteren, vom Fragesteller nicht zitierten Einlassun-
gen von Bundesministerin Nancy Faeser darauf, diese besondere Quali-
tät der Bedrohung für unsere demokratische Ordnung zu illustrieren: Sie 
hat dazu beispielhaft auf das besondere Personenpotenzial gewaltgeneig-
ter Täter – 14.000 Personen in 2022 – Bezug genommen und auf den 
Mord an Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke verwiesen, der ihr per-
sönlich bekannt war.
Dies sind – neben der in absoluten Zahlen höchsten Zahl politisch moti-
vierter Straftaten – nahezu 23.500 in 2022 – Aspekte, welche die gegen-
wärtige Bedrohung durch den Rechtsextremismus in quantitativer und 
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qualitativer Hinsicht von allen sonstigen politischen Extremismen deut-
lich abheben.
Bundesministerin Nancy Faeser hat sich in der Pressekonferenz zudem 
unmissverständlich zum Gefährdungspotenzial des Linksextremismus 
positioniert und dabei unter anderem die von ihm ausgehende Gewalt 
gegen Polizeibedienstete herausgestellt.
Allgemein sind vom Bundesamt für Verfassungsschutz aufzuklärende – 
extremistische – Bestrebungen dadurch geprägt, dass sie gegen die in 
§ 1 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG) be-
nannten Schutzgüter gerichtet sind (vgl. § 3 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 4 Absatz 1 BVerfSchG).
Derzeit lässt Bundesministerin Nancy Faeser für die Bundesregierung 
eine breit angelegte Gesamtstrategie gegen alle Extremismen und zur 
Stärkung unserer Demokratie erarbeiten.

37. Abgeordneter
Stefan Keuter
(AfD)

Hat die Bundesregierung in den Jahren 2020 und 
2021 die Angehörigen derjenigen afghanischen 
Ortskräfte, die im Rahmen des Ortskräfteverfah-
rens nach Deutschland einreisen durften, einer 
profunden Sicherheitsüberprüfung unterzogen, 
und wenn ja, beinhaltete diese profunde Sicher-
heitsüberprüfung auch die Prüfung, ob Angehöri-
ge der afghanischen Ortskräfte Taliban-Sympathi-
santen und/oder in Organisierte Kriminalität ver-
wickelt waren?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 20. September 2023

Die Einreise von afghanischen Staatsangehörigen, so auch den Lokalbe-
schäftigten der Bundesregierung in Afghanistan, setzt ein erfolgreiches 
Durchlaufen des Visumverfahrens voraus. Die Bundesregierung hat 
afghanische Ortskräfte damals wie heute vor Ort und bei Gefährdung 
auch bei der Ausreise unterstützt. Im Rahmen des Visumverfahrens wird 
mittels automatisierter Datenbankabgleiche und biometrischer Merkma-
le auch geprüft, ob Sicherheitsbedenken vorliegen, die einer Visaertei-
lung entgegenstehen würden. Darunter fallen auch Sicherheitsbedenken 
im Sinne der Fragestellung. Im Übrigen werden während des Aufent-
halts in Deutschland die Sicherheitsbehörden im Rahmen ihrer tatsäch-
lichen und rechtlichen Möglichkeiten tätig.
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38. Abgeordneter
Roderich 
Kiesewetter
(CDU/CSU)

Kommt in Deutschland im Bereich der Kritischen 
Infrastruktur (KRITIS) ähnlich wie in der 
Schweiz (www.pourdemain.ch/post/mehr-als-chat
gpt-so-nutzen-spit%C3%A4ler-und-stromproduze
nten-k%C3%BCnstliche-intelligenz) bereits 
künstliche Intelligenz zum Einsatz, und wenn ja, 
in welchen Sektoren, und welche Maßnahmen 
trifft die Regierung bisher, um KRITIS-Betreiber 
zum Schutz, z. B. der Cybersicherheit, zu ver-
pflichten oder diese KRITIS selbst durch behörd-
liche Maßnahmen zu schützen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 19. September 2023

Der Bundesregierung sind vereinzelte Nutzungen von Künstlicher Intel-
ligenz (KI) in Kritischen Infrastrukturen bekannt, beispielsweise im Sek-
tor Transport und Verkehr. Soweit durch KRITIS-Betreiber KI in infor-
mationstechnischen Systemen, Komponenten oder Prozessen eingesetzt 
wird, die für die Funktionsfähigkeit der von ihnen betriebenen Kriti-
schen Infrastrukturen maßgeblich sind, gelten in Bezug auf Cybersicher-
heitsmaßnahmen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 8a und 8b des Ge-
setzes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

39. Abgeordneter
Dr. Rainer Kraft
(AfD)

Wie viele russische Staatsbürger (auch solche mit 
doppelter Staatsbürgerschaft), die sich in 
Deutschland aufhalten, sind nach Kenntnis der 
Bundesregierung derzeit in Russland wehrpflich-
tig und somit fahnenflüchtig (www.fraenkischerta
g.de/lokales/stadt-bad-kissingen/politik/deutsch-r
ussischen-staatsbuergern-droht-einberufung-bei-ei
nreise-nach-russland-art-213318)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 21. September 2023

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestel-
lung vor. Es wird in Deutschland statistisch nicht erfasst, ob ausländi-
sche Staatsangehörige in ihrem Heimatland ggf. wehrpflichtig und/oder 
„fahnenflüchtig“ geworden bzw. desertiert sind. Gleiches gilt für deut-
sche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die neben der deutschen ggf. 
weitere Staatsangehörigkeiten besitzen.

40. Abgeordneter
Mike Moncsek
(AfD)

Welchen Kenntnisstand hat die Bundesregierung 
über die Anzahl der Flüchtlinge, die seit 2015 
nach Deutschland gekommen sind und inzwi-
schen im Besitz eines sogenannten „Blauen Pas-
ses“ sind (bitte nach den 14 Nationalitäten mit der 
höchsten Anzahl spezifizieren)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 22. September 2023

Zum aktuellen Stichtag 31. August 2023 waren im Ausländerzentralre-
gister (AZR) 618.358 aufhältige Personen mit einem Reiseausweis für 
Flüchtlinge erfasst, die nach dem 31. Dezember 2014 (erstmalig oder er-
neut) nach Deutschland eingereist sind. Davon waren 514.527 Reiseaus-
weise zum aktuellen Stichtag noch gültig.
Die Aufteilung nach den 14 häufigsten Staatsangehörigkeitsbezeichnun-
gen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Staatsangehörigkeit Anzahl Personen
Gesamt 514.527
darunter
Syrien 273.137
Irak 61.023
Afghanistan 43.195
Eritrea 26.857
Iran 24.638
Türkei 21.020
Ungeklärt 19.056
Somalia 11.795
Staatenlos 7.060
Pakistan 3.518
Russische Föderation 2.960
Nigeria 2.788
Guinea 2.197
Äthiopien 1.975

41. Abgeordneter
Sebastian 
Münzenmaier
(AfD)

Wie viele Sabotageakte (beispielsweise Brandan-
schläge, Platten auf Schienen, durchtrennte Kabel 
etc.) hat es gegen das Schienennetz in Deutsch-
land von 2018 bis heute gegeben, und wie viele 
davon waren der Politisch-motivierten Kriminali-
tät (PMK) zuzuordnen (bitte nach Jahren und 
Phänomenbereich PMK aufschlüsseln)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 20. September 2023

Die statistischen Daten im Sinne der Fragestellung für den Zeitraum 
1. Januar 2022 bis 31. Juli 2023 sind der nachfolgenden Übersicht zu 
entnehmen.

Straftatbestand Januar bis 
Juli 2023

2022

§ 315 StGB 1.250 2.164
durch Auflegen sonstiger Teile 189 381

Brandanschläge 1 2
§ 316b StGB 515 329
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Eine Zuordnung der Delikte zum Phänomenbereich der Politisch-moti-
vierten Kriminalität (PMK) ist mit den dargestellten Daten der Polizeili-
chen Eingangsstatistik der Bundespolizei (PES BPOL) mangels entspre-
chender statistischer Erfassung nicht möglich.
Hinsichtlich der Daten für den Zeitraum vor dem 1. Januar 2022 sowie 
den weiteren Ausführungen in Bezug auf die Polizeiliche Eingangssta-
tistik sowie eine Zuordnung zu den Phänomenbereichen der PMK wird 
auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 33 der 
Abgeordneten Joana Cotar auf Bundestagsdrucksache 20/4141verwie-
sen.

42. Abgeordnete
Zaklin Nastic
(DIE LINKE.)

Wie viele ukrainische Männer im wehrpflichtigen 
Alter sind nach Kenntnis der Bundesregierung 
nach Deutschland geflüchtet, und wäre eine der 
ukrainischen Forderung entsprechende (www.deu
tschlandfunk.de/ukrainische-kriegsdienstverweige
rer-ausliefern-interview-tareq-alaows-pro-asyl-dl
f-b4dc89e0-100.html) Auslieferung von ukraini-
schen Männern, die sich durch Flucht nach 
Deutschland dem Wehrdienst entzogen haben, 
nach Einschätzung der Bundesregierung mit der 
Rechtslage vereinbar?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 18. September 2023

Angaben zur Wehrpflicht werden im Ausländerzentralregister (AZR) 
nicht erfasst. Zum Stichtag 31. Juli 2023 hielten sich laut AZR 220.709 
ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren in Deutschland auf. 
Daraus können jedoch keine Rückschlüsse gezogen werden, ob diese 
Personen tatsächlich wehrpflichtig sind oder die Wehrpflicht aus unter-
schiedlichen Gründen bei ihnen nicht besteht.
Derzeit liegt der Bundesregierung keine Anfrage der ukrainischen Re-
gierung zur Auslieferung von ukrainischen Männern im wehrpflichtigen 
Alter, die sich durch Flucht nach Deutschland dem Wehrdienst entzogen 
haben, vor. Die Bundesregierung äußert sich nicht zu hypothetischen 
Fragen.
Der Auslieferungsverkehr zwischen Deutschland und der Ukraine findet 
nach dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezem-
ber 1957 in Verbindung mit dem Zweiten Zusatzprotokoll vom 17. März 
1978 sowie in Verbindung mit dem Dritten Zusatzprotokoll vom 10. No-
vember 2010 zu dem vorbezeichneten Übereinkommen statt. Über die 
Zulässigkeit einer Auslieferung entscheiden die Oberlandesgerichte. Die 
Bundesregierung respektiert deren Unabhängigkeit und äußert sich da-
her nicht zum diesbezüglichen Teil der Frage.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 33 der 
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 
20/6631 verwiesen.
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43. Abgeordnete
Martina Renner
(DIE LINKE.)

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bis-
her hinsichtlich der einzelnen Vorhaben der Num-
mer 10 des Aktionsplanes gegen Rechtsextremis-
mus (www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/
DE/veroeffentlichungen/2022/aktionsplan-rechtse
xtremismus.pdf?__blob=publicationFile&v=3), 
wie der Vermittlung interkultureller Kompetenzen 
in der Polizeiausbildung oder dem Aufbau des 
speziellen Netzwerkes für Opferfürsorge, bisher 
konkret ergriffen und umgesetzt (bitte Beginn der 
einzelnen Maßnahmen, Umsetzungsstand, Betei-
ligte auflisten)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 21. September 2023

Die Umsetzung des Vorhabens der Nummer 10 des Aktionsplans gegen 
Rechtsextremismus erfolgt im Bundeskriminalamt kontinuierlich und 
fortlaufend. So werden vor allem die nachfolgend beschriebenen Maß-
nahmen umgesetzt, wobei eine vollumfängliche Aufstellung sämtlicher 
Einzelmaßnahmen aufgrund der für die Beantwortung Schriftlicher Fra-
gen zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich war.
Das Bundeskriminalamt unterstützt die Länder bei der Koordination der 
Betreuung von Betroffenen in unmittelbaren Anschlagslagen. Die un-
mittelbare Betreuung wird vom jeweiligen Land gewährleistet.
Als langfristiges Format der Zusammenarbeit initiierte das Bundeskrimi-
nalamt Ende 2021 ein nationales Netzwerk mit den Ländern sowie wei-
teren Partnern (Generalbundesanwalt, Bundesopferbeauftragter, Aus-
wärtiges Amt), das in verschiedenen Formaten regelmäßige und anlass-
bezogene Austausche und Informationen ermöglicht.
Von Seiten des Bundeskriminalamts erfolgten in diesem Rahmen zahl-
reiche Maßnahmen zur Etablierung und Stärkung des Netzwerkes zur 
Opferfürsorge, wie die Durchführung, Unterstützung und Teilnahme an 
mehreren Seminaren, Arbeitsgruppen, Expertentagungen und Fachge-
sprächen zu Themen wie Polizeiliche Betreuung und effektive Opfer-
identifizierung. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, das nationale Netz-
werk vor dem Eintritt eines Schadensfalles zu stärken.
Ziel ist es dabei, insbesondere die Zusammenarbeit zwischen polizeili-
chen und nichtpolizeilichen Akteuren zu vertiefen sowie die Schnittstel-
len zwischen Bund und Ländern zu stärken.
Das Bundeskriminalamt bietet seinen Mitarbeitenden vielfältige Schu-
lungs- und Fortbildungsangebote zur Stärkung der interkulturellen Kom-
petenzen, Resilienz und Diversität. Die Fortbildungen zielen u. a. darauf 
ab, ein besseres Verständnis für Menschen aus anderen Kulturkreisen 
und Menschen mit Migrationserfahrung/-hintergrund zu entwickeln, 
Ressentiments und stereotype Urteilsbildungen abzubauen, um ange-
messen und erfolgreich miteinander interagieren und kooperieren zu 
können. Darüber hinaus dienen sie der Sensibilisierung für ein diskrimi-
nierungskritisches und vielfaltsoffenes Verhalten und regen zur Reflexi-
on über die eigene Rolle als Polizeibeamtin und -beamter sowie Vertre-
ter des Staates mit hoheitlichen Befugnissen an. Weitere Angebote wer-
den regelmäßig geprüft und bei Bedarf in dem Lehrgangskatalog aufge-
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nommen. Beispielhaft werden nachfolgende Schulungen bzw. 
Fortbildungsreihen benannt:
Aktuelle Angebote:
• Seit 2015: „Interkulturelle Kommunikation für den gehobenen Dienst 

des BKA“, 3-Tagesveranstaltung mit einem externen, interkulturellen 
Trainertandem.

• Seit 2017: „Interkulturelle Kompetenzen für Führungskräfte“ 
(Pflichtlehrgang), 2-Tagesveranstaltung mit externen Dozierenden.

• Seit 2019: Demokratie, Pluralismus, Populismus und Menschenfeind-
lichkeit“ Inhalt: Rechtspopulismus, Ideologie der Ungleichwertigkeit, 
rechte Weltbilder, Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche Diskurse, 
Umgangsstrategien.

• Seit 2022: „Antisemitismus als Bindeglied politischer Extremismen“.
• Seit 2022: „Polizei in der Demokratie, Polizei in der Diktatur“ in Ko-

operation mit dem Haus der Wannseekonferenz.
Für 2024 in Vorbereitung:
• Vorurteile und Diskriminierung – ein Blick auf antimuslimischen 

Rassismus
• Verschwörungserzählungen
• Vielfalt kompetent zum Erfolg führen (für Führungskräfte)
In der Umsetzungsphase:
• Schulungsangebot „Erstkontakt Opfer“ mit dem Ziel, Vollzugsbeam-

tinnen und Vollzugsbeamte im Hinblick auf die Bedeutung des Erst-
kontaktes mit Angehörigen verletzter oder getöteter Personen zu sen-
sibilisieren. Hier geht es im Kern um die Bedeutung der zeitnahen 
Unterrichtung von Verletzten und betroffenen Angehörigen über 
deren Befugnisse und Möglichkeiten gemäß der §§ 406i – 406l der 
Strafprozessordnung zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit in 
persönlich schwieriger Zeit.

Mit der Ansiedlung der Geschäftsstelle des DEMOPOLIS-Verbunds 
(früher: Netzwerk Interkulturelle Kompetenz in der polizeilichen Aus-
bildung) beim Bundeskriminalamt konnte der Verbund personell und in-
haltlich gestärkt werden. Die Mitglieder repräsentieren einen Quer-
schnitt aus einschlägiger Forschung, hochschulischer Lehre sowie poli-
zeipraktischer Aus- und Fortbildung zum Thema „Interkulturelle Kom-
petenz/Diversität“ und vertreten nunmehr alle Polizeien des Bundes und 
der Länder. Ein regelmäßiger fachlicher Austausch ist über die polizeili-
che Plattform Extrapol, regelmäßige Fachtagungen, Werkstattgespräche 
sowie einen Newsletter etabliert worden. Ein bundesweites Train-the-
Trainer-Konzept befindet sich in Konzeption. Geplant ist hierbei, für alle 
beteiligten Polizeien Multiplikatorenteams auszubilden, die die Themen 
Diversität, Interkulturelle Kompetenz und demokratische Resilienz in 
die jeweiligen Studien-, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Trai-
nings einbringen und die vielen, bisher schon bundesweit stattfindenden 
Maßnahmen ergänzen und auf nunmehr einheitlich hohem Niveau wei-
terentwickeln.
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44. Abgeordneter
Stefan Rouenhoff
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung 
zu dem am 4. September 2023 veröffentlichten 
Erlass der belarussischen Regierung vor, im Aus-
land lebenden belarussischen Staatsbürgern keine 
Reisepässe mehr in den belarussischen Auslands-
vertretungen, sondern nur noch im Heimatland 
Belarus auszustellen (kurier.at/politik/ausland/luk
aschenko-verbietet-belarussischen-botschaften-pa
esse-auszustellen/402583673), und gedenkt die 
Bundesregierung, Schritte zu unternehmen, um in 
Deutschland lebenden belarussischen Staatsbür-
gern, denen im Falle einer Einreise nach Belarus 
potenziell eine Inhaftierung droht, eine unbüro-
kratische Verlängerung des jeweiligen Aufent-
haltstitels zu ermöglichen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Mahmut Özdemir
vom 21. September 2023

Mit Präsidialerlass Nr. 278 vom 4. September 2023 (Inkrafttreten am 
7. September 2023) werden die Befugnisse der belarussischen Auslands-
vertretungen neu geregelt und der Zugang zu konsularischen Dienstleis-
tungen für im Ausland lebende belarussische Staatsangehörige stark ein-
geschränkt. Der Präsidialerlass sieht u. a. vor, dass an belarussischen 
Auslandsvertretungen keine Reisepässe mehr beantragt werden können 
(mit Ausnahme von Reiseausweisen zur Rückkehr nach Belarus).
Aufenthaltstitel werden durch die Ausländerbehörden verlängert, soweit 
die Voraussetzungen für die Erteilung im Einzelfall erfüllt sind. Eine 
Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist die Passpflicht 
(§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 3 des Aufenthaltsgeset-
zes). Wenn kein anerkannter und gültiger Pass oder Passersatz vorliegt, 
prüft die zuständige Ausländerbehörde im Einzelfall am Maßstab der ge-
setzlichen Regelungen (§ 5 der Aufenthaltsverordnung), ob ein deut-
sches Passersatzpapier ausgestellt werden kann.

45. Abgeordneter
Dr. Volker Ullrich
(CDU/CSU)

Bestätigt die Bundesregierung, dass die Bundes-
ministerin des Innern und Heimat, Nancy Faeser 
die geplante Sondersitzung des Ausschusses für 
Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages 
zur Aufklärung der Schönbohm-Affäre in einem 
Interview der FAZ (www.faz.net/aktuell/rhein-ma
in/frankfurt/faeser-sieht-vorwuerfe-wegen-schoen
bohm-entspannt-landtagswahl-in-hessen-1916891
1.html) als „Klamauk“ degradierte, und – sofern 
die Aussage getätigt wurde – wie lässt sich die 
Aussage mit dem Amtsverständnis einer Verfas-
sungsministerin vereinbaren?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 22. September 2023

Die Bezeichnung bezog sich auf wider besseren Wissens behauptete un-
zutreffende Vorwürfe, die bereits klar widerlegt wurden. Die Bundes-
ministerin des Innern und für Heimat Nancy Faeser hat sich am 7. Sep-
tember 2023 im Plenum des Deutschen Bundestages zur Neuaufstellung 
des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik und der 
Versetzung von Arne Schönbohm geäußert. Am 20. September 2023 hat 
sie sich erneut den Fragen hierzu im Ausschuss für Inneres und Heimat 
des Deutschen Bundestages und im Rahmen der Regierungsbefragung 
im Plenum des Deutschen Bundestages gestellt.

46. Abgeordneter
Dr. Harald Weyel
(AfD)

Wie viele Tatverdächtige, die im Verdacht stehen, 
Messer mitgeführt zu haben, wurden in der Poli-
zeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei 
(PES) seit Beginn der Statistik bis zum 31. Au-
gust 2023 (oder, sollten Daten zu diesem Stichtag 
nicht verfügbar sein, bis zum letztmöglichen 
Stichtag) erfasst (bitte nach Jahr für die letzten 28 
verfügbaren Jahre angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 18. September 2023

In der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei (PES) wird seit 
Juli 2018 die Zählung der Straftaten im Zusammenhang mit mitgeführ-
ten oder eingesetzten Tatmitteln erhoben. Der Bundesregierung liegen 
somit keine statistischen Daten im Sinne der Fragestellung für den Zeit-
raum vor dem 1. Juli 2018 vor.
Die statistischen Daten im Sinne der Fragestellung sind der nachfolgen-
den Übersicht zu entnehmen.

2. Halbjahr
2018 2019 2020 2021 2022

1. Januar
bis 31. Juli

2023
Anzahl Tatverdächtiger

37 201 167 139 214 160

47. Abgeordneter
Dr. Harald Weyel
(AfD)

Wie viele Tatverdächtigen, die im Verdacht 
stehen, Messer mitgeführt und eingesetzt zu ha-
ben, wurden in der Polizeilichen Eingangsstatistik 
der Bundespolizei (PES) seit Beginn der Statistik 
bis zum 31. August 2023 (oder, sollten Daten zu 
diesem Stichtag nicht verfügbar sein, bis zum 
letztmöglichen Stichtag) erfasst (bitte nach Jahr 
für die letzten 28 verfügbaren Jahre angeben)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 18. September 2023

Eine Erfassung nach dem Phänomen „Messer eingesetzt“ oder „Messer 
mitgeführt“ erfolgt in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundes-
polizei (PES) erst seit dem zweiten Halbjahr 2018. Der Bundesregierung 
liegen somit keine statistischen Daten im Sinne der Fragestellung für 
den Zeitraum vor dem 1. Juli 2018 vor.
Die statistischen Daten im Sinne der Fragestellung sind der nachfolgen-
den Übersicht zu entnehmen.

2. Halbjahr
2018 2019 2020 2021 2022

1. Januar
bis 31. Juli

2023
Anzahl Tatverdächtiger

103 474 485 142 512 355

48. Abgeordneter
Dr. Harald Weyel
(AfD)

Wie viele Tatverdächtige, die im Verdacht stehen, 
Messer mitgeführt zu haben, wurden in der Poli-
zeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei 
(PES) seit Beginn der Statistik bis zum 31. Au-
gust 2023 (oder, sollten Daten zu diesem Stichtag 
nicht verfügbar sein, bis zum letztmöglichen 
Stichtag) erfasst (bitte die Gesamtzahl, die Zahl 
unbekannter Tatverdächtiger und die 26 am häu-
figsten erfassten Nationalitäten angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 18. September 2023

Eine Erfassung nach dem Phänomen „Messer eingesetzt“ oder „Messer 
mitgeführt“ erfolgt in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundes-
polizei (PES) erst seit dem zweiten Halbjahr 2018. Der Bundesregierung 
liegen somit keine statistischen Daten im Sinne der Fragestellung für 
den Zeitraum vor dem 1. Juli 2018 vor.
Aufgrund einer Umstellung der statistischen Erhebungsweise der PES, 
sind für das Jahr 2021 bei unbekannten Tatverdächtigen keine Tatmittel 
statistisch erfasst worden.
Die statistischen Daten im Sinne der Fragestellung sind der nachfolgen-
den Übersicht zu entnehmen.

Anzahl Tatverdächtiger „Messer mitgeführt“
Zeitraum: 1. Juli 2018 – 31. Juli 2023

Gesamt 918
davon unbekannte Tatverdächtige 129

Aufschlüsselung nach Staatsangehörigkeit
deutsch 452
polnisch 40
syrisch 37
türkisch 19
afghanisch 18
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Anzahl Tatverdächtiger „Messer mitgeführt“
Zeitraum: 1. Juli 2018 – 31. Juli 2023

Gesamt 918
Irakisch 16
rumänisch 15
algerisch 14
tunesisch 12
somalisch 12
marokkanisch 12
russisch 8
lettisch 8
ukrainisch 7
bulgarisch 7
iranisch 6
italienisch 6
libanesisch 6
serbisch 5
libysch 5
eritreisch 5
gambisch 4
litauisch 4
albanisch 3
moldauisch 3
tschechisch 3
belarussisch 3
guineisch 3
österreichisch 3
kroatisch 3
ägyptisch 3
kosovarisch 3

49. Abgeordneter
Dr. Harald Weyel
(AfD)

Wie viele Tatverdächtige, die im Verdacht stehen, 
Messer mitgeführt und eingesetzt zu haben, wur-
den in der Polizeilichen Eingangsstatistik der 
Bundespolizei (PES) seit Beginn der Statistik bis 
zum 31. August 2023 (oder, sollten Daten zu die-
sem Stichtag nicht verfügbar sein, bis zum letzt-
möglichen Stichtag) erfasst (bitte die Gesamtzahl, 
die Zahl unbekannter Tatverdächtiger und die 26 
am häufigsten erfassten Nationalitäten angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 18. September 2023

Eine Erfassung nach denn Phänomen „Messer eingesetzt“ oder „Messer 
mitgeführt“ erfolgt in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundes-
polizei (PES) erst seit dem zweiten Halbjahr 2018. Der Bundesregierung 
liegen somit keine statistischen Daten im Sinne der Fragestellung für 
den Zeitraum vor dem 1. Juli 2018 vor.
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Aufgrund einer Umstellung der statistischen Erhebungsweise der PES, 
sind für das Jahr 2021 bei unbekannten Tatverdächtigen keine Tatmittel 
statistisch erfasst worden.
Die statistischen Daten im Sinne der Fragestellung sind der nachfolgen-
den Übersicht zu entnehmen.

Anzahl Tatverdächtiger „Messer eingesetzt“
Zeitraum: 1. Juli 2018 – 31. Juli 2023

Gesamt 2.071
davon unbekannte Tatverdächtige 750

Aufschlüsselung nach Staatsangehörigkeit
deutsch 647
syrisch 85
polnisch 55
türkisch 53
afghanisch 46
rumänisch 44
algerisch 35
irakisch 30
marokkanisch 22
ungeklärt 29
bulgarisch 19
somalisch 17
iranisch 17
eritreisch 14
italienisch 14
tunesisch 12
serbisch 11
guineisch 10
gambisch 9
ukrainisch 8
litauisch 8
pakistanisch 7
libanesisch 7
albanisch 7
libysch 7
slowakisch 6

50. Abgeordneter
Dr. Christian Wirth
(AfD)

Wie viele Fälle von Missbrauchsabbildungen 
(sog. Kinderpornographie) konnten seit 2015 nur 
durch Hinweise ausländischer Geheimdienste 
oder Sicherheitsbehörden aufgeklärt werden (bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Johann Saathoff
vom 21. September 2023

Dem Bundeskriminalamt (BKA) liegt keine statistische Auswertung zu 
Fällen von Missbrauchsabbildungen (sog. Kinderpornografie), die nur 
durch Hinweise ausländischer Geheimdienste oder Sicherheitsbehörden 
aufgeklärt wurden, vor. Eine Erhebung von Informationen im Sinne der 
Fragestellung ist nur mit erheblichem Personaleinsatz und unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand möglich. Darüber hinaus nimmt das BKA als 
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nationale und internationale Zentralstelle zur Bekämpfung von Sexual-
delikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen entsprechende 
Hinweise in der Regel nur entgegen und leitet diese an die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden der Länder weiter. Informationen, ob und in 
welchem Umfang die Hinweise tatsächlich zur abschließenden Aufklä-
rung im Sinne der Fragestellung geführt haben, liegen dem BKA nicht 
vor.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

51. Abgeordneter
Ali Al-Dailami
(DIE LINKE.)

Hat die Bundesregierung im Rahmen der Eva-
kuierungen von Kabul im August/September 
2021 Geld an die Taliban gezahlt oder über Dritte 
zahlen lassen, um die Rettung deutscher Staats-
bürger unter Mithilfe der Bundeswehr von außer-
halb des Zauns um den Kabuler Flughafen herum 
zu ermöglichen (wenn ja, bitte nach Geldsumme, 
Währung, Empfänger auflisten)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Bagger
vom 22. September 2023

Die Bundesregierung hat weder direkt noch über Dritte Zahlungen im 
Sinne der Fragestellung geleistet.

52. Abgeordneter
Roger Beckamp
(AfD)

Wie bewertet die Bundesregierung den von ihr 
geförderten iranisch-saudischen Dialog (Iran-Sau-
di Dialogue Initiative; carpo-bonn.org/wp-conten
t/uploads/2023/09/CARPO_annual_report_-202
2.pdf, S. 12/13), und erwägt bzw. fördert sie in 
Anbetracht dieser Erfahrungen entsprechende 
deutsch-iranische Dialoge?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Bagger
vom 22. September 2023

Die im Rahmen des Förderprogramms „Zivile Konfliktbearbeitung“ (zi-
vik) des Instituts für Auslandsbeziehungen (IfA) durchgeführten Pro-
jektvorhaben für regionale Dialogformate in der Golfregion umfassten 
u. a. Formate, an denen sowohl Vertreterinnen und Vertreter Saudi-Ara-
biens als auch Irans beteiligt waren. Die Projektaktivitäten wurden an-
tragsgemäß erfolgreich abgeschlossen.
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53. Abgeordneter
Dr. Carsten
Brodesser
(CDU/CSU)

Stuft die Bundesregierung die Bezeichnung von 
Israel als „Apartheidstaat“ gemäß der von ihr ver-
abschiedeten Definition der International Holo-
caust Remembrance Alliance als antisemitisch 
ein, und wie geht die Bundesregierung mit Nicht-
regierungsorganisationen (NGO) um, mit denen 
sie zusammenarbeitet, die diese Bezeichnung für 
Israel verwenden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Bagger
vom 21. September 2023

Die Bundesregierung teilt die Bewertung von Israel als „Apartheidstaat“ 
ausdrücklich nicht. Sie hat diese Haltung wiederholt unterstrichen und 
ist dem Vorwurf der Apartheid gegen Israel öffentlich entgegengetreten.
Die nicht rechtsverbindliche Arbeitsdefinition von Antisemitismus der 
Internationalen Allianz für Holocausterinnerung (IHRA) ist ein wichti-
ges Instrument, Antisemitismus zu erkennen und ihm entgegenzuwirken.
Die Arbeitsdefinition wurde 2016 von den Mitgliedstaaten der IHRA an-
genommen. 2017 wurde sie von der Bundesregierung indossiert und in 
der erweiterten Form angenommen, die lautet: „Antisemitismus ist eine 
bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden 
ausdrücken kann, Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jü-
dische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum so-
wie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. 
Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kol-
lektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein.“ Die Arbeitsdefinition 
ist eine pragmatische Orientierungshilfe, ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit und Offenheit für den jeweiligen Kontext.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schrift-
liche Frage 58 auf Bundestagsdrucksache 20/3859 verwiesen.

54. Abgeordneter
Jürgen Hardt
(CDU/CSU)

Welche sind die aktuell nach Kenntnis des Aus-
wärtigen Amts zugelassenen „meldeberechtigten 
Stellen“ im Bundesaufnahmeprogramm Afgha-
nistan (bitte auflisten)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Bagger
vom 22. September 2023

Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Güterabwägung zu der Auf-
fassung gelangt, dass eine Beantwortung der Frage nicht in offener Form 
erfolgen kann. Die Einstufung der Antwort auf die Frage als Verschluss-
sache (VS) mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – VERTRAULICH“ ist 
im vorliegenden Fall im Hinblick auf die fortgesetzte Funktionsfähigkeit 
und Umsetzung des Verfahrens erforderlich.2 Nach der Verschluss-
sachenanweisung (VSA) sind Informationen, deren Kenntnisnahme 
durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
oder eines ihrer Länder schädlich sein kann, entsprechend einzustufen.

2 Die Bundesregierung hat die Antwort als „VS – VERTRAULICH“ eingestuft. Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und 
kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.
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Die Informationen zu den aktuell zugelassenen meldeberechtigten Stel-
len sind als „VS – VERTRAULICH“ eingestuft und werden dem Deut-
schen Bundestag gesondert übermittelt.
Die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung durch den Bundes-
tag kann begrenzt werden durch das Interesse der Bundesregierung an 
funktionsgerechter und organadäquater Aufgabenwahrnehmung. Vor 
dem Hintergrund, dass aufgrund der Lage in Afghanistan bewährte Un-
terstützungsstrukturen bei der Umsetzung von Bundesaufnahmepro-
grammen in diesem Fall nicht in Frage kommen (bspw. Identifizierung 
und Vorauswahl von Personen in Zusammenarbeit mit dem UNHCR), 
setzt die Bundesregierung für die Umsetzung des Bundesaufnahmepro-
gramms für Afghanistan (BAP) auf die Expertise geeigneter zivilgesell-
schaftlicher Organisationen. Diese sogenannten meldeberechtigten Stel-
len erfüllen eine zentrale Aufgabe im BAP. Um die Arbeitsfähigkeit der 
meldeberechtigten Stellen zu gewährleisten, entscheiden diese selbst da-
rüber, ob und wie sie ihre Teilnahme am BAP öffentlich machen. Die 
Bundesregierung hat den meldeberechtigten Stellen Vertraulichkeit zu-
gesichert.
Daneben stehen den Informationsansprüchen des Parlaments Grundrech-
te Dritter gegenüber, die bei einer Bekanntgabe durch die Bundesregie-
rung verletzt würden. Dies betrifft auch das Grundrecht auf Leben, kör-
perliche Unversehrtheit und das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Bei 
den meldeberechtigten Stellen handelt es sich teilweise um Nichtregie-
rungsorganisationen mit nur wenigen Mitarbeitenden. Die für diese Stel-
len tätigen Personen sind meist leicht identifizierbar. Für einige sind zu-
dem noch Personen vor Ort in Afghanistan und/oder den Nachbarstaaten 
tätig und sind dort einer erhöhten Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt. 
Würde öffentlich, dass ihre Organisationen am BAP mitwirken, würden 
sie zusätzlich in Gefahr gebracht. Auch in Deutschland wirkt das Thema 
Migration aus Afghanistan polarisierend. Menschen, die sich für Mi-
granten einsetzen, sind in der Vergangenheit Ziele von Angriffen auf Le-
ben, Gesundheit und Ehre geworden. Daher bedürfen auch die in 
Deutschland für die meldeberechtigten Stellen tätigen Personen eines er-
höhten Schutzes vor Identifizierung. Es kann zudem nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Mitarbeitende der meldeberechtigten Stellen unter 
Druck gesetzt würden, missbräuchliche Eingaben in das System vorzu-
nehmen. Aus diesem Grund hat bereits eine meldeberechtigte Stelle ihre 
Teilnahme am Bundesaufnahmeprogramm zurückgezogen.
Die Bundesregierung ist gehalten, die oben genannten Gefahren für ihre 
funktionsgerechte und adäquate Aufgabenwahrnehmung sowie Grund-
rechte Dritter einerseits und das Informationsinteresse des Bundestages 
an der Beantwortung der gestellten Frage andererseits in Einklang zu 
bringen. Vor diesem Hintergrund hat sich die Bundesregierung dazu ent-
schieden, die Frage als „VS – VERTRAULICH“ eingestuft zu beantwor-
ten.
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55. Abgeordneter
Andrej Hunko
(DIE LINKE.)

Teilt die Bundesregierung die im neuen Merkblatt 
der EU-Kommission vom 8. September 2023 ver-
öffentlichte Interpretation, dass die EU-Sanktions-
verordnung (Verordnung (EU) Nr. 833/2014) auch 
die Einfuhr von Autos für den Privatgebrauch so-
wie von weiteren im Anhang XXI zur Sanktions-
verordnung aufgelisteten persönlichen Gegenstän-
den wie Laptops (KN-Code 8471), Mobiltelefo-
nen (KN-Code 8517), Kosmetik (KN-Code 3304) 
und Reisekoffern (KN-Code 4202) aus Russland 
in die EU verbietet (vgl. www.berliner-zeitun
g.de/wirtschaft-verantwortung/russen-schockiert-
die-eu-verbietet-einfuhr-von-privaten-autos-hand
ys-und-sogar-reisekoffern-li.387736), und wenn 
nein, schließt sich die Bundesregierung den For-
derungen beispielsweise des russischen Oppositi-
onspolitikers Maxim Katz (siehe twitter.com/ma
x_katz/status/1701542300784918819?t=EY0ZFy
DdKrlzDP1HdzAk5g&s=19) sowie des EU-Ab-
geordneten Sergey Lagodinsky (siehe twitter.com/
leonidragozin/status/1701491960270250184?t=2
LvfTMx4UbwQewypP67kZQ&s=19) nach einer 
Ausnahme von Privatgegenständen und Autos für 
den Privatgebrauch aus der Sanktionsverordnung 
an (wenn nein, bitte begründen)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Thomas Bagger
vom 22. September 2023

Gemäß EU-Sanktionsverordnung (Artikel 3i der Verordnung (EU) 
Nr. 833/2014) ist es u. a. verboten, private Kraftfahrzeuge unmittelbar 
oder mittelbar zu kaufen, in die Union einzuführen oder zu verbringen, 
wenn sie ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausge-
führt werden.
Eine Ausnahme gilt gemäß Artikel 3i Absatz 3a der Verordnung (EU) 
Nr. 833/2014 für Käufe in Russland, die für die Tätigkeit der diploma-
tischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitglied-
staaten, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder 
für den persönlichen Gebrauch von Staatsangehörigen der Mitgliedstaa-
ten und ihren unmittelbaren Familienangehörigen erforderlich sind. Wei-
tere Ausnahmen in Bezug auf bestimmte Verwendungszwecke oder Per-
sonengruppen sind im Rechtsakt nicht enthalten.
Am 12. September 2023 aktualisierte die EU-Kommission die 13. FAQ 
zu Artikel 3i der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, welche nun u. a. fol-
genden Wortlaut enthält:
„For goods which raise insignificant circumvention concerns, like perso-
nal hygiene items or clothing worn by travelers or contained in their lug-
gage and clearly destined for a strict personal use during their trip, natio-
nal competent authorities should continue to apply the prohibition in a 
proportionate and reasonable manner.“
Die Bundesregierung begrüßt diese Ergänzung dem Grunde nach und ist 
offen für eine Anpassung der Sanktionsverordnung, um die in der er-
gänzten FAQ dargelegt Zielsetzung rechtssicher umzusetzen. Ferner 
prüft die Bundesregierung weitere Möglichkeiten, den Artikel 3i im EU 
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Konsens mit den geltenden Aufenthalts- und Einreisebestimmungen für 
Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger zu harmonisieren.

56. Abgeordnete
Dr. Sahra 
Wagenknecht
(DIE LINKE.)

Aus welchen Rückzahlungsmodalitäten bestehen 
nach Kenntnis der Bundesregierung die deutschen 
und EU-Hilfen für die Ukraine (bitte jeweils Ge-
samtumfang nennen und nach Anteil Darlehen 
verzinst, Anteil Darlehen zinslos und Anteil 
Nicht-Darlehen aufschlüsseln), und für welchen 
Zweck werden die Ukraine-Hilfen bereitgestellt 
(bitte deutsche und EU-Hilfen nach militärischer 
und ziviler Unterstützung aufschlüsseln)?

Antwort der Staatssekretärin Susanne Baumann
vom 19. September 2023

Seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die 
Ukraine hat die Bundesregierung der Ukraine militärische Unterstützung 
im Gesamtwert von 3,8 Mrd. Euro und nichtmilitärische Unterstützung 
im Gesamtwert von 4,1 Mrd. Euro gewährt. Hinzu kommen Hilfen für 
Geflüchtete in Höhe von 14,7 Mrd. Euro. Details sind online abrufbar 
unter www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/krieg-in-der-ukrai
ne/deutschland-hilft-der-ukraine-2160274.
Der Ukraine wurden seit Beginn des russischen Angriffskriegs neue Fi-
nanzmittel der Bundesregierung überwiegend als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss bereitgestellt. Für die bis zum 31. Juli 2022 mit der Ukraine 
abgeschlossenen Darlehensverträge hat die Bundesregierung einem 
Schuldendienstmoratorium bis Ende 2027 zugestimmt.
Hinsichtlich der Hilfen der Europäischen Union wird auf die Aufstel-
lung unter eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine_en 
verwiesen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales

57. Abgeordneter
Matthias W. 
Birkwald
(DIE LINKE.)

Welche der im Koalitionsvertrag zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP unter der 
Überschrift „Prävention und Rehabilitation“ ver-
abredeten Maßnahmen zur Stärkung eines gesun-
den und längeren Arbeitens wurden bisher umge-
setzt bzw. befinden sich in der Umsetzung, und 
wie wurde sichergestellt, dass das Reha-Budget 
bedarfsgerechter ausgestaltet wird?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 19. September 2023

Ein Schwerpunkt der gesetzgeberischen Maßnahmen in diesem Bereich 
liegt auf der Förderung von Leistungen, die entsprechend dem Grund-
satz „Prävention vor Reha vor Rente“ ein längeres, gesünderes Arbeiten 
mit dem Ziel des Erhalts der Teilhabe am Erwerbsleben fördern sowie 
den Zugang zu diesen Angeboten verbessern.
Bereits in Umsetzung ist der Eingliederungsversuch, der vorsieht, dass 
Versicherte, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, bei der (Wie-
der-)Eingliederung stärker unterstützt werden. Eine mögliche Erprobung 
einer Erwerbstätigkeit, die über das bisher festgelegte zeitliche Leis-
tungsvermögen hinausgeht, soll nicht aus Sorge um einen Wegfall der 
Erwerbsminderungsrente unterbleiben.
In Vorbereitung ist die gesetzliche Verstetigung eines bislang in Modell-
vorhaben erprobten individuellen, berufsbezogenen, freiwilligen Ge-
sundheitschecks für Versicherte ab 45 Jahren durch die Rentenversiche-
rungsträger (sog. Ü45-Check) zur frühzeitigen Ermittlung von Präventi-
ons- und Rehabilitationsbedarf.
Die Rehabilitation soll darüber hinaus unmittelbar in der Ausbildung der 
Ärztinnen und Ärzte gestärkt werden. Aus diesem Grund werden derzeit 
im Zuge der Reform der ärztlichen Ausbildung insbesondere die Mög-
lichkeiten der praktischen Ausbildung in Rehabilitationseinrichtungen 
erweitert.
Außerdem werden weitere Maßnahmen zur Förderung von Präventions- 
und Rehabilitationsleistungen im Sinne des Koalitionsvertrages für die 
20. Legislaturperiode im kontinuierlichen Dialog mit der Deutschen 
Rentenversicherung entwickelt.
Insbesondere mit dem Bundesprogramm „Innovative Wege zur Teilhabe 
am Arbeitsleben – rehapro“ wird im Bereich der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende und im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung in 
Modellvorhaben erprobt, wie mit innovativen Leistungen und organisa-
torischen Maßnahmen die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen besser als bisher erhalten oder wiederherge-
stellt werden kann. Sobald die Ergebnisse aus den Projekten im Rahmen 
der Begleit-Evaluation vorliegen, werden geeignete Ansätze in das Leis-
tungsspektrum und die Organisation der gesetzlichen Rentenversiche-
rung übernommen und – soweit erforderlich – flankierende gesetzliche 
Regelungen erarbeitet.
Allgemein ist festzustellen, dass sich das Reha-Budget seit Einführung 
der Demografie-Komponente 2014 stets als auskömmlich erwiesen hat. 
Auch im laufenden Jahr gibt es bislang keine Hinweise, dass die verfüg-
baren Mittel den Bedarf nicht decken würden. Derzeit werden die Rege-
lungen zum Reha-Budget – so wie es der Koalitionsvertrag für die 
20. Legislaturperiode vorsieht – dahingehend überprüft, ob und gegebe-
nenfalls welcher Anpassungsbedarf zu einer bedarfsgerechteren Ausge-
staltung besteht. Neben der Ausschöpfung werden dabei die Auswirkun-
gen künftiger Entwicklungen bei den Leistungen zur Prävention und 
Teilhabe in den Blick genommen. Hierzu gehören unter anderem demo-
grafische Veränderungen, die geplante Einführung des Ü45-Check und 
mögliche Auswirkungen des neuen Vergütungssystems, das die Deut-
sche Rentenversicherung Bund für Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation bis Ende 2025 entwickelt.
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58. Abgeordnete
Clara Bünger
(DIE LINKE.)

Hat die Bundesregierung Kenntnis über Rückzah-
lungsforderungen von Ghettorenten nach dem Ge-
setz zur Zahlbarmachung von Renten aus Be-
schäftigungen in einem Ghetto (ZRBG), die irr-
tümlicherweise über den Tod der Rentenbeziehe-
rinnen und Rentenbezieher hinaus von der 
Deutschen Rentenversicherung weitergezahlt und 
von den Angehörigen zurückverlangt wurden 
(vgl. twitter.com/danellushi/status/158498824652
1438213), und wenn ja, hält die Bundesregierung 
vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen 
Verfolgung und der oft bleibenden Traumatisie-
rung der hinterbliebenen Familienmitglieder es 
für vertretbar, dass die Deutsche Rentenversiche-
rung auf ihrem Rückforderungsanspruch besteht 
und die Angehörigen in diesen Fällen selbst bei 
kleineren Beträgen zur Rückzahlung auffordert, 
bzw. wäre aus Sicht der Bundesregierung zur Ver-
meidung künftiger Fälle eine Anhebung der beste-
henden Geringfügigkeitsgrenze in solchen Fällen 
nicht sogar möglich und erforderlich, um bei 
Überzahlungen von einer Rückforderung abzuse-
hen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 21. September 2023

Ein der historischen Verantwortung Deutschlands angemessener und 
sensibler Umgang mit ehemaligen NS-Verfolgten und ihren Angehöri-
gen ist der Bundesregierung ein besonderes Anliegen. Angesichts des 
von Rentenbeziehenden nach dem Gesetz zur Zahlbarmachung von Ren-
ten aus Beschäftigungen in einem Ghetto (ZRBG) erlittenen Verfol-
gungsschicksals ist nachvollziehbar, dass Rückforderungen gegenüber 
ihren Hinterbliebenen teils auf Unverständnis stoßen.
Das ZRBG ermöglicht die Zahlung von Rentenleistungen durch die 
Deutsche Rentenversicherung, die auf der Beschäftigung von Verfolgten 
in einem Ghetto im nationalsozialistischen Einflussbereich beruhen.
Der Anspruch auf eine Rentenleistung endet mit dem Tod des Rentenbe-
rechtigten. Sofern der Rentenversicherungsträger oder der Renten Ser-
vice nicht zeitnah Kenntnis vom Tod des Rentenbeziehenden erhält, 
kann die Rentenzahlung nicht rechtzeitig eingestellt werden. Die nach 
dem Sterbemonat gezahlten Beträge sind auf der gesetzlichen Grundlage 
von § 118 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu erstatten. Die Rege-
lung räumt den Rentenversicherungsträgern insoweit kein Ermessen ein 
und gilt auch für die anderen Renten der Deutschen Rentenversicherung. 
Der eigentlichen Rückforderung geht eine Anhörung voraus, in der Be-
troffene Einwände gegen die Rückzahlung geltend machen können. Bei 
den Rückforderungsverfahren und den dann zu treffenden Entscheidun-
gen sind die einschlägigen haushaltsrechtlichen Regelungen und Grund-
sätze zu beachten (u. a. die Kleinbetragsgrenze nach § 16 der Renten 
Service Verordnung). Die diesbezüglichen Voraussetzungen werden von 
der Deutschen Rentenversicherung unter Beachtung sämtlicher Hand-
lungsspielräume im Einzelfall geprüft.
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Die Deutsche Rentenversicherung hat in dem betreffenden Fall den Hin-
weis auf eine fehlende Kondolenzbotschaft in dem Anhörungsschreiben, 
der aus dem in der Fragestellung verlinkten Text hervorgeht, zum Anlass 
genommen, den Text dieses Schreibens insgesamt im Hinblick auf Ein-
fühlsamkeit, Freundlichkeit und bessere Verständlichkeit zu überarbei-
ten.

59. Abgeordneter
Markus 
Frohnmaier
(AfD)

Wie hoch waren die Gesamtkosten für Regelleis-
tungen für die insgesamt 710.458 Regelleistungs-
berechtigten aus der Ukraine im Monat Mai 2023 
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Migrati-
onsmonitor (Monatszahlen), Nürnberg, Juni 2023, 
Tabelle 1.1, statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobal
s/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?to
pic_f=migrationsmonitor, Stand: August 2023)?

60. Abgeordneter
Markus 
Frohnmaier
(AfD)

Wie hoch waren die Gesamtkosten für Regelleis-
tungen für die insgesamt 181.054 Regelleistungs-
berechtigten aus Afghanistan im Monat Mai 2023 
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Migrati-
onsmonitor (Monatszahlen), Nürnberg, Juni 2023, 
Tabelle 1.1, statistik.arbeitsagentur.de/)?SiteGlob
als/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?
topic_f=migrationsmonitor, Stand: August 2023)?

61. Abgeordneter
Markus 
Frohnmaier
(AfD)

Wie hoch waren die Gesamtkosten für Regelleis-
tungen für die insgesamt 501.715 Regelleistungs-
berechtigten aus Syrien im Monat Mai 2023 (Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit: Migrations-
monitor (Monatszahlen), Nürnberg, Juni 2023, 
Tabelle 1.1, statistik.arbeitsagentur.de/)?SiteGlob
als/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?
topic_f=migrationsmonitor, Stand: August 2023)?

62. Abgeordneter
Markus 
Frohnmaier
(AfD)

Wie hoch waren die Gesamtkosten für Regelleis-
tungen für die insgesamt 199.620 Regelleistungs-
berechtigten aus der Türkei im Monat Mai 2023 
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Migrati-
onsmonitor (Monatszahlen), Nürnberg, Juni 2023, 
Tabelle 1.1, statistik.arbeitsagentur.de/)?SiteGlob
als/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?
topic_f=migrationsmonitor, Stand: August 2023)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 21. September 2023

Die Fragen 59 bis 62 werden zusammen beantwortet.
Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab es im Mai 
2023 insgesamt rund 5,51 Millionen Regelleistungsberechtigte nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Die Zahlungsansprüche 
auf Gesamtregelleistungen beliefen sich auf rund 2,96 Mrd. Euro.
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Ergebnisse differenziert nach den erfragten Staatsangehörigkeiten kön-
nen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle: Regelleistungsberechtigte und Summe der Zahlungsansprüche in Euro nach ausgewählten 
Staatsangehörigkeiten, Deutschland, Mai 2023, Datenstand: September 2023

Staatsangehörigkeit Bestand an Regelleis-
tungsberechtigten)

Summe der Zahlungs-
ansprüche von Regel-
leistungsberechtigten 

in Euro¹⁾

dar. Zahlungsansprü-
che auf Gesamtregel-

leistung in Euro

Insgesamt 5.508.735 3.536.562.381 2.964.045.640
Ukraine   710.458   483.842.315   408.309.662
Afghanistan   181.054   107.625.189    90.512.889
Arabische Republik 
Syrien

  501.715   286.971.176   239.366.099

Türkei   199.620   146.413.399   121.272.358
¹⁾ Neben den Gesamtregelleistungen werden auch Zahlungsansprüche auf Sozialversicherungsleistungen und weitere Zahlungsansprüche 

(sonstige Leistungen, unabweisbarer Bedarf) berücksichtigt.
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

63. Abgeordneter
Dr. Thomas 
Gebhart
(CDU/CSU)

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung er-
griffen, um die Zusagen des Bundeskanzlers Olaf 
Scholz während seiner Reise nach Kenia im Mai 
dieses Jahres einzulösen, jungen Menschen aus 
Kenia eine Ausbildung in Deutschland zu ermög-
lichen, und welche (Zwischen-)Ergebnisse gibt 
es?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 22. September 2023

Die Kenia-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz war Anlass und Auf-
takt zu umfangreichen und vertieften Gesprächen mit der kenianischen 
Regierung, um die Möglichkeiten der Migration zu Erwerbs- und Bil-
dungszwecken und gleichzeitig zu Rückübernahmekooperationen zu er-
läutern, Prozesse aufzuzeigen und wo nötig und möglich, zu beschleu-
nigen und konkrete Programme und Projekte anzustoßen. Grundsätzlich 
können kenianische Staatsangehörige bei Erfüllung der allgemeinen und 
titelspezifischen Erteilungsvoraussetzungen einen Aufenthaltstitel zu 
Ausbildungszwecken oder zur Ausbildungsplatzsuche erhalten.
Zuletzt haben sich die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Kenia deutlich intensiviert. Der Sonderbevollmächtigte der Bundes-
regierung für Migrationsabkommen, Dr. Joachim Stamp, befindet sich 
hinsichtlich einer Migrationspartnerschaft in konkreten Verhandlungen 
mit der kenianischen Regierung. Er hat dazu aktuell im September 2023 
Gespräche vor Ort in Nairobi geführt.
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64. Abgeordnete
Gerrit Huy
(AfD)

Welche Kosten entstehen nach Berechnung der 
Bundesregierung durch den geplanten System-
wechsel der U25-Leistungsberechigten vom 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zum 
SGB III bis 2030 insgesamt, und welche finan-
zielle Mehrbelastung ergibt sich daraus für den 
einzelnen Beitragszahler in der Arbeitslosenversi-
cherung (bitte die Kalkulationen nach einmaligen 
Umstellungskosten sowie dauerhaften Verwal-
tungskosten, Personalkosten, Kosten der Unter-
kunft sowie Kosten der Eingliederungsleistungen 
im SGB III aufschlüsseln)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 22. September 2023

Der Übergang der Beratung, Vermittlung und Förderung von unter 25-
jährigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten vom Rechtskreis des 
Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB II) in den Rechtskreis des Drit-
ten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB III) führt zu Minderausgaben in Höhe 
von 0,9 Mrd. Euro jährlich für den Bundeshaushalt ab dem Jahr 2025. 
Davon entfallen rund 0,6 Mrd. Euro auf Ausgaben für Verwaltungskos-
ten und Personal sowie 0,3 Mrd. Euro auf Ausgaben für Eingliederungs-
mittel.
Dem stehen Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit in 
ähnlicher Höhe von rund 1 Mrd. Euro pro Jahr ab dem Jahr 2025 gegen-
über. Rund 0,7 Mrd. Euro entfallen auf Verwaltungskosten und Personal. 
Die Mehrausgaben im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit sind we-
gen der Berücksichtigung des kommunalen Finanzierungsanteils um 
rund 0,1 Mrd. Euro höher als die Minderausgaben im SGB II. Dies er-
gibt sich daraus, dass dieser kommunale Beitrag im SGB II zur Verfü-
gung steht, im Rechtskreis SGB III jedoch aus dem Haushalt der Bun-
desagentur für Arbeit bereitgestellt werden muss. Die detaillierte Ausge-
staltung des Übergangs soll in einem Fachgesetz geregelt werden.
Eine Mehrbelastung für die Beitragszahlenden ergibt sich nicht, weil der 
Übergang der unter 25-jährigen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
vom Rechtskreis des SGB II in den Rechtskreis des SGB III keine Bei-
tragssatzänderung erfordert. Der Beitragssatz bleibt auf dem gesetzli-
chen Niveau von 2,6 Prozent.

65. Abgeordneter
Dr. Stefan Nacke
(CDU/CSU)

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung in 
der 20. Legislaturperiode bisher zur Vermeidung 
des Bezugs von Erwerbsminderungsrenten auf 
den Weg gebracht (bitte ausführen), um Men-
schen wieder teilweise oder vollständig in das Er-
werbsleben zu integrieren, und falls bisher keine 
derartigen Maßnahmen speziell für den Bereich 
der Erwerbsminderung erfolgt sind, wann plant 
die Bundesregierung, gesetzgeberisch hier tätig zu 
werden (bitte konkrete Maßnahme benennen)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 20. September 2023

Die Teilhabe am Arbeitsleben bedeutet finanzielle Unabhängigkeit, 
Wertschätzung und Selbstverwirklichung und schafft wichtige soziale 
Kontakte. Die Integration von erwerbsgeminderten Menschen in das Ar-
beitsleben ist daher ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. Deshalb 
sieht der am 23. Mai 2023 beschlossene Entwurf des Gesetzes zur An-
passung des Zwölften und des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch 
und weiterer Gesetze einen sechsmonatigen Wiedereingliederungsver-
such für Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente vor. 
Damit soll für die Betroffenen Rechtssicherheit hinsichtlich ihres Ren-
tenanspruchs geschaffen und die (Wieder-)Eingliederung von erwerbs-
geminderten Versicherten in den allgemeinen Arbeitsmarkt weitgehen-
der als bisher unterstützt werden. Auch die deutliche Anhebung der Hin-
zuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten zum 1. Januar 2023 
im Rahmen des Achten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch und anderer Gesetze kann eine Brücke zur Wiederein-
gliederung von Erwerbsgeminderten in den Arbeitsmarkt sein.
Darüber hinaus leisten Rehabilitation und Teilhabe einen wichtigen Bei-
trag, um die Erwerbsfähigkeit der Versicherten zu stärken oder wieder-
herzustellen. Können Versicherte beispielsweise ihren Beruf aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr ausüben, kann über Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben (z. B. Umschulungen) eine dauerhafte Wiederein-
gliederung in das Erwerbsleben erreicht werden.
Zur Stärkung des Grundsatzes „Prävention vor Reha vor Rente“ sollen 
deshalb die Zugänge zu diesen Leistungen verbessert und frühzeitig 
Maßnahmen zur Verhinderung von Erwerbsminderung etabliert werden. 
Hierzu wird aktuell im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung ein 
Gesundheitscheck für Versicherte ab 45 Jahren (sogenannter Ü45-
Check) trägerübergreifend in Modellprojekten erprobt. Dieser Ü45-
Check soll unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bereits abge-
schlossenen Modellprojekte noch in dieser Legislaturperiode gesetzlich 
verankert und flächendeckend ausgerollt werden. Dabei wird angestrebt, 
sowohl die betriebliche Verantwortung durch die Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte zu stärken, als auch die Hausärztinnen und Hausärzte stär-
ker einzubinden. Für die versicherten Personen gilt das Prinzip der Frei-
willigkeit.
Mit dem Bundesprogramm rehapro werden darüber hinaus Jobcenter 
und Rentenversicherungsträger aufgefordert, innovative Konzepte zu er-
proben, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen besser als bisher zu erhalten oder wiederherzustel-
len. In einem gemeinsamen Lern- und Erkenntnisprozess sollen wirksa-
me Ansätze identifiziert werden. Sie werden dann auf ihre bundesweite 
Übertragbarkeit und mögliche Verstetigung geprüft, damit alle Betroffe-
nen profitieren. Langfristig sollen die Zugänge in die Erwerbsminde-
rungsrente und Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe nachhaltig gesenkt 
werden. Die Förderung der Modellprojekte des ersten Förderaufrufs 
wird im Jahr 2025 abgeschlossen, der zweite Förderaufruf im Jahr 2026. 
Die Förderung des dritten Förderaufrufs läuft Ende 2028 aus.
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66. Abgeordneter
Sören Pellmann
(DIE LINKE.)

Wie viele Anträge auf Entschädigung durch den 
Härtefallfonds von Personen aus der Ost-West-
Rentenüberleitung sind bisher bei der Stiftung zur 
Abmilderung von Härtefällen aus der Ost-West-
Rentenüberleitung, für jüdische Kontingentflücht-
linge und Spätaussiedler (Stiftung Härtefallfonds) 
eingegangen (bitte gesamt und nach ostdeutschen 
Bundesländern aufschlüsseln), und über wie viele 
Anträge ostdeutscher Rentnerinnen und Rentner 
ist bereits entschieden worden (bitte gesamt, nach 
Positiv- und Negativbescheiden aufschlüsseln und 
für die ostdeutschen Bundesländer angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 21. September 2023

Für die Gruppe der Ost-West-Rentenüberleitung sind bei der Geschäfts-
stelle der Stiftung Härtefallfonds für alle Bundesländer zusammen bis-
lang insgesamt 14.103 Anträge eingegangen. Die Geschäftsstelle hat 
Ende Juni 2023 damit begonnen, über die Anträge zu entscheiden und 
die ersten pauschalen Einmalzahlungen an die Berechtigten auszuzah-
len. Von den Anträgen aus der Gruppe der Ost-West-Rentenüberleitung 
wurden bisher 135 Anträge bewilligt und 494 Anträge abgelehnt, weil 
die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt worden sind (Stand: 
15. September 2023). Die Aufschlüsselung bezogen auf die neuen Bun-
desländer einschließlich Berlin ist der nachstehenden Tabelle zu entneh-
men.

Bundesland Anträge Bewilligungen Ablehnungen
Berlin   665  7  17
Brandenburg 1.055 11  18
Mecklenburg-Vorpom-
mern

1.622 18  43

Sachsen 2.821 40 122
Sachsen-Anhalt 1.315 24  48
Thüringen 1.694 23  63

67. Abgeordneter
Sören Pellmann
(DIE LINKE.)

Wie wird die Bundesregierung, angesichts der 
massiven Preissteigerungen für soziale Träger und 
der Kürzungen im Haushalt 2023 bei den Freiwil-
ligendiensten und der Digitalisierung der freien 
Wohlfahrtspflege, die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen und den Erhalt und Ausbau ihrer 
Angebote – insbesondere ambulanter – sicherstel-
len, wie von der UN-Konvention und dem Bun-
desteilhabegesetz gefordert?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 22. September 2023

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde die Behindertenpolitik in 
Deutschland im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behinder-

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 49 – Drucksache 20/8449



tenrechtskonvention, UN-BRK) weiterentwickelt. Kern der Reform war, 
die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von 
mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern und die Ein-
gliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht fortzuentwickeln. 
Eingliederungshilfeleistungen sollen sich nach dem nun maßgebenden 
personenzentrierten Ansatz konsequent am individuellen Bedarf der 
Menschen mit Behinderungen orientieren. Zur Erreichung dieses Ziels 
ist die Bereitstellung von Angeboten sozialer Dienstleister in ausrei-
chendem Umfang von wesentlicher Bedeutung.
Von den derzeitigen Preissteigerungen sind alle Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens betroffen, so auch der soziale Sektor. Als Träger der 
Eingliederungshilfe sind die Länder und Kommunen für die Finanzie-
rung der Leistungen im Verhältnis zu den sozialen Dienstleistern als 
Leistungserbringer im Wege von vertraglichen Vereinbarungen zustän-
dig. Die Vereinbarungen werden vor Beginn der jeweiligen Wirtschafts-
periode für einen zukünftigen Zeitraum abgeschlossen. Es besteht je-
doch nach § 127 Absatz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
IX) die Möglichkeit, bei unvorhergesehenen wesentlichen Änderungen 
der Annahmen, die der Vergütungsvereinbarung zugrunde lagen, die 
Vergütung für einen laufenden Vereinbarungszeitraum neu zu verhan-
deln. Solche unvorhergesehenen wesentlichen Änderungen können auch 
unerwartet hohe Preissteigerungen sein. Ob die Voraussetzungen des 
§ 127 Absatz 3 SGB IX vorliegen, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen.
Die Bundesregierung wird – im Rahmen ihrer grundgesetzlichen Zu-
ständigkeit und in Übereinstimmung mit dem Koalitionsvertrag für die 
20. Legislaturperiode – weiterhin intensiv an dem gemeinsamen Ziel der 
vollständigen Umsetzung des BTHG arbeiten. Hierzu findet unter ande-
rem mit den für die Umsetzung des BTHG zuständigen Landessozialmi-
nisterien über die Länder-Bund-Arbeitsgruppe zur Umsetzung des 
BTHG ein regelmäßiger Austausch statt. In diesem Format werden mit 
den Ländern gemeinsam Probleme erörtert und Handlungsmöglichkeiten 
erarbeitet.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) förderte die digitale Transformation der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege durch Modellprojekte seit 2019. Diese Projekte 
unterstützten den organisationalen Wandel und den Aufbau digitaler 
Kompetenzen sowie die Entwicklung und Implementierung digitaler 
Werkzeuge und Arbeitsprozesse. Einzelne Maßnahmen begünstigten 
auch die soziale und digitale Teilhabe benachteiligter Personengruppen. 
Neben den finanziellen Rahmenbedingungen stehen einer Verstetigung 
der Förderung über 2023 hinaus zuwendungsrechtliche Gründe ent-
gegen. Projektförderungen sind nicht für Daueraufgaben wie die Digita-
lisierung vorgesehen. Durch die nunmehr bald fünfjährige Anlauffinan-
zierung konnten wichtige Impulse für die digitale Transformation der 
Freien Wohlfahrtspflege gesetzt werden, die mittelbar auch Menschen 
mit Behinderung zugutekommen. Das BMFSFJ wird mit den Spitzen-
verbänden weiterhin im Gespräch zu bestehenden Bedarfen der Digitali-
sierung bleiben.
Die Freiwilligendienste sind aus Sicht der Bundesregierung überaus 
wertvoll und ein wichtiger Baustein, nicht nur für die Menschen, die sie 
leisten, selbst, sondern auch insgesamt für den Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft, die gesellschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen 
und das inklusive sowie das interkulturelle Miteinander. Gerade in der in 
vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeit ist dieser Zusammenhalt eine 
der tragenden Säulen der Gesellschaft. Die Ansätze im Regierungsent-
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wurf zum Bundeshaushalt 2024, wie hier der Etatansatz der Freiwilli-
gendienste BFD, FSJ, FÖJ und IJFD, sind sowohl das Resultat der wie-
der greifenden grundgesetzlich vorgegebenen Schuldenbremse als auch 
das Ergebnis der in diesem Zusammenhang notwendigen fachlichen Ein-
zelentscheidungen der Ressorts.
Um die Freiwilligendienste – wobei der Bund (anders beim Bundesfrei-
willigendienst) bei den in den Zuständigkeitsbereich der Länder fallen-
den Jugendfreiwilligendiensten einen Zuschuss nur zur pädagogischen 
Begleitung und zusätzlichen teilnehmendenbezogenen Leistungen finan-
ziert – trotz dieser herausfordernden finanziellen Situation bestmöglich 
zu unterstützen, wird es in den nächsten Wochen Gespräche zwischen 
dem federführenden BMFSFJ und den zentralen Akteurinnen und Ak-
teuren in den Freiwilligendiensten geben, darunter Verbände, Zentral-
stellen und die Länder.

68. Abgeordnete
Dr. Sahra 
Wagenknecht
(DIE LINKE.)

Wie viele Rentnerinnen und Rentner haben min-
destens 45 Versicherungsjahre erreicht und erhal-
ten eine Nettorente (Rentenzahlbetrag) von unter 
2.000 Euro und über 2.000 Euro (bitte auch für 
unter/über 1.800 Euro, unter/über 1.600 Euro, 
unter /über 1.400 Euro, unter/über 1.300 Euro, 
unter/über 1.200 Euro und bitte jeweils auch für 
mindestens 40 Versicherungsjahre angeben), und 
wie viele Jahre muss ein Durchschnittsverdiener 
aktuell arbeiten, um auf einen Rentenzahlbetrag 
in Höhe von 1.200 Euro zu kommen (bitte auch 
für 1.400 Euro, 1.600 Euro und 2.000 Euro ange-
ben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 20. September 2023

Die Anzahl der Renten wegen Alters mit mindestens 40 bzw. mindestens 
45 Versicherungsjahren mit einem durchschnittlichen Rentenzahlbetrag 
unterhalb der genannten Höhe kann der nachfolgenden Tabelle entnom-
men werden. Die Anzahl der Renten über den jeweiligen Zahlbeträgen 
ergibt sich im Umkehrschluss durch Abzug von der Gesamtzahl. Ver-
sicherungsjahre umfassen sowohl Beitragszeiten als auch Zeiten, für die 
keine Beiträge entrichtet wurden, die jedoch nur in bestimmten Fällen 
unmittelbar rentensteigernd wirken. Grundsätzlich kann aus der Höhe 
der Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht auf die 
Höhe des Alterseinkommens geschlossen werden, da weitere Einkom-
men und der Haushaltskontext nicht berücksichtigt sind.
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Tabelle: Anzahl der Renten wegen Alters nach 
Versicherungsjahren* und Rentenzahlbetrag, Nichtvertragsrenten, 
Wohnort Deutschland, Rentenbestand am 31. Dezember 2022

Renten mit einem Ren-
tenzahlbetrag in Euro/
Monat von

Anzahl der Renten wegen Alters mit Ver-
sicherungsjahren* von

40 Jahren und mehr 45 Jahren und 
mehr

Insgesamt 7.554.933 4.924.708
unter 1.200 2.512.932 1.201.238
unter 1.300 3.159.465 1.597.707
unter 1.400 3.786.032 2.004.013
unter 1.600 4.979.462 2.857.273
unter 1.800 5.935.469 3.583.492
unter 2.000 6.600.279 4.094.190
2.000 und mehr 954.654 830.518

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung
*) Beitrags- und beitragsfreie Zeiten bei Rentenberechnung nach dem Sechsten Buch So-

zialgesetzbuch (SGB VI)

Um eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe der 
genannten Rentenzahlbeträge zu erreichen, müssten Durchschnittsver-
dienende rein rechnerisch die in der nachstehenden Tabelle ausgewiese-
ne Anzahl von Jahren mit einer Beitragsentrichtung zur gesetzlichen 
Rentenversicherung aufweisen.

Rentenzahlbetrag in 
Euro/Monat

Erforderliche Jahre der
Beitragsentrichtung zur gesetzlichen

Rentenversicherung
bei Durchschnittsverdienst

gem. Anlage 1 zum SGB VI
1.200 36,1
1.400 42,1
1.600 48,1
2.000 60,1

Diese abstrakte Modellrechnung unterstellt – basierend auf aktuellen 
Werten – ein durchgehend konstantes Lohnverhältnis. Es wird darauf 
hingewiesen, dass aus der Höhe des sozialversicherungspflichtigen Ent-
gelts eines einzelnen Jahres nicht auf eine Erwerbskarriere und ebenso 
wenig auf die Einkommenssituation im Alter geschlossen werden kann. 
Die tatsächliche Höhe einer Rentenanwartschaft steht erst dann fest, 
wenn die Versicherungsbiografie vollständig abgeschlossen ist.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung

69. Abgeordneter
Roderich 
Kiesewetter
(CDU/CSU)

Wie ist der aktuelle Stand beim Interesse Saudi-
Arabiens (www.faz.net/aktuell/politik/inland/bun
desregierung-will-keine-eurofighter-an-saudi-arab
ien-liefern-19031813.html), weitere Eurofighter 
zu beschaffen, und mit welchen Implikationen 
rechnet die Bundesregierung im Falle einer deut-
schen Verweigerung der Lieferung für die 
deutsch-britischen Beziehungen und zukünftige 
gemeinsame Rüstungsprojekte?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Hitschler
vom 19. September 2023

Bei der Kontrolle von Rüstungsexporten hält die Bundesregierung an 
ihrer restriktiven Grundlinie fest. Sie berücksichtigt bei ihren Entschei-
dungen Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Emp-
fängerland besonders. Zugleich berücksichtigt sie auch Bündnis- und Si-
cherheitsinteressen, die geographische Lage und die Anforderungen 
einer verstärkten europäischen Rüstungskooperation.
Die Bundesregierung berichtet regelmäßig über erteilte Ausfuhrgeneh-
migungen; zu etwaigen laufenden Vorgängen nimmt die Bundesregie-
rung grundsätzlich keine Stellung (vgl. Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts im Urteil vom 21. Oktober 2014 [BVerfGE 137,185]).
Zu hypothetischen Fragen, wie der Frage zu möglichen Implikationen 
etwaiger laufender Vorgänge, nimmt die Bundesregierung grundsätzlich 
nicht Stellung.

70. Abgeordneter
Dr. Rainer Kraft
(AfD)

Wie viele ungenehmigte Drohnenüberflüge von 
Kasernen gab es nach Kenntnis der Bundesregie-
rung seit 2020, und wie viele Täter wurden ge-
fasst (www.n-tv.de/politik/Verdaechtige-Drohnen
fluege-ueber-Bundeswehrstandorten-Kasernen-sol
len-mit-Stoerwaffen-geschuetzt-werden-article23
710280.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Siemtje Möller
vom 21. September 2023

Seit 2020 wurden 206 ungenehmigte Überflüge von Drohnen über Ka-
sernen der Bundeswehr gemeldet (Stand: 15. September 2023).
In acht Fällen konnten insgesamt zehn bedienende Personen ausfindig 
gemacht werden.
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71. Abgeordneter
Rüdiger Lucassen
(AfD)

Ist es nach Kenntnis der Bundesregierung zutref-
fend, dass beim Bundesamt für den Militärischen 
Abschirmdienst (BAMAD) – so meine Kenntnis – 
beabsichtigt ist, den einzigen Dienstposten eines 
Islamwissenschaftlers abzuschaffen, und wenn ja, 
warum?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Hitschler
vom 20. September 2023

Der Dienstposten des Islamwissenschaftlers im Bundesamt für den Mili-
tärischen Abschirmdienst (BAMAD) soll nicht abgeschafft werden.
Die Aufgabenwahrnehmung der Extremismusabwehr des BAMAD ist in 
allen Phänomenbereichen, auch im Bereich des Islamismus, sicherge-
stellt.

72. Abgeordneter
Armin Schwarz
(CDU/CSU)

Erwägt die Bundesregierung im Zuge der Be-
schaffung des neuen Leichten Kampfhubschrau-
bers eine analoge Bewaffnung des Kampfhub-
schraubers Tiger mit Lenkflugkörpern vom Typ 
MELLS oder SPIKE, vor dem Hintergrund der 
ungenügenden Leistungsfähigkeit und Treffsi-
cherheit der derzeitigen Bewaffnung des Kampf-
hubschraubers TIGER mit PARS 3 LR, und falls 
nein, warum nicht (www.bundeswehr-journal.de/
2019/tiger-raketen-pars-3-lr-veraltet-und-wenig-tr
effsicher/)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Hitschler
vom 19. September 2023

Die Bundesregierung erwägt keine Integration der Lenkflugkörper 
MELLS bzw. SPIKE in den Kampfhubschrauber TIGER.
Die Integration von MELLS oder SPIKE setzt eine umfangreiche Wei-
terentwicklung des TIGER voraus und wäre mit hohem Zeit- und Fi-
nanzbedarf verbunden, weshalb sich die Bundesregierung dagegen ent-
schieden hat.

Drucksache 20/8449 – 54 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft

73. Abgeordneter
Artur 
Auernhammer
(CDU/CSU)

Welche Verbände und nicht organisierte Jugend-
liche hat die Bundesregierung zu dem „Jugendpo-
litischen Forum“ des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL), das am 22. 
und 23. September 2023 stattfinden soll, eingela-
den (www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/nachh
altiger-konsum/nachhaltigkeitskonferenz202
3.html), und was war die Grundlage für eine Ein-
ladung durch die Bundesregierung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Claudia Müller
vom 21. September 2023

Mit der Verabschiedung eines verbindlichen Konzepts zur Stärkung der 
Jugendbeteiligung in der Politikberatung im Januar dieses Jahres hat das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Ab-
sicht erklärt, junge Menschen und Jugendorganisationen bei allen be-
deutsamen Vorhaben zu beteiligen und dabei die anerkannten Qualitäts-
standards guter Jugendbeteiligung zu beachten. Mit der Durchführung 
des Jugendpolitischen Forums kommt das BMEL seinem Anspruch der 
Jugendbeteiligung in der Politikberatung nach.
Der Kreis der Teilnehmenden besteht aus Jugendorganisationen aus dem 
Agrar- und Umweltbereich, einzelnen jungen Landwirtinnen und Land-
wirten sowie Verbandsvertreterinnen und -vertretern. Zudem wurden 
Studentinnen und Studenten über die Fachschaft des Fachbereichs Land-
schaftsnutzung und Naturschutz der Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde eingeladen. Bei der nachfolgenden Auswahl der 
Teilnehmenden wurde darauf geachtet, dass diese möglichst breit die 
Gebiete der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft sowie des Umwelt-
schutzes abdeckt und somit die Wertschöpfungskette weitestgehend ab-
gebildet wird:
• Agrarhandelsjunioren
• Andreas Hermes Akademie im Bildungswerk der Deutschen Land-

wirtschaft e. V.
• Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V.
• Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände e. V. – Junge 

Waldeigentümer
• Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner e. V.
• Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller e. V.
• Biohof Franz
• Bund der Deutschen Landjugend e. V.
• Bund Deutscher Forstleute e. V. Jugendvertretung
• Bundesschülerkonferenz
• Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e. V.
• Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht – Junge DGAR
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• Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e. V.
• Deutsche Umwelthilfe e. V.
• Deutsche Waldjugend der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – 

Bundesverband e. V.
• Deutscher Bundesjugendring
• Deutscher Forstverein e. V. – Junges Netzwerk Forst
• Dialognetzwerk zukunftsfähige Landwirtschaft
• Die Freien Bäcker – Zeit für Verantwortung e. V. – Junges Netzwerk
• Die Gemeinschaft e. V./Elisabeth Berlinghof
• Duale Hochschule Baden-Württemberg
• Familienbetriebe Land und Forst e. V. – Next Generation
• Fridays for Future
• Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten - jungeNGG
• Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachschaft 

des Fachbereichs Landschaftsnutzung und Naturschutz
• Hofgut Klein Schneen
• Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt – Junge BAU
• International Forestry Student's Association
• ISN - Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e. V. 

– Junge ISN
• Jugend des Deutschen Alpenvereins
• Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.
• Jugenddelegierte für Nachhaltige Entwicklung – Vereinte Nationen
• Junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
• Junge BNN (Bundesverband Naturkost Naturwaren e. V.)
• Junge DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft)
• Junges Bioland e. V.
• Juniorenverband des deutschen Fleischerhandwerks e. V.
• Katholische Landjugendbewegung Deutschlands e. V.
• Marina Grölz, Bio-Landwirtin, Rotgrabenhof, CERES AWARD-Ge-

winnerin
• NAJU (Naturschutzjugend im NABU)
• Naturland – Verband für ökologischen Landbau e. V. – Junges Natur-

land
• Netzwerk Biodynamische Bildung gGmbH
• ProjectTogether gGmbH
• Slow Food Youth e. V.
• Stefan Golze, Landwirt, Hof Ilmeaue I Hofladen Dassel, CERES 

AWARD-Gewinner
• Verband der deutschen Binnenfischerei und Aquakultur e. V. – Young 

Fishermen
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• Verband Deutscher Fleischrind-Jungzüchter e. V.
• Verband Deutscher Jungzüchter e. V.
• World Wide Fund For Nature (WWF) Jugend

74. Abgeordnete
Astrid Damerow
(CDU/CSU)

Wie hoch beläuft sich der aktuelle Mittelabfluss 
aus dem Kleinbeihilfe-Programm für Fischereiun-
ternehmen im Rahmen der BKR-Bundesregelung 
Kleinbeihilfen 2022, und von welchem Mittelab-
fluss geht die Bundesregierung bis zum Jahresen-
de aus?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Claudia Müller
vom 18. September 2023

Auf Grundlage der Regelung zur vorübergehenden Gewährung gering-
fügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland 
auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europä-
ischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine vom 23. November 
2022 (BAnz AT 06.12.2022 B1) hat das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) die Richtlinie zur Gewährung von 
Kleinbeihilfen für Fischereiunternehmen wegen der wirtschaftlichen 
Auswirkungen infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine 
vom 21. April 2023 (BAnz AT 31.05.2023 B2) erlassen.
Laut Auskunft der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE), die mit der Umsetzung der Richtlinie beauftragt wurde, sind im 
Jahr 2023 bis zum 13. September 2023 insgesamt 335 Anträge für die 
Gewährung von Zuschüssen nach dieser Richtlinie eingegangen.
Von diesen wurden 313 Anträge bereits abschließend bearbeitet und die 
bewilligten Beträge ausgezahlt. Die Summe der ausgezahlten Zuschüsse 
beläuft sich derzeit auf 4.388.061 Euro.
Aus vorläufigen Berechnungen der noch nicht abgeschlossenen Bearbei-
tungen ergeben sich weitere zu erwartende Auszahlungen in Höhe von 
etwa 224.000 Euro.
Des Weiteren könnten nach vorläufiger Schätzung noch ca. 
800.000 Euro bis Ende des Jahres 2023 bewilligt werden. Demnach wer-
den im Jahr 2023 Gesamtausgaben mit einem geschätzten Umfang von 
5.450.000 Euro erwartet, sofern entsprechende Anträge gestellt werden.

75. Abgeordneter
Frank Rinck
(AfD)

Wird die Bundesregierung geschädigten Landwir-
ten helfen, die durch den Dauerregen in der Ernte-
zeitperiode des Brotgetreides in Deutschland im 
Jahr 2023 durch Auswuchs und den dazu führen-
den Qualitäts- sowie Mengenverlusten bei gestie-
genen Kosten mit hohen wirtschaftlichen Schäden 
betroffen waren?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick
vom 18. September 2023

Das Anbaujahr 2023 war geprägt von unterschiedlichen Wetterereignis-
sen und regional schwankenden Ernteergebnissen. Durch die Klimakrise 
werden die Landwirtinnen und Landwirte auch in Zukunft sowohl ge-
steigerten Produktions- und Wetter- als auch Markt- und Preisrisiken ge-
genüberstehen. Dies verdeutlicht, dass die Entwicklung und Umsetzung 
eines individuellen und angepassten Risikomanagements für die land-
wirtschaftlichen Unternehmen immer wichtiger wird. Das Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt die landwirtschaft-
lichen Unternehmen in der Umsetzung von Maßnahmen zur Risikomini-
mierung beispielsweise über die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). Ge-
fördert werden unter anderem der Anbau vielfältiger Kulturen, standort-
angepasste Produktionsverfahren oder spezifische Maßnahmen zum 
Umwelt- und Klimaschutz auf einzelbetrieblicher Ebene. Die Durchfüh-
rung der GAK-Förderung erfolgt durch die Länder.
Die Anpassung der Landwirtschaft an die Folgen der Klimakrise wird 
zukünftig noch stärker auf vorbeugende, risiko- und schadensorientierte 
produktionstechnische Maßnahmen auszurichten sein. Für Hilfen nach 
außergewöhnlichen Naturereignissen wie beispielsweise Überschwem-
mungen und Starkregen sind nach der verfassungsrechtlichen Kompe-
tenzverteilung zwischen Bund und Ländern zunächst die Länder zustän-
dig. Eine gesonderte Krisenmaßnahme ist daher nicht vorgesehen.

76. Abgeordneter
Frank Rinck
(AfD)

In welchen Regionen in Deutschland wurden im 
Erntejahr 2023 erhöhte Ernteschwierigkeiten bei 
Brotgetreide festgestellt (bitte nach Weizen und 
Roggen differenzieren), und wie hat sich das nach 
Kenntnis der Bundesregierung auf die Brotgetrei-
dequalität ausgewirkt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick
vom 15. September 2023

Die Ende Juli 2023 einsetzenden anhaltenden Regenfälle haben die Wei-
zenernte fast überall in Deutschland erschwert. Besonders betroffen wa-
ren die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein. Die Auswirkungen auf die Brotgetreidequalität sind regio-
nal sehr unterschiedlich.
Einen Überblick geben die nachstehenden Tabellen, in denen die bisheri-
gen Untersuchungsergebnisse des Max Rubner-Instituts zusammenge-
fasst sind.
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Tabelle: Rohproteingehalte der deutschen Weizenernte 2023 im Vergleich zur Ernte 2022
Bundesland Proteingehalt [% i.TS]

2022 2023
Mittelwert

Mittelwert
Standard-

abweichung Minimum Maximum
Musteran-

zahl
Baden-Württemberg 12,1 12,3 1,7  8,8 17,6   80
Bayern 12,2 11,4 1,6  6,9 15,1  113
Brandenburg 12,3 12,3 1,4  8,9 15,3   75
Hessen 11,5 11,6 1,6  7,7 17,4  141
Mecklenburg-Vor-
pommern

12,3 12,0 1,1  8,9 14,3   56

Niedersachsen 11,0 11,4 1,4  8,0 14,5  200
Nordrhein-Westfalen 10,4 11,1 1,4  7,9 14,7  169
Rheinland-Pfalz 12,0 12,0 1,7  7,3 15,8   52
Saarland 11,3 12,0 0,9 10,6 13,6   18
Sachsen 12,7 12,4 1,4  9,2 16,1   76
Sachsen-Anhalt 12,7 12,6 1,5  7,4 17,2  128
Schleswig-Holstein 10,9 11,4 1,4  8,2 16,2  111
Thüringen 13,1 13,3 1,5  7,7 17,6   99
Bundesgebiet* 11,9 11,9 1,6  6,9 17,6 1.318
* Vorjahr: gewichtete Mittelwerte; aktuelles Erntejahr: ungewichtete Mittelwerte

Tabelle: Qualität der deutschen Roggenernte 2023 im Vergleich zur Ernte 2022

Bundesland Fallzahl [s]
2022

Mittelwert
2023 Muster-

Anzahl
Relative Häufigkeitsverteilung der Fallzahlen [%]

Mittelwert >=300 299-220 219-160 159-120 <120 <220
Baden-Württemberg 360 318  78 73,1  9,0  6,4  1,3 10,3 17,9
Bayern 360 326  95 75,8  8,4  4,2  2,1  9,5 15,8
Brandenburg 375 301  70 57,1 21,4 12,9  4,3  4,3 21,4
Hessen 346 287  35 54,3 20,0  8,6  2,9 14,3 25,7
Mecklenburg-Vorp. 358 231  51 25,5 25,5 25,5 13,7  9,8 49,0
Niedersachsen 335 158  75  5,3 26,7  8,0 14,7 45,3 68,0
Nordrhein-Westfa-
len

339 165  66 25,8  6,1  6,1  7,6 54,5 68,2

Rheinland-Pfalz 352 324  50 74,0 12,0  4,0  0,0 10,0 14,0
Saarland 354 344  18 77,8 16,7  0,0  0,0  5,6  5,6
Sachsen 372 311  74 62,2 27,0  2,7  2,7  5,4 10,8
Sachsen-Anhalt 376 298 126 63,5 21,4  3,2  4,8  7,1 15,1
Schleswig-Holstein 341 158  27  3,7 18,5 25,9 14,8 37,0 77,8
Thüringen 363 279  95 49,5 18,9 21,1  5,3  5,3 31,6
Bundesgebiet* 355 273 860 52,0 17,8  9,2  5,5 15,6 30,2
* Vorjahr: gewichtete Mittelwerte; aktuelles Erntejahr: ungewichtete Mittelwerte

Weitere Einzelheiten können dem 2. Zwischenbericht „Qualitätsuntersu-
chung im Rahmen der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung“ vom 
11. September 2023 unter www.mri.bund.de/de/brotgetreideernte2023 
entnommen werden.
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77. Abgeordneter
Frank Rinck
(AfD)

Stimmt mir die Bundesregierung darin zu, dass 
ein Preisverfall von 380 Euro pro Tonne Weizen 
im Jahr 2022 auf 178 Euro pro Tonne bei Brotge-
treide und ein weiterer Preisdruck auf 120 Euro 
pro Tonne Weizen für Futterweizen und das Preis-
desaster für angekeimten Energieweizen für Bio-
gasanlagen mit 80 Euro pro Tonne Weizen eine 
enorme wirtschaftliche und psychologische Belas-
tung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe 
mit Ackerbau in Deutschland ist, und wie will sie 
dieses ausgleichen bzw. für die Zukunft absi-
chern?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick
vom 18. September 2023

Die Preisentwicklung auf dem deutschen und den übrigen europäischen 
Märkten folgt im Wesentlichen den Vorgaben des Weltmarktes. Diese 
Entwicklung verfolgt das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) aufmerksam.
Die in der letzten Juliwoche beginnenden starken Regenfälle, insbeson-
dere in den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein, haben die Qualität der Weizenernte zum Teil erheblich be-
einträchtigt und unter anderem zu Auswuchs sowie niedrigen Rohpro-
teingehalten und Fallzahlen geführt. Der diesjährige Anteil der Ernte, 
der nur als Futter- oder Energiegetreide genutzt werden kann, wird daher 
voraussichtlich höher als in den Vorjahren ausfallen.
Anzeichen für Verwerfungen im deutschen Markt sieht weder das 
BMEL noch die Europäische Kommission. Daneben stehen in Deutsch-
land wohlentwickelte und bewährte Risikomanagementinstrumente zur 
Preisabsicherung zur Verfügung. Über entsprechende Vorkontrakte etwa 
hätte im Oktober 2022 für die Ernte 2023 B-Weizen bei deutlich über 
300 Euro und Gerste für die Ernte 2023 bei 270 Euro vertraglich gebun-
den werden können. Anfang Januar 2023 konnte Gerste etwa zu 
230 Euro ab Hof, B-Weizen für 270 Euro und Futterweizen für 250 Euro 
je Tonne verkauft werden. Es sind derzeit keine Maßnahmen vorge-
sehen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

78. Abgeordneter
Axel Knoerig
(CDU/CSU)

Wie hoch sind die gesamten Bundesmittel für das 
Elterngeld jeweils in den Landkreisen Diepholz 
und Nienburg in den Jahren 2021, 2022 und 
2023?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz
vom 18. September 2023

Der Bundesregierung liegen für das Elterngeld lediglich die Gesamtaus-
gaben sowie die Ausgaben aufgeschlüsselt nach Bundesländern vor. 
Eine Aufschlüsselung der Ausgaben für die Landkreise Diepholz und 
Nienburg ist nur durch das Land Niedersachsen möglich.
Die Gesamtausgaben im Elterngeld betrugen im Jahr 2021 ca. 7,4 Mrd. 
Euro (Anteil Niedersachsen ca. 693 Mio. Euro) und im Jahr 2022 ca. 
7,6 Mrd. Euro (Anteil Niedersachsen ca. 711 Mio. Euro).
Für das Jahr 2023 belaufen sich die Ausgaben für das Elterngeld in Nie-
dersachsen auf bisher ca. 478 Mio. Euro (Stand: August 2023).

79. Abgeordneter
Sören Pellmann
(DIE LINKE.)

Wie wird bei der geplanten neuen Kindergrund-
sicherung sichergestellt, dass der Kindergeldan-
spruch bzw. dann Kindergarantiebeitrag für Eltern 
volljähriger behinderter Kinder gewährleistet 
bleibt und nicht durch die Sozialämter aufgrund 
der direkten Auszahlung an die Kinder verrechnet 
wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz
vom 21. September 2023

Nach geltender Rechtslage wird ein Kind, das das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, beim Kindergeld berücksichtigt, wenn es wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu un-
terhalten und die Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres ein-
getreten ist (vgl. § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Einkommensteuer-
gesetzes). Eine Änderung dieser grundlegenden Anspruchsvoraussetzun-
gen ist nicht beabsichtigt. Im Rahmen der Einführung einer Kinder-
grundsicherung ist vorgesehen, dass die Eltern weiterhin 
Anspruchsberechtigte des Kindergeldes sind.
Für volljährige Kinder soll künftig lediglich die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass die Auszahlung des Kindergeldes an das Kind selbst erfol-
gen kann. Diese Regelung soll jedoch keine Anwendung auf Kinder fin-
den, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung au-
ßerstande sind, sich selbst zu unterhalten und deren Behinderung vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.
Die Ressortabstimmung zum Gesetzentwurf zur Einführung einer Kin-
dergrundsicherung ist noch nicht abgeschlossen.
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80. Abgeordneter
Dr. Hermann-Josef 
Tebroke
(CDU/CSU)

Welche Anstrengungen unternimmt das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, um gezahlte Unterhaltsvorschüsse wieder 
einzutreiben, oder bleibt die Lücke zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben, die allein im Haushalts-
plan 2024 mit 960.000.000 Euro oder 75 Prozent 
angesetzt wird, bestehen (vgl. Haushaltgesetz 
2024, Einzelplan 17, Kapitel 1701, Titel 232 07 
-237 und Kapitel 1701, Titel 632 07 -237 auf 
Bundestagsdrucksache 20/7800)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz
vom 18. September 2023

Die Leistungsgewährung und der sogenannte Rückgriff nach dem Unter-
haltsvorschussgesetz (UVG) sind Aufgaben der Länder. In der Regel 
sind die Aufgaben von den Ländern an die Kommunen (Städte und 
Landkreise) übertragen.
Wenn ein Kind Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
erhalten hat, kann sich der Staat unter bestimmten Voraussetzungen den 
an das Kind bezahlten Betrag von der Person zurückholen, die unter-
haltspflichtig ist (§ 7 UVG). Dieser Rückgriff ist aber nur möglich, 
wenn ein Unterhaltsanspruch des Kindes besteht. In diesen Fällen geht 
der Unterhaltsanspruch des Kindes kraft Gesetzes auf das entsprechende 
Bundesland über und ermöglicht einen Rückgriff.
Schwierig ist der Rückgriff in Fällen, in denen die Leistungsfähigkeit 
des anderen Elternteils unklar oder nur in geringem Umfang vorhanden 
ist, v. a. wenn Unterhaltspflichten gegenüber mehreren Kindern be-
stehen. In diesen Fällen kann es oft viele Jahre dauern, bis die gezahlten 
Vorschussleistungen vollständig zurückgeholt werden können. Dies er-
folgt regelmäßig über langfristige Zahlungsvereinbarungen. Der soge-
nannte Rückgriff auf die in der Vergangenheit gezahlten Unterhaltsvor-
schüsse darf auch nicht zu Lasten des laufenden Unterhalts stattfinden.
In Fällen, in denen die unterhaltsverpflichtete Person leistungsunfähig 
ist, ist rechtlich überhaupt kein Rückgriff möglich, da kein Unterhaltsan-
spruch des Kindes gegenüber dem anderen Elternteil besteht. Das ist der 
Fall bei dauernder Erwerbsunfähigkeit, kann aber auch der Fall sein bei 
Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug, niedrigem Einkommen oder Inhaftie-
rung; aber auch studierende oder in Ausbildung befindliche Eltern kön-
nen leistungsunfähig sein. In diesen Fällen ist der Unterhaltsvorschuss 
eine sogenannte Ausfallleistung. Das bedeutet, dass der Staat die Kinder 
durch die Zahlung von Unterhalt unterstützt, ohne eine Rückzahlung er-
warten zu können.
In den letzten Jahren sind die Rückgriffseinnahmen der Länder deutlich 
und kontinuierlich gestiegen.
Im Jahr 2022 betrugen die Einnahmen über 493 Mio. Euro – deutlich 
mehr als ein Jahr zuvor. Die Einnahmen stiegen um 53 Mio. Euro – das 
sind 12,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit verbesserte sich für das 
Jahr 2022 die Rückgriffsquote bundesweit auf 20 Prozent. In den beiden 
Vorjahren lag sie bei 18 beziehungsweise 17 Prozent.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Gesundheit

81. Abgeordnete
Dr. Christina Baum
(AfD)

Ist der Bundesregierung die Studie „Neurological 
symptoms after COVID-19 vaccination: a report 
on the clinical presentation of the first 50 pati-
ents“ vom 29. Juli 2023 der Berliner Universitäts-
klinik Charite bekannt, und wenn ja, wie bewertet 
sie diese?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke
vom 21. September 2023

Die genannte Veröffentlichung von Gerhard et al. liegt dem Paul-Ehr-
lich-Institut (PEI) vor. In der Veröffentlichung werden Daten einer Grup-
pe von 50 Patienten zusammengefasst, die sich mit neurologischen 
Symptomen, aufgetreten innerhalb eines Zeitraums zwischen 0 und 
30 Tagen nach einer COVID-19-Impfung, zwischen Oktober 2021 und 
Juli 2022 in einer Ambulanz der Abteilung Neurologie der Charité-Uni-
versitätsmedizin in Berlin vorgestellt haben.
Die von den 50 Patienten beschriebenen Symptome sind Müdigkeit, 
kognitive Beeinträchtigung, Kopfschmerzen, Parästhesien, Faszikulatio-
nen, Myalgien, neuropathische Schmerzen und Tinnitus. In der ab-
schließenden Bewertung schränken die Autoren der Studie ein, dass die 
Kausalität zwischen der COVID-19-Impfung und den aufgetretenen 
Symptomen nicht beurteilt werden kann.
Nach Einschätzung des PEI lassen sich aus der Veröffentlichung von 
Gerhard et al. keine Sicherheitssignale ableiten.

82. Abgeordnete
Simone Borchardt
(CDU/CSU)

Wie plant die Bundesregierung, die ländliche Ge-
sundheitsversorgung mit Blick auf den Anstieg 
der Mindestmengen bei Krankenhausbehandlun-
gen im Jahr 2024 zu gewährleisten (bitte die Maß-
nahmen aufschlüsseln), und inwieweit finden 
hierbei, infolge der Anpassung der Mindestmen-
gen, die erhöhten Wegstrecken der Patienten Be-
rücksichtigung (bitte begründen, falls keine Maß-
nahmen geplant sind)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke
vom 20. September 2023

Der Gesetzgeber hat mit § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Ab-
satz 3 bis 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, einen Katalog planbarer 
Leistungen, bei denen die Qualität des Behandlungsergebnisses von der 
Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist, sowie Mindestmengen 
für die jeweiligen Leistungen je Ärztin bzw. Arzt oder Standort eines 
Krankenhauses oder je Ärztin bzw. Arzt und Standort eines Kranken-
hauses und Ausnahmetatbestände zu beschließen.
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Der G-BA hat derzeit im Interesse der Patientensicherheit Mindestmen-
gen-Regelungen für neun Eingriffe beziehungsweise Leistungsbereiche 
vorgesehen. Ab dem Jahr 2024 ist eine Erhöhung der Mindestmenge für 
die Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmege-
wicht unter 1.250 Gramm von 20 auf 25 vorgesehen. Ebenso erfolgt ab 
dem 1. Januar 2024 eine Anhebung der Mindestmenge von 15 auf 20 für 
den Bereich komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas für Erwach-
sene. Zudem wird eine neue Mindestmenge für den Leistungsbereich 
„Chirurgische Behandlung des Brustkrebses (Mamma-Ca-Chirurgie)“ in 
Höhe von 100 eingeführt. Diese Mindestmenge von 100 gilt zwar erst ab 
dem Jahr 2025. Übergangsweise gilt ab dem Jahr 2024 für den Eingriff 
Mamma-Ca-Chirurgie bereits eine Mindestmenge von 50 Leistungen 
pro Jahr und Standort.
Die Bundesregierung hat keinen Einfluss auf die Beschlüsse des G-BA 
zur Erhöhung von Mindestmengen. Das Bundesministerium für Gesund-
heit ist im Rahmen seiner allgemeinen Rechtsaufsicht darauf beschränkt, 
die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung zu überprüfen und ist nicht be-
fugt, vom G-BA getroffene medizinisch-fachliche Bewertungen durch 
eigene, gegebenenfalls abweichende fachliche Einschätzungen zu erset-
zen. Das Bundesministerium für Gesundheit stützt und begrüßt im Inter-
esse der Patientensicherheit die Zielrichtung der Mindestmengenrege-
lung nach einer stärkeren Konzentration komplexer Behandlungen in 
spezialisierten Einrichtungen.
Als Argument gegen die Erhöhung der Mindestmenge für die Versor-
gung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Aufnahmegewicht unter 
1.250 Gramm wird häufig angeführt, dass in ländlichen Regionen die 
Wegstrecke zu den spezialisierten Krankenhäusern zu lang sei. In den 
vom G- BA im Vorfeld der Beschlussfassung zur Erhöhung der Mindest-
mengen beauftragten Untersuchungen hat sich gezeigt, dass sich für Pa-
tientinnen und Patienten aus der Zentralisierung von Kliniken sowie ver-
längerten Fahrtzeiten- und Wegstrecken keine zusätzlichen Risiken erge-
ben, die nicht durch den erreichbaren Zugewinn an Qualität und Sicher-
heit für Mutter und Kind wieder aufgewogen werden (vergleiche die 
Tragenden Gründe zum Beschluss vom 17. Dezember 2020, im Internet 
veröffentlicht unter: www.g-ba.de/downloads/40-268-7307/2020-12-17_
Mm-R_Fruehgeborene_TrG.pdf).
Weiterhin hat der Gesetzgeber im Hinblick auf mögliche regionale Be-
sonderheiten eine Ausnahmemöglichkeit zur Nichtanwendung von Min-
destmengenregelungen vorgesehen. Danach sind die Planungsbehörden 
der Länder berechtigt, Ausnahmen von den festgelegten Mindestmengen 
vorzusehen, wenn ansonsten die Sicherstellung einer flächendeckenden 
Versorgung der Bevölkerung gefährdet wäre. Dies ist unter die Voraus-
setzung gestellt, dass die Landesverbände der Krankenkassen und die 
Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich ihr Einvernehmen zu der Aus-
nahmeentscheidung erteilen (vergleiche § 136b Absatz 5a SGB V).
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83. Abgeordneter
Thomas Dietz
(AfD)

Wann wurden die Programmierarbeiten zur Ände-
rung der Schnittstelle der Datenflüsse Kassenärzt-
liche Vereinigung (KV) an das Robert Koch-Insti-
tut (RKI) sowie Robert Koch-Institut an das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) gemäß Gesetzesänderung 
des § 13 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetz be-
gonnen, und wie viele Stunden/Projekttage wurde 
programmiert, bis die Änderungen fertiggestellt 
waren, damit die gesetzlich geforderten Zusatzda-
ten der KVen an das PEI übermittelt werden 
konnten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 22. September 2023

Die Programmierarbeiten haben im dritten Quartal 2021 begonnen und 
sind noch nicht abgeschlossen.

84. Abgeordneter
Ates Gürpinar
(DIE LINKE.)

Wie wird die vom Bundesminister für Gesundheit 
Dr. Karl Lauterbach angekündigte begleitende 
Aufklärungskampagne zu den Risiken von Can-
nabis-Konsum finanziert (bitte auch die Höhe der 
bisher angefallenen Kosten und der insgesamt 
veranschlagten Kosten angeben), und welche 
Agentur übernimmt die Kampagne?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 22. September 2023

Im August 2023 hat das Bundesministerium für Gesundheit eine gezielte 
Aufklärungskampagne für Jugendliche und junge Erwachsene gestartet, 
die diese vor den gesundheitlichen und sozialen Risiken des Cannabis-
konsums warnen soll (www.infos-cannabis.de). Hierfür stehen bis Ende 
2023 rund 1,45 Mio. Euro zur Verfügung. Abschließende Kostenanga-
ben einzelner Kampagnenmaßnahmen sind aufgrund des laufenden 
Haushaltsjahres nicht möglich.
Mit der konzeptionellen Umsetzung der Kampagne sind die beiden 
Agenturen Cosmonauts & Kings GmbH und ifok GmbH betraut.
Der Bundeshaushalt 2024 ist derzeit Gegenstand des parlamentarischen 
Verfahrens.

85. Abgeordneter
Stephan Pilsinger
(CDU/CSU)

Wie konkret unterscheiden sich die den regulären, 
beitragszahlenden Versicherten der gesetzlichen 
Krankenversicherung zustehenden medizinischen 
Leistungen von den medizinischen Leistungen, 
die Asylbewerbern und Flüchtlingen gemäß der 
Definition der Genfer Flüchtlingskonvention wäh-
rend der ersten 18 Monate Wartezeit und gemäß 
§ 264 Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB V) nach 18 Monaten Wartezeit zuste-
hen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 18. September 2023

Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind bei Hilfebedürftigkeit in der 
Regel leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG). In den ersten 18 Monaten ihres Aufenthaltes in Deutschland 
haben sie bei Hilfebedürftigkeit in der Regel Anspruch auf Gesundheits-
leistungen gemäß der §§ 4 und 6 AsylbLG. Gemäß § 4 AsylbLG sind 
zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände die erfor-
derliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Ver-
sorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstige zur Genesung, 
zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfol-
gen erforderlichen Leistungen zu gewähren. Zur Verhütung und Früher-
kennung von Krankheiten werden Schutzimpfungen entsprechend den 
§§ 47, 52 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) und die medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen er-
bracht. Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Ein-
zelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Werdenden Müt-
tern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische Hilfe und Be-
treuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu gewäh-
ren. Darüber hinaus können sonstige Leistungen im Einzelfall gewährt 
werden (§ 6 AsylbLG).
Nach 18 Monaten Aufenthalt in Deutschland erhalten nach dem 
AsylbLG Leistungsberechtigte, sofern sie ihren Aufenthalt nicht rechts-
missbräuchlich selbst beeinflusst haben, sogenannte „Analogleistungen“ 
nach § 2 AsylbLG und damit gemäß § 264 Absatz 2 und 4 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) alle in § 11 Absatz 1 SGB V aufge-
führten Leistungen:
1. bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§§ 24c bis 24i SGB V),
2. zur Verhütung von Krankheiten und von deren Verschlimmerung so-

wie zur Empfängnisverhütung, bei Sterilisation und bei Schwanger-
schaftsabbruch,

3. zur Erfassung von gesundheitlichen Risiken und Früherkennung von 
Krankheiten,

4. zur Behandlung einer Krankheit,
5. des Persönlichen Budgets nach § 29 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch (SGB IX).
Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben – unab-
hängig von den Beitragszahlungen – Anspruch auf Leistungen nach 
Maßgabe des SGB V. Zu den in der GKV Versicherten gehören auch an-
erkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention – unab-
hängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland –, falls sie Bürgergeld 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch beziehen, einer versiche-
rungspflichtigen Tätigkeit nachgehen oder eine Familienversicherung 
nach § 10 SGB V besteht.
Soweit anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonventi-
on Leistungen nach dem SGB XII beziehen und über keine Krankenver-
sicherung verfügen, erhalten sie Gesundheitsleistungen nach § 264 
SGB V.
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86. Abgeordneter
Stephan Pilsinger
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, nach der auch 
mir von Betroffenen vorgebrachten Kritik an der 
vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
in Auftrag gegebenen, im November 2022 ver-
öffentlichten „Sachverhaltsaufklärung zum Han-
deln deutscher Aufsichtsbehörden bei Registrie-
rung, Zulassung, Arzneimittelsicherheit und 
Marktrücknahme des hormonellen Schwanger-
schaftstests Duogynon®“, die von einem Medi-
zinhistoriker verfasst worden ist, ein neues, auf-
grund einer möglichen Haftung der Bundesregie-
rung federführend von Juristen zu verfassendes 
Gutachten zum „Duogynon-Skandal“ in Auftrag 
zu geben, und welche weiteren konkreten Maß-
nahmen plant die Bundesregierung im Sinne einer 
adäquaten Unterstützung der Duogynon-Opfer?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Dittmar
vom 20. September 2023

Die im März 2023 veröffentlichte rechts- und medizinhistorische Studie 
„Sachverhaltsaufklärung zum Handeln deutscher Aufsichtsbehörden bei 
Registrierung, Zulassung, Arzneimittelsicherheit und Marktrücknahme 
des hormonellen Schwangerschaftstests Duogynon®“ stellt den medizi-
nischen Wissensstand dar und führt in historischer Perspektive empi-
risch aus, auf Basis welcher Rechtsauffassungen die damaligen Ent-
scheidungen der Aufsichtsbehörden getroffen wurden. Dies entspricht 
dem Beschluss des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages 
vom 10. Juni 2021. Erkenntnisse zu einem Aufsichtsversagen ergeben 
sich aus der Studie nicht.
Im Übrigen ist im Hinblick auf die Frage der Kausalität zwischen der 
Einnahme von Duogynon® während der Frühschwangerschaft und be-
obachteten Fehlbildungen bei nachfolgend geborenen Kindern die Evi-
denzlage weiterhin unverändert. Die vorliegenden Daten unterstützen 
die Annahme einer Teratogenität der Wirkstoffkombination Norethiste-
ron/Ethinylestradiol weiterhin nicht.

87. Abgeordneter
Jürgen Pohl
(AfD)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass es beim 
Ultralangzeit-Insulin Tresiba anhaltende Liefer-
engpässe gibt und dass es bei der Umstellung auf 
eine andere Stärke oder andere Insuline vermehrt 
zu Fehldosierungen kommen kann, und falls dies 
bekannt ist, welche Maßnahmen sind seitens der 
Bundesregierung geplant, um diese für zahlreiche 
Patienten bedrohliche Situation schnellstmöglich 
in den Griff zu bekommen (vgl. insbesondere 
www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/
2023/03/08/tresiba-engpass-warnung-vor-fehldosi
erungen-bei-der-umstellung)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Edgar Franke
vom 19. September 2023

Der pharmazeutische Unternehmer Novo Nordisk Pharma GmbH hat im 
Vorfeld der eingeschränkten Verfügbarkeit des Arzneimittels Tresiba® 
die Fachkreise hierüber informiert und Hinweise zu alternativen Insuli-
nen und deren Umstellungen zur Verfügung gestellt.
Die beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gemel-
deten Lieferengpässe zu dem Arzneimittel Tresiba® in verschiedenen 
Dosierungen und Packungsgrößen wurden alle vom Zulassungsinhaber 
Novo Nordisk Pharma GmbH als beendet gemeldet.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales
und Verkehr

88. Abgeordneter
Dr. Dietmar
Bartsch
(DIE LINKE.)

Wie viele Kilometer des Schienennetzes in 
Deutschland sind sanierungs- bzw. dringend sa-
nierungsbedürftig (bitte gesamt und nach Bundes-
ländern aufschlüsseln), und wie viele Brücken 
(Schienennetz DB AG) sind sanierungs- bzw. 
dringend sanierungsbedürftig (bitte gesamt, alte 
Länder gesamt, neue Länder einzeln angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer 
vom 22. September 2023

Die erbetenen Informationen konnten von der Deutschen Bahn AG nicht 
in der für eine Schriftliche Frage im parlamentarischen Fragewesen zur 
Verfügung stehenden Zeit ermittelt werden. Sobald die nötigen Informa-
tionen vorliegen, wird das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
die Antwort nachreichen.3

89. Abgeordneter
Dr. Reinhard
Brandl
(CDU/CSU)

Würden nach Kenntnis der Bundesregierung auf 
die Bundesrepublik Deutschland nach einer mög-
lichen erfolgreichen Klage der EU-Kommission 
vor dem Europäische Gerichtshof (EuGH) Straf-
zahlungen zukommen, wenn – bezugnehmend auf 
Artikel 49 Absatz 3 des Gesetzes über digitale 
Dienste: „Die Mitgliedstaaten benennen die Koor-
dinatoren für digitale Dienste bis zum 17. Februar 
2024.“ – die Bundesrepublik Deutschland zum 
18. Februar 2024 immer noch keinen nationalen
Koordinator für digitale Dienste benennen konn-
te?

3 Die Bundesregierung hat die noch ausstehenden Informationen nachgereicht. Siehe dazu Bundestagsdrucksache 20/8955.
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 21. September 2023

Die Bundesregierung ist weiterhin bestrebt, den nationalen Koordinator 
für digitale Dienste fristgerecht zu benennen. Ungeachtet dessen löst 
eine verspätete Durchführung von EU-Recht nicht unmittelbar eine 
Strafzahlung aus. Eine Strafzahlung kann am Ende eines formalen, ver-
schiedene Verfahrensschritte umfassenden Vertragsverletzungsverfah-
rens stehen, sofern der betreffende Mitgliedstaat die entsprechenden 
Maßnahmen fortdauernd verweigert und der EuGH den Mitgliedstaat in 
einem zweiten Gerichtsverfahren zu finanziellen Sanktionen verurteilt. 
Eine solcher Sachverhalt ist vorliegend nicht gegeben.

90. Abgeordneter
Matthias Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Was unternimmt die Bundesregierung insbeson-
dere auf EU-Ebene, um Pkw mit neun Sitzplätzen 
(inklusive den für die/den Fahrer/in) und bis zu 
einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen, wie 
sie häufig unter anderem von Bürgerbussen ge-
nutzt werden (siehe www.staatsanzeiger.de/debatt
en-im-landtag/fahrerlaubnis-von-elektrischen-bue
rgerbussen-ausnahmen-kann-nur-die-eu-erteilen/), 
auch dann noch mit Führerschein der Klasse B 
fahrbar zu halten, wenn die Fahrzeuge aufgrund 
der Antriebswende durch Akkus schwerer wer-
den?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 21. September 2023

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat sich bereits mehr-
fach gegenüber der EU-Kommission dafür ausgesprochen, die mit Arti-
kel 6 Absatz 4 Buchstabe c der Richtlinie 2006/126/EG über den Führer-
schein für den Güterverkehr ermöglichte Anhebung der Gewichtsbe-
schränkung bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben auch für den Per-
sonenverkehr zuzulassen. Dieses Anliegen wurde in der Vergangenheit 
von der EU-Kommission abgelehnt. Der nun am 1. März 2023 vorgeleg-
te Vorschlag für eine Neufassung der EU-Führerscheinrichtlinie (abruf-
bar unter: eur-lex.europa.eu/legal-con-tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELE
X:52023PC0127) greift dieses Anliegen jedoch auf.
Die Beschränkung auf den Güterverkehr soll danach entfallen. Sollte die 
Richtlinie vom Europäischen Gesetzgeber so beschlossen werden, könn-
ten auch Bürgerbusse bis 4,25 t, die mit alternativen Kraftstoffen ange-
trieben werden, mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B geführt werden.
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91. Abgeordnete
Ina Latendorf
(DIE LINKE.)

In welchen Fällen haben die Ergebnisse der Un-
falluntersuchungen im Bereich der Auto-
bahnen 14 und 24 auf dem Gebiet des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einen Zusammenhang 
mit dem Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhanden-
sein von Wildschutzzäunen ergeben (bitte tabella-
risch aufführen für die Jahre 2018 bis 2022; vgl. 
auch die Antwort der Bundesregierung auf meine 
Schriftliche Frage 159 auf Bundestagsdrucksache 
20/6668)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 19. September 2023

Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes enthalten die fortlauf-
enden Unfalluntersuchungen an den Autobahnen (A) 14 und A 24 kei-
nen Vergleich der Verkehrssicherheit bzw. der Häufigkeit von Wildun-
fällen an Abschnitten mit oder ohne Wildschutzzaun. Im Übrigen wird 
auf den in der Antwort der Bundesregierung vom 5. Mai 2023 auf die 
Frage 159 auf Bundestagsdrucksache 20/6668 dargelegten Sachstand 
verwiesen, zu dem kein Ergänzungsbedarf besteht.

92. Abgeordnete
Barbara Lenk
(AfD)

Welche Hinderungsgründe für den bereits seit den 
1990er Jahren geplanten Ausbau der Bundesstra-
ße (B) 169 zwischen Riesa und der Anschlussstel-
le Döbeln-Nord der Autobahn 14 sieht die Bun-
desregierung nach dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes mit dem Aktenzeichen 9 A 5.22 
vom 4. Juli 2023 zum 3. Bauabschnitt des Aus-
baus der B 169 zwischen Seerhausen und Salbitz 
noch (www.bverwg.de/pm/2023/55), und wann 
wird nach Auffassung der Bundesregierung das 
Projekt B 169 Salbitz – B 6 des Bundesverkehrs-
wegeplans 2030 mit der Projektnummer B 169-
G30-SN-BB-T2-SN Neu-/Ausbaus der B 169 in 
Sachsen fertiggestellt, bzw. durchgängig mit 
einem Kraftfahrzeug befahrbar sein (riesa.de/rath
aus/meldungen/artikel/news-neue-hoffnung-fuer-
die-b-169)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 18. September 2023

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 4. Juli 2023 – 9 
A 5.22 – entschieden, dass der Planfeststellungsbeschluss für das Vorha-
ben „B 169 Cottbus – Plauen. Verlegung Salbitz – Riesa, 3. Bauab-
schnitt“ rechtsfehlerfrei ergangen ist.
Nach Angaben der zuständigen sächsischen Straßenbauverwaltung wird 
das Vorhaben nun umgesetzt. Zuvor sind umfassende bauvorbereitende 
Maßnahmen, wie umweltfachliche Maßnahmen sowie der Umbau der 
Hochspannungsleitung erforderlich.
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93. Abgeordnete
Daniela Ludwig
(CDU/CSU)

Aus welchen Gründen wurde die sog. BImA-
Richtlinie zur verbilligten Abgabe von Grundstü-
cken bislang nicht auf das Bundeseisenbahnver-
mögen ausgeweitet, und beabsichtigt die Bundes-
regierung, dies noch nachzuholen (bitte dabei ggf. 
dazu ausführen, wann und mit welcher Zielrich-
tung)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 20. September 2023

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2020 gestattet Haushaltsvermerk Nr. 1 zu 
Einzelplan 12 Kapitel 1216 dem Bundeseisenbahnvermögen (BEV), zu 
denselben Bedingungen wie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) BEV-eigene Liegenschaften im Rahmen des Erstzugriffs verbil-
ligt an Kommunen und kommunale Unternehmen zu Zwecken des sozi-
alen Wohnungsbaus zu veräußern. Der Regierungsentwurf zum Bundes-
haushalt 2024 sieht vor, diesen Haushaltsvermerk erneut auszubringen.

94. Abgeordnete
Susanne Menge
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Bis wann plant die DB Netz AG, im Zuge der 
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III die 
infolge der Subrosionssenke bei Oberrohn beste-
henden Einschränkungen bei der Eisenbahnstre-
cke Eisenach–Meiningen–(Coburg–Lichtenfels) 
(VzG-Streckennummer 6311 von Bahnkilometer 
21,760 – 21,840: Langsamfahrstelle, herabgesetz-
te Radsatzlast) dauerhaft zu beseitigen, und 
welche Bautechnologie soll dabei zur Ausführung 
kommen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer
vom 18. September 2023

Nach Angaben der Deutschen Bahn AG (DB AG) handelt es sich im 
Fall der Subrosionssenke Oberrohn um ein spezielles geologisches Vor-
kommen, welches bereits über mehrere Jahre erkundet und ingenieur-
wissenschaftlich untersucht wird. Nach Auswertung der bisher vorlie-
genden Erkenntnisse geht die DB AG davon aus, dass die Strecke im 
derzeitigen Trassierungsverlauf nicht wieder auf die volle ursprüngliche 
Streckengeschwindigkeit ertüchtigt werden kann. Aufgrund der örtli-
chen Gegebenheiten ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, den 
Gleisunterbau etwa alle fünf Jahre neu aufzubauen. Dies ist aktuell für 
das Jahr 2024 geplant. Parallel untersucht die DB AG aktuell eine mög-
liche Verlegung der Strecke.

95. Abgeordneter
Josef Oster
(CDU/CSU)

Wie ist der aktuelle Planungs- bzw. Vorberei-
tungsstand für den Bau eines Radweges entlang 
der B 49 zwischen Koblenz-Lay und Dieblich, 
und wann ist aus heutiger Sicht voraussichtlich 
mit einem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 22. September 2023

Der in Rede stehende Radweg befindet sich in einem sehr frühen Pla-
nungsstadium. Die vorhandenen Unterlagen der Vorplanung sind zu 
überarbeiten, um artenschutzrechtlichen Anforderungen zu entsprechen. 
Ein entsprechender Auftrag wurde Ende August 2023 an das planende 
Büro vergeben. Vor diesem Hintergrund sind Angaben zu einem voraus-
sichtlichen Baubeginn gegenwärtig nicht möglich.

96. Abgeordneter
Dr. Martin Plum
(CDU/CSU)

Welchen aktuellen Sachstand hat der „Klärungs-
prozess zwischen allen Partnern“ hinsichtlich der 
im Bundesverkehrswegeplan 2030 vorgesehenen 
Ausbaustrecke Grenze D/NL–Kaldenkirchen–
Viersen–Rheydt-Odenkirchen (Projektnummer: 
2-025-V01), insbesondere im Hinblick auf „ver-
bindliche Zusagen der Mitgliedstaaten Belgien 
und Niederlande zur Realisierung der Infrastruk-
turvorhaben auf deren Territorien“, und ist eine 
Entscheidung über die Freigabe der Planung für 
den Ausbau der genannten Strecke „noch in die-
sem Jahr“ nach Auffassung der Bundesregierung 
realistisch (Quelle: Rheinische Post Online vom 
4. August 2023; rp-online.de/nrw/staedte/viersen/
neuer-impuls-fuer-schienenausbau-im-kreis-viers
en_aid-95015819)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Oliver Luksic
vom 18. September 2023

Es wird auf die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael 
Theurer auf Ihre Schriftliche Frage 178 auf Bundestagsdrucksache 
20/8261 verwiesen.

97. Abgeordneter
Lars Rohwer
(CDU/CSU)

Wie ist der Zeitplan des Bundesministeriums für 
Digitales und Verkehr (BMDV) in der weiteren 
Umsetzung des Nationalen Innovations- und 
Technologiezentrums Wasserstoff (ITZ H2), wel-
ches in der novellierten Wasserstoffstrategie vor-
gesehen ist (Fortschreibung der Nationalen Was-
serstoffstrategie, S. 22) und wofür bereits Gelder 
eingestellt wurden, nachdem der Austausch zu 
beihilferechtlichen Fragestellungen mit der EU-
Kommission nach mir vorliegenden Informatio-
nen abgeschlossen ist?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 21. September 2023

Nach den erfolgten Abstimmungen sieht die Europäische Kommission 
die Förderung eines solchen Zentrums auf Basis des erweiterten Beihil-
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ferahmens der aktuell novellierten „Allgemeine Gruppenfreistellungs-
verordnung“ (AGVO) als realisierbar an.
Auf Basis dieser Rückmeldung der Europäischen Kommission wurden 
mögliche Fördergrundlagen über die AGVO identifiziert und an die 
Standortkonsortien kommuniziert. Derzeit werden in enger Abstimmung 
zwischen dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) 
und den Standortvertretern die Konzepte der Standorte individuell ange-
passt und eine detaillierte Prüfung durch die vom BMDV beauftragten 
juristischen Berater mit Hochdruck vorangetrieben. Insbesondere zur 
Absicherung der Standorte sieht es das BMDV als absolut notwendig an, 
dass das Vorhaben auf rechtssichere Finanzierungsmodelle aufbaut. So-
weit diese Voraussetzungen erfüllt sind und die Anträge vorliegen, ist 
mit ersten Bewilligungen voraussichtlich noch 2023 bzw. zu Beginn 
2024 zu rechnen.

98. Abgeordneter
Dr. Dirk Spaniel
(AfD)

Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Zulassungszahlen in Deutschland und 
Europa, aufgeschlüsselt nach Elektroauto mit Bat-
terie, Hybrid und Verbrenner-Antrieb, in den letz-
ten vier Jahren entwickelt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Daniela Kluckert
vom 19. September 2023

Zur Entwicklung der Zulassungszahlen in Europa liegen der Bundes-
regierung keine eigenen Erkenntnisse vor. Bezüglich der Zulassungszah-
len in Deutschland wird auf die auf der Homepage des Kraftfahrt-Bun-
desamtes verfügbare Tabelle „Neuzulassungen von Personenkraftwagen 
in den Jahren 2013 bis 2022 nach ausgewählten Kraftstoffarten“ verwie-
sen. Diese ist unter folgendem Link verfügbar:
www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/Umwelt/2022/202
2_n_umweit_zeitreihen.html?nn=3525054&fromStatistic=3525054&ye
arFilter=2022&fromStatistic=3525054&vearFilter=2022

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

99. Abgeordneter
Dr. Carsten 
Brodesser
(CDU/CSU)

Wie ist die Position der Bundesregierung zum 
Vorschlag der Europäischen Chemikalienagentur 
(27. Februar 2023), welcher als Auswirkung eine 
potenzielle Beschränkung bleihaltiger Munition 
auf europäischer Ebene hat, und setzt Sie sich in 
diesem Zusammenhang aktuell für Ausnahmere-
gelungen für Sportschützen und Schützenvereine 
ein, die konkret von einem Verbot betroffen wä-
ren, wenn nein, warum nicht, und wenn ja, auf 
welche Weise?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 22. September 2023

Im Rahmen der EU-Chemikalienverordnung REACH (Verordnung (EU) 
Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrän-
kung chemischer Stoffe) wurde im Jahr 2021 ein Verfahren zur Prüfung 
einer Beschränkung für Blei in Munition gestartet. Zunächst hat die 
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) ein fachliches Dossier (An-
hang XV-Dossier nach der REACH-Verordnung, sog. Beschränkungs-
dossier) erarbeitet, das die wissenschaftlichen Grundlagen und Bewer-
tungen für das weitere Verfahren enthält. Die Inhalte dieses Dossiers 
wurden dann unter Berücksichtigung von Kommentaren aus öffentlichen 
Konsultationen von den wissenschaftlichen Experten-Ausschüssen für 
Risikobewertung und für sozioökonomische Bewertung, beide angesie-
delt bei der ECHA, bewertet. Die wissenschaftliche Stellungnahme der 
Ausschüsse wurde im Frühjahr 2023 veröffentlicht.
Nach Abschluss der wissenschaftlichen Phase des REACH-Verfahrens 
obliegt es nun der Europäischen Kommission zu entscheiden, ob und in 
welcher Ausgestaltung sie den Mitgliedstaaten einen konkreten Be-
schränkungsvorschlag unterbreitet und damit die politische Phase startet. 
Sinnvollerweise kann erst nach Vorliegen dieses Beschränkungsvor-
schlags der Europäischen Kommission und damit auf Basis aller vorlie-
genden Informationen eine Positionierung der Bundesregierung erfol-
gen. Auch bezogen auf mögliche Auswirkungen auf Sportschützen oder 
Schützenvereine bleibt daher zunächst abzuwarten, welchen Regelungs-
umfang und ggf. welche Ausnahmen die Europäische Kommission vor-
schlägt.

100. Abgeordnete
Anja Karliczek
(CDU/CSU)

Verfügt die Bundesregierung über einen Über-
blick, welche militärischen Altlasten aus den 
Weltkriegen in Nord- und Ostsee liegen und ggf. 
gefährlich für Menschen und die touristische Ent-
wicklung in den Küstenregionen sind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 21. September 2023

In den deutschen Meeresgebieten der Nord- und Ostsee liegen ca. 
1,6 Millionen Tonnen konventionelle Munition und ca. 5.000 Tonnen 
Munition mit chemischen Kampfstoffen, die im Wesentlichen durch ge-
zielte Versenkung nach dem 2. Weltkrieg eingebracht wurden. Neben 
der Umweltgefährdung bergen die Munitionsaltlasten auch Risiken bei 
der wirtschaftlichen und touristischen Nutzung der deutschen Meeresge-
biete.
Das Risiko ergibt sich dabei aus Art und Dichte der Kampfmittelbelas-
tung und der Form der Nutzung der Meeresgebiete, Ufer und Strände. 
Eine besondere Gefährdung gilt für Personengruppen, die im marinen 
Bereich mit Grundberührung tätig sind.
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101. Abgeordnete
Anja Karliczek
(CDU/CSU)

Gibt es im Bundeshaushalt Finanzmittel, um die 
in Ost- und Nordsee befindlichen militärischen 
Altlasten aus den Weltkriegen zu dokumentieren 
und diese zu beseitigen, und wie hoch sind diese 
Haushaltsmittel veranschlagt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 21. September 2023

Im Bundeshaushalt sind Mittel zur Finanzierung des Sofortprogramms 
Munitionsaltlasten der Bundesregierung veranschlagt.
Im Einzelplan 16 Kapitel 1601 Titel 892 05 (Nationaler Meeresschutz) 
sind im Bundeshaushalt 2023 Ausgaben in Höhe von 30 Mio. Euro ver-
anschlagt, davon sind 28 Mio. Euro für das Sofortprogramm Munitions-
altlasten vorgesehen. Darüber hinaus steht bei dem Titel eine Verpflich-
tungsermächtigung in Höhe von 72 Mio. Euro zur Verfügung (davon fäl-
lig in den Jahren 2024: 33 Mio. Euro, 2025: 24 Mio. Euro, 2026: 
15 Mio. Euro).
Darüber hinaus sind im Einzelplan 30 Kapitel 3004 Titel 685 44 (Mee-
res-, Küsten- und Polarforschung) für das Haushaltsjahr 2023 1,3 Mio. 
Euro für das Projekt „CONMAR“ im Rahmen der Forschungsmission 
„Schutz und nachhaltige Nutzung mariner Räume (sustainMare)“ veran-
schlagt. Ziel des Projekts ist die Priorisierung munitionsbelasteter Ge-
biete in deutschen Küstengewässern.

102. Abgeordneter
Björn Simon
(CDU/CSU)

Wurde der Anteil nicht versteuerter Zigaretten, 
die durch legalen und illegalen Import nach 
Deutschland gelangen, kostenmindernd bei der 
Festlegung des Abgabesatzes im Referentenent-
wurf einer Verordnung über die Abgabesätze und 
das Punktesystem des Einwegkunststofffonds 
(www.bmuv.de/gesetz/referentenentwurf-einer-ve
rordnung-ueber-die-abgabesaetze-und-das-punkte
system-des-einwegkunststofffonds) berücksich-
tigt, und wenn ja, in welchem Umfang, und wenn 
nein, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Bettina Hoffmann
vom 21. September 2023

Die in der Einwegkunststofffondsverordnung festgelegten Abgabesätze 
wurden in einem breit angelegten Forschungsvorhaben im Auftrag des 
Umweltbundesamtes mit dem Titel „Erarbeitung eines Kostenmodells 
für die Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 und 3 der EU-Einwegkunst-
stoffrichtlinie“ ermittelt (abrufbar unter www.umweltbundesamt.de/publ
ikationen/erarbeitung-eines-kostenmodells-fuer-die-umsetzung).
Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurde zur Ermittlung des Ab-
gabesatzes für Tabakfilterprodukte die Menge der illegal in Deutschland 
auf dem Markt bereitgestellten, nicht versteuerten Zigaretten kostenmin-
dernd berücksichtigt. In Zahlen handelt es sich um 1,7 Mrd. Zigaretten, 
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die berücksichtigt worden sind. Dies entspricht einem Anteil von 
2,1 Prozent der in Deutschland zum Erhebungszeitpunkt konsumierten 
Zigaretten.
Nicht berücksichtigt bei der Herleitung wurde dagegen die Menge der 
Tabakfilterprodukte, die durch legale, private Importe von Verbraucher-
innen und Verbraucher nach Deutschland gelangt sind. Der private Im-
port durch Verbraucherinnen und Verbraucher ist keine gewerbsmäßige 
Bereitstellung auf dem Markt und somit nicht durch den Herstellerbe-
griff nach § 3 Nummer 3 des Einwegkunststofffondsgesetzes erfasst.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

103. Abgeordneter
Stephan Albani
(CDU/CSU)

Wie viele Mittel stehen nach gegenwärtiger Pla-
nung der Bundesregierung dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 
2024 für das Programm „Forschung an Fachhoch-
schulen“ insgesamt sowie für Neubewilligung zur 
Verfügung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Jens Brandenburg
vom 20. September 2023

Die Planung der Mittel sowie die Weiterentwicklung des Programms 
sind Gegenstand laufender Verhandlungen zu einer neuen Bund-Länder-
Vereinbarung über Forschung an den Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften.

104. Abgeordneter
Stephan Albani
(CDU/CSU)

Wie viele Mittel hat die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) für die Forschung an Fach-
hochschulen und Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaft sowie Technischen Hochschulen im 
Jahr 2022 bereitgestellt, und ist die DFG der ge-
setzlichen Vorgabe aus dem Bundeshaushaltsge-
setz nachgekommen, ein Prozent der Bundesmit-
tel für die Forschung an Fachhochschulen und 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaft sowie 
Technischen Hochschulen einzusetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Jens Brandenburg
vom 20. September 2023

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat im Haushaltsjahr 
2022 die im entsprechenden Haushaltsvermerk vorgeschriebene Höhe 
von einem Prozent der Bundesmittel (Ansatz: 1.983.378.000 Euro für 
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das Jahr 2022) für die Forschung an Fachhochschulen (FH)/Hochschu-
len für Angewandte Wissenschaft (HAW) sowie Technischen Hochschu-
len bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2022 sind 0,55 Prozent verausgabt 
worden. Die nicht verausgabten Mittel wurden im Rahmen der Bildung 
von Selbstbewirtschaftungsmitteln in das Haushaltsjahr 2023 übertragen 
und unterliegen in voller Höhe der Zweckbindung. Minderabflüsse kom-
men u. a. durch längere vergabe- und produktionsbedingte Prozesse im 
Rahmen von Beschaffungen zustande.
Die DFG hat zudem ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit zusätz-
lichen Fördermöglichkeiten speziell für FH/HAW eingerichtet, deren fi-
nanzielle Auswirkungen bereits bemerkbar sind und die in den kommen-
den Jahren stärker als bisher finanziell wirksam werden und einen weite-
ren Anstieg der Ausgaben für Forschung an FH/HAW erwarten lassen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen

105. Abgeordnete
Carolin Bachmann
(AfD)

Begreift die Bundesregierung die Fluchtzuwande-
rung nach Deutschland als einen Grund für den 
„Transformationsbedarf in den Städten und Ge-
meinden“ (vgl. Bundestagsdrucksache 20/7800, 
Einzelplan 25, S. 2) bzw. für „städtebauliche 
Transformationsprozesse“ (www.bmwsb.bund.de/
SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/publi
kationen/wohnen/staedtebaufoerderung-2022.pdf;
jsessionid=193D49B11440085D13A7F37BFC77
B43B.2_cid322?__blob=publicationFile&v=2; 
S. 5), und wenn ja, mithilfe von welchen Haus-
haltstiteln (Bundestagsdrucksache 20/7800), die 
vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen bewirtschaftet werden, 
reagiert sie darauf (bitte maximal 28 Haushalts-
titel nennen), und wie begründet sie dies?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sören Bartol
vom 21. September 2023

Der Transformationsbedarf in den deutschen Städten begründet sich aus 
dem Klima- und- Strukturwandel, dem demografischen Wandel, der Di-
gitalisierung, veränderter Nutzungsbedingungen und -interessen sowie 
der Notwendigkeit des sozialen Zusammenhalts. Der Bund unterstützt 
die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des lokal auf sehr unter-
schiedlichen Herausforderungen basierenden Transformationsbedarfs 
unter anderem mithilfe der folgenden Programme:
• Nationale Kofinanzierung des ESF Plus-Bundesprogramms „Bildung, 

Wirtschaft, Arbeit im Quartier- BIWAQ“ (Kapitel 2502 Titel 686 05)
• Modellvorhaben „Miteinander im Quartier“ – Förderung ressortüber-

greifender Maßnahmen in der Sozialen Stadt (Kapitel 2502 Titel 686 
07)
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• Modellprojekte Smart Cities (Kapitel 2502 Titel 883 01)
• Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Ju-

gend und Kultur (Kapitel 2502 Titel 891 01 sowie Kapitel 6092 Ti-
tel 891 03)

• Förderung innovativer Konzepte zur Stärkung der Resilienz und Kri-
senbewältigung in Städten und Gemeinden (Kapitel 2502 Titel 633 
11)

• Zuweisungen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnah-
men (Städtebauförderung) (Kapitel 2502 Titel 882 11)

• Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus 
(Kapitel 2502 Titel 882 93)

• Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (Kapitel 2502 Ti-
tel 882 94)

• Zuweisungen an die Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnah-
men (Investitionspakt Sportstätten) (Kapitel 2502 Titel 882 95)

• Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (Kapitel 6092 Ti-
tel 685 03)

• Energetische Stadtsanierung (Kapitel 6092 Titel 661 01)
• Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionspro-

gramm) (Kapitel 2502 Titel 532 84)
• Europäische Zusammenarbeit (Kapitel 2502 Titel 686 81)

106. Abgeordneter
Thomas Heilmann
(CDU/CSU)

Warum ist die Bundesregierung ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung nach § 7 Absatz 5 des Gebäude-
energiegesetzes nicht nachgekommen, bis zum 
31. Dezember 2022 einen Bericht über die Ergeb-
nisse zu Forschungsprojekten zum Thema „Graue 
Energie“ zu verfassen, und was hat die Bundes-
regierung in dieser Richtung bislang unternom-
men?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sören Bartol
vom 22. September 2023

Im Rahmen des Innovationsprogramms Zukunft Bau wurden in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Forschungsvorhaben zur ökobilanziellen 
Bewertung von Wohn- und Nichtwohngebäuden durchgeführt. Auf die-
ser Grundlage wurde im Jahr 2021 zur Erfüllung der Anforderung des 
§ 7 Absatz 5 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) die Studie „Grund-
lagen und erste Ansätze zur vereinfachten ökobilanziellen Bewertung 
von Gebäuden im Ordnungsrecht“ beauftragt, die aufgrund von Projekt-
verzögerungen erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden konnte. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das 
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
(BMWSB) haben auf dieser Grundlage den Entwurf eines gemeinsamen 
Ressortberichts erarbeitet, dessen Versand an die Ausschüsse Klima-
schutz und Energie sowie Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und 
Kommunen nach dem Abschluss letzter redaktioneller Arbeit zeitnah im 
Herbst erfolgen soll.
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107. Abgeordnete
Caren Lay
(DIE LINKE.)

Welche zehn Städte und Gemeinden hatten nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den vergange-
nen zwölf Monaten den größten Anstieg bei Erst- 
und Wiedervermietungen zu verzeichnen, und wie 
hoch war der Mietenanstieg insgesamt in der 
Bundesrepublik Deutschland (bitte jeweils in Pro-
zent und die aktuelle Miete in Euro pro Quadrat-
meter angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sören Bartol
vom 21. September 2023

Der Bundesregierung liegen die Angebotsmieten aus Erst- und Wieder-
vermietungen auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte bis 
zum Jahr 2022 vor. Die folgende Tabelle zeigt die zehn kreisfreien Städ-
te mit den höchsten prozentualen Anstiegen der durchschnittlichen Erst- 
und Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen im Zeitraum 2021 
bis 2022. Insgesamt sind die Erst- und Wiedervermietungsmieten in der 
Bundesrepublik Deutschland um 3,5 Prozent auf durchschnittlich 
9,83 Euro je Quadratmeter gestiegen.

Tabelle: Erst- und Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen in den zehn kreisfreien Städten 
mit den höchsten prozentualen Anstiegen 2021 bis 2022

kreisfreie Städte 2022 2021 bis 2022
Erst- und Wiedervermietungsmieten netto-

kalt in Euro je Quadratmeter
Entwicklung in Pro-

zent
Delmenhorst, Stadt 8,03 13,2
Worms, Stadt 9,34 12,2
Weiden i. d.OPf., Stadt 8,14 11,7
Rostock, Stadt 10,17 11,2
Lübeck, Stadt 10,30 10,6
Schweinfurt, Stadt 8,49 10,6
Hof, Stadt 6,66 9,7
Flensburg, Stadt 8,53 9,5
Solingen, Stadt 7,87 9,4
Mülheim an der Ruhr, Stadt 7,81 8,2
Deutschland 9,83 3,5

Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen im Gebäudebestand und Neubau mit 40 bis 100 Quadrat-
metern Wohnfläche, mittlere Wohnungsausstattung, mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten Wohnungsinse-
raten von Immobilienplattformen und Zeitungen.
Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen

Hinweise zur Datenquelle:
Die ausgewerteten Angebotsmieten basieren auf Inseraten aus Immo-
bilienplattformen und von Zeitungen für Erst- und Wiedervermietungen 
von Wohnungen im Neubau und im Gebäudebestand. Sie spiegeln das 
Angebot wider, auf das Wohnungssuchende treffen, wenn sie im Internet 
nach einer Mietwohnung suchen. Zur Standardaufbereitung bis auf die 
Ebene der Kreise erfolgte eine Eingrenzung der betrachteten Wohnun-
gen auf Wohnflächen von 40 bis 100 Quadratmetern mit mittlerer Woh-
nungsausstattung in mittlerer bis guter Wohnlage. Die verwendeten Da-
ten umfassen nettokalte Angebotsmieten, also ohne kalte und warme 
Nebenkosten. Als Quelle werden die Datenbanken der IDN ImmoDaten 
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GmbH mit Inseraten aus über 120 Immobilienportalen und Zeitungen 
verwendet, die das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) umfassend aufbereitet und daraus durchschnittliche Angebots-
mieten berechnet. Mit dieser Quelle werden nicht alle Wohnungsange-
bote erfasst. Inserate aus lokalen Zeitungen, Mieter- oder Unterneh-
menspublikationen oder von Aushängen können nicht mit einfließen. 
Wohnungsvermittlungen über Kunden- und Wartelisten von Wohnungs-
unternehmen oder Maklern können ebenfalls nicht berücksichtigt wer-
den. Daher können gerade Wohnungen im günstigen Mietsegment mit 
dieser Datenquelle unterrepräsentiert sein. Mieten aus bestehenden 
Mietverhältnissen lassen sich mit dieser Datengrundlage ebenfalls nicht 
darstellen.

108. Abgeordneter
Dr. Jan-Marco 
Luczak
(CDU/CSU)

Wie viele Sozialwohnungen gibt es bundesweit, 
und wie viele dieser Sozialwohnungen werden 
voraussichtlich bis 2030 bundesweit aus der Bin-
dung fallen (beide Teilfragen bitte separat aufge-
schlüsselt nach Bundesländern, Landkreisen, 
kreisfreien Städten und Stadtregionen unter Be-
nennung des Zeitpunkts der jeweiligen Erhebung 
darstellen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elisabeth Kaiser
vom 20. September 2023

Die ausschließliche Gesetzgebungs- und Vollzugskompetenz für die so-
ziale Wohnraumförderung ist 2007 mit der Föderalismusreform I voll-
ständig auf die Länder übergegangen. In ihrer Zuständigkeit entscheiden 
die Länder über die Ausgestaltung und Schwerpunkte ihrer Förderung 
unter Berücksichtigung regionaler Bedarfe. Auf der Grundlage des 2019 
eingeführten Artikels 104d des Grundgesetzes stellt der Bund den Län-
dern seit dem Jahr 2020 zweckgebundene Finanzhilfen für den sozialen 
Wohnungsbau zur Verfügung.
Dem Bund stehen keine eigenen Datenquellen zur Verwendung der Mit-
tel des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung. Daten für das Berichts-
jahr 2022 wurden gemäß den Verwaltungsvereinbarungen über die Ge-
währung von Finanzhilfen des Bundes im Bereich des sozialen Woh-
nungsbaus sowie der Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von 
Finanzhilfen des Bundes im Bereich des klimagerechten sozialen Woh-
nungsbaus im Programmjahr 2022 im Frühjahr 2023 von den Ländern 
an den Bund übermittelt.
Der Gesamtbestand an Mietwohnungen mit Miet- und Belegungsbin-
dungen zum 31. Dezember 2022, nach Angaben der Länder, ist der fol-
genden Tabelle zu entnehmen. Zum Bestand an Sozialmietwohnungen 
tieferer regionaler Ebenen liegen der Bundesregierung keine Informatio-
nen vor. Die Bundesregierung strebt an, den Bestand an geförderten 
Mietwohnungen zu erhöhen. Dazu ist geplant, den Ländern im Zeitraum 
2022 bis 2027 Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau in der Re-
kordhöhe von insgesamt 18,15 Mrd. Euro zur Verfügung zu stellen. Im 
Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2024 wurden die Bundesmittel 
nochmals erhöht.
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Der Bundesregierung liegen zudem keine Informationen darüber vor, 
wie viele Sozialmietwohnungen bis 2030 voraussichtlich aus der Bin-
dung fallen werden.

Land Bestand Sozialmietwohnungen 
zum 31. Dezember 2022 in Wohn-

einheiten
Baden-Württemberg 52.287
Bayern 133.129
Berlin 104.757
Brandenburg 19.813
Bremen 7.055
Hamburg 81.006
Hessen 82.172
Mecklenburg-Vorpommern 2.691
Niedersachsen 52.601
Nordrhein-Westfalen 435.025
Rheinland-Pfalz 39.213
Saarland 759
Sachsen 12.541
Sachsen-Anhalt 5.070
Schleswig-Holstein 46.727
Thüringen 12.725
Deutschland 1.087.571

Quelle: Angaben der Länder

109. Abgeordneter
Axel Müller
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, mit Blick auf 
die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 18. Juli 2023 und dessen Begründung eine 
Gesetzesinitiative zu starten, die eine Harmonisie-
rung des § 13b des Baugesetzbuches (BauGB) mit 
der europäischen Richtlinie über die Strategische 
Umweltprüfung (SUP) beinhaltet, ohne dass dabei 
die Beschleunigung aus der kombinierten Anwen-
dung der bisherigen §§ 13a und 13b BauGB ver-
loren geht, um möglichst schnell dringend benö-
tigten Wohnraum schaffen zu können?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elisabeth Kaiser
vom 18. September 2023

Eine Position der Bundesregierung liegt derzeit noch nicht vor. Die Bun-
desregierung weist aber darauf hin, dass § 13b BauGB bereits ausgelau-
fen ist und Verfahren nach dieser Vorschrift seit Ablauf des Jahres 2022 
nicht mehr neu eingeleitet werden können. Dessen ungeachtet prüft das 
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
(BMWSB) aktuell die Auswirkungen des angesprochenen Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Juli 2023 in der Rechtssache 4 
CN 3.22 anhand der am 11. September 2023 durch das Gericht ver-
öffentlichten Entscheidungsgründe und ist dazu bereits im Austausch 
mit Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Nach Abschluss dieser 
Prüfung wird innerhalb der Bundesregierung eine gemeinsame Position 
zum weiteren Vorgehen abgestimmt.
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110. Abgeordneter
Axel Müller
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung beantworten, warum 
in den Förderrichtlinien des Programms zur Sa-
nierung kommunaler Einrichtungen in den Berei-
chen Sport, Jugend, Kultur (SJK) auf Seite 10 
ausgeführt wird, dass eine Kumulierung mit ande-
ren Bundesmitteln ausgeschlossen ist, während es 
jedoch im Förderprogramm für klimafreundlichen 
Neubau (KFN) auf Seite 2 der Förderrichtlinien 
heißt, dass eine Kombination mit anderen Förder-
mitteln – ausgenommen die dort aufgeführten, 
wobei SJK nicht genannt ist – möglich ist, und 
kann die Bundesregierung bestätigen, dass beide 
Förderprogramme kumuliert werden können?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Sören Bartol
vom 18. September 2023

Eine Kumulierung von Fördermitteln des Bundes, mit denen dasselbe 
Förderziel verfolgt wird, ist grundsätzlich nicht möglich. Bei einer Ku-
mulierung der Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kom-
munaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 
(SJK) und der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – Klima-
freundlicher Neubau (KFN) ist eine Überschneidung der Förderziele ge-
geben, da beide Programme unter anderem die „Reduktion von Treib-
hausgas-Emissionen“ und „Senkung des Primärenergiebedarfs in der 
Betriebsphase“ bezwecken.
Bei Veröffentlichung der KFN-Förderrichtlinie im Januar 2023 stand 
noch nicht fest, ob ein neuer Projektaufruf für das Bundesprogramm 
SJK veröffentlicht wird. Daher erfolgte eine Klarstellung zur Kumulie-
rung von Fördermitteln nur im Zusammenhang mit der Veröffentlichung 
des Projektaufrufs zum Bundesprogramm SJK im Juni 2023.
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Bundespro-
gramm SJK um ein Sanierungsprogramm handelt. Ersatzneubauten wer-
den nur im Ausnahmefall gefördert, so dass sich die Frage einer mög-
lichen Kumulierung nur in diesen Fällen stellen kann.

111. Abgeordneter
Dr. Stefan Nacke
(CDU/CSU)

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
jeweils der prozentuale Anteil von Menschen im 
Alter von 65 Jahren und älter in den 27 Mitglied-
staaten der Europäischen Union, die zur Miete 
wohnen (bitte neueste verfügbare Jahresstatistik 
tabellarisch aufführen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Elisabeth Kaiser
vom 19. September 2023

Die Daten können auf dem Internetauftritt der europäischen Statistikbe-
hörde Eurostat abgerufen werden: ec.europa.eu/eurostat/databrowser/vie
w/ILC_LVHO02_custom_7459836/default/table?lang=de
Anhand der vorliegenden Daten lässt sich für das Jahr 2022 der Anteil 
von Personen in Ein- und Zwei-Personen-Mieterhaushalten mit mindes-
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tens einem Haushaltsmitglied im Alter von 65 Jahren und älter, gemes-
sen an allen Personen ermitteln.
Für Deutschland ergibt sich ein Anteil von 9,9 Prozent Personen in Mie-
terhaushalten mit 1- und 2-Personen mit 65 Jahren und älter, gemessen 
an allen Personen. Der Anteil der Personen in Mieterhaushalten (alle Al-
tersklassen) lag im Jahr 2022 in Deutschland nach der europäischen Er-
hebung über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) bei 
53,3 Prozent.
Tabelle: Anteil Personen in Mieterhaushalten ab 65 Jahren in den 
Staaten der Europäischen Union (27 Länder) 2022
Staaten Anteil Personen in Mieterhaushalten mit 1 

und 2 Personen 65 Jahre und älter an allen 
Personen in Prozent

 Europäische Union –
 27 Länder (ab 2020)

4,8 

 Belgien 4,7 
 Bulgarien 1,7 
 Tschechien 4,8 
 Dänemark 7,7 
 Deutschland 9,9 
 Estland 3,6 
 Irland 1,8 
 Griechenland 2,5 
 Spanien 1,7 
 Frankreich 5,3 
 Kroatien 0,9 
 Italien 2,7 
 Zypern 6,1 
 Lettland 3,3 
 Litauen 1,2 
 Luxemburg 2,0 
 Ungarn 1,2 
 Malta 3,8 
 Niederlande 7,7 
 Österreich 8,6 
 Polen 2,0 
 Portugal 4,4 
 Rumänien 0,3 
 Slowenien 1,7 
 Slowakei 0,3 
 Finnland 4,4 
 Schweden 5,7 
Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, Eurostat: EU-SILC
Anmerkungen:
Frankreich: vorläufiges Ergebnis;
bei 2-Personen-Haushalten mindestens eine Person 65 Jahre und mehr

Berlin, den 18. September 2023
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1 
zu Frage 24

Bundesland Ort Anzahl

Baden-Wuerttemberg Achern, Stadt 1

Asperg 2

Bad Bellingen 2

Bad Mergentheim 1

Bad Rappenau 1

Breisach 5

Denzlingen 1

Donaueschingen, Stadt 3

EBERHARDZELL 1

Efringen-Kirchen 1

Ellwangen 3

Feldberg 1

Freiburg im Breisgau, Stadt 1

Freudenstadt 1

Friedrichshafen 3

Gaienhofen 2

Gottmadingen 1

Heidelberg 4

Heroldstatt 1

Herrenberg 1

Hohenstadt 1

Horb am Neckar 2

Inzlingen 1

Karlsruhe 6

Konstanz 4

Kraichtal 1

Lahr/Schwarzwald, Stadt 1

Lauda-Königshofen 3

Lörrach 3

Ludwigsburg 3

Mannheim 8

Meßstetten 2

Müllheim 1

Münsingen 4

Öhningen 1

Radolfzell am Bodensee, Stadt 1

Rastatt, Stadt 7

Riegel am Kaiserstuhl 1

Rudersberg 1

Schelklingen 2

Schwäbisch Gmünd 1

Schwäbisch Hall 1

Schwetzingen, Stadt 3

Sigmaringen 5

Stuttgart 5

Tauberbischofsheim 1

Tübingen 3

Tuttlingen, Stadt 1

1



Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Ulm 6

Urbach 1

Villingen-Schwenningen, Stadt 8

Weingarten 2

Bayern Altomünster 1

Amberg 1

Ansbach 1

Aschaffenburg 2

Aschau i. Chiemgau 1

Bad Brückenau, Stadt 1

Bad Hindelang 1

Bad Kissingen 1

Bamberg 7

Bayerisch Gmain 1

Bayreuth 1

Berchtesgaden, Markt 1

Bindlach 1

Bischbrunn 1

Bogen 1

Bruckmühl 1

Buchdorf 1

Coburg 1

Dachau 1

Deggendorf 1

Dittelbrunn 1

Dörfles-Esbach 1

Erding 2

Feucht, Markt 1

Freilassing 1

Freising 3

Fürstenfeldbruck 1

Fürstenstein 1

Fürstenzell 1

Furth im Wald 1

Fürth, Stadt 1

Füssen, Stadt 1

Gablingen 1

Garching-Hochbrück 2

Garmisch-Partenkirchen 2

Geisenfeld 1

Gersthofen 1

Giebelstadt 3

Gräfelfing 2

Grafenau, Stadt 1

Grafenwöhr 1

Haar 1

Hohenfels, Markt 1

Hohenpeißenberg 1

Illesheim 1
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Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Inning am Ammersee 1

Inzell 1

KEMPTEN (ALLGAEU) 2

Kitzingen 1

Kümmersbruck 1

Laberweinting, Neuhofen 1

Landsberg am Lech 1

Langquaid 3

Lautertal 1

Lindau 2

Mainleus 1

Maisach 1

Manching 1

Marktbergel 3

Mittenwald 2

Motten 1

München 18

Nabburg, Stadt 1

Neusäß 1

Neuschönau 1

Nürnberg 1

Obermeitingen 1

Oberndorf 1

Obernzell 1

Oberschleißheim 2

Oberstdorf, Markt 1

Oberviechtach 1

Penzing 1

Pfronten 1

Regensburg 3

Riedenburg 1

Riezlern 1

Rödlberg 1

Roth 1

Rottenburg a.d. Laaber 1

Schirnding, Markt 2

Schwabach 2

Schwarzenbach a.d. Saale, Stadt 1

Schweinfurt 6

Segnitz/Marktbreit 1

Siegsdorf 1

Sommerach 1

Stadtbergen 1

Traunstein 2

Unterhaching 1

Valley 1

Velburg 1

Walderbach 1

Weiden i.d. OPf., Stadt 1
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Anlage 1
zu Frage 24

Weßling 1

Wildenberg 1

Wildflecken 9

Würzburg 3

Berlin Berlin 171

Brandenburg Ahrensfelde-Blumberg, OT Lindenberg 1

Altdöbern 1

Am Mellensee 6

Angermünde 3

Bad Freienwalde (Oder) 3

Bad Saarow 4

Baruth/ Mark 2

Beetzsee/ OT Brielow 1

Bestensee 2

Biesenthal 1

Blankenfelde 30

Bliesdorf 1

Borkheide 2

Borkwalde 2

Brandenburg an der Havel 2

Brielow 1

Brieselang 1

Briesen (Mark) 1

Briesnig 1

Caputh 1

Cottbus 12

Cumlosen 1

DALLGOW 2

Doberlug-Kirchhain 3

Döbern 1

Eberswalde 2

Eisenhüttenstadt 1

Falkenhagen 1

Falkensee 2

Fehrbellin 2

Finsterwalde 1

Fontanestadt Neuruppin 1

Forst 4

Frankfurt (Oder) 11

Fredersdorf-Vogelsdorf 8

Fürstenberg/Havel 1

Fürstenwalde/Spree 1

Gartz 1

Glienicke/Nordbahn 7

Glöwen 1

Gransee 1

Groß Glienicke 1

Groß Köris 3

Groß Kreutz 1
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Anlage 1
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Groß Leuthen 1

Groß Lindow 1

Großbeeren 5

Großräschen 1

Grünheide 4

Gumtow 2

GUSOW-PLATKOW 1

Havelsee 2

Heidesee 5

Hennersdorf 1

Hennigsdorf 2

Herzberg 1

Hohen Neuendorf 6

Hohensaaten 1

Hoppegarten 3

Jänschwalde 2

Jessern 1

Joachimsthal 1

Jüterbog 2

Klein Köris 1

Kleinmachnow 2

Kolberg 1

Königs Wusterhausen 38

Kremmen 2

Küstriner Vorland 1

Lauchhammer 2

Lenzen 1

Leuthen 1

Liebenwalde 3

Lindow (Mark) 1

Löwenberger Land 3

Lübbenau OT Lehde 1

Luckaitztal 1

Luckau 1

Ludwigsfelde 1

Mahlow 12

Marienwerder 1

Märkisch Buchholz 1

Märkische Heide 1

Mescherin 1

Meyenburg, Stadt 1

Michendorf 1

Milower Land 1

Mühlenbecker Land 4

Nauen 1

Nennhausen 1

Neuenhagen 4

Neuhardenberg 1

Neupetershain 2
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Niedergörsdorf 1

Niederlehme 3

Nuthe-Urstromtal 2

Oberkrämer 2

Oranienburg 18

Paulinenaue 1

Perleberg 1

Phöben 1

Pirow 1

Potsdam 7

Prenzlau 5

Pritzerbe 1

Raben 1

Rangsdorf 19

Rathenow 3

Rehfelde 1

Rheinsberg 1

Rühstädt 1

Schenkendöbern 1

Schönefeld 5

Schöneiche bei Berlin 4

Schönwalde-Glien OT Grünefeld 1

Schorfheide 4

Schulzendorf 2

Schwedt 4

Schwielochsee 3

Seddin 1

Siehdichum  OT Pohlitz 1

Sperenberg 1

Spremberg 5

Stahnsdorf 4

Storkow 3

Straupitz 1

Strausberg 9

Teltow 1

Temmen-Ringenwalde 1

Teupitz 3

Trebbin 2

Uebigau-Wahrenbrück 1

Vielitz 1

Vielitzsee 1

Waldsieversdorf 2

Wandlitz 2

Wendisch Rietz 1

Werder 4

Wiesenburg/Mark 1

Wittenberge 2

Wittstock/Dosse 2

Woltersdorf 3
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Wustermark 1

Wusterwitz 1

Zermützel 1

Zeuthen 1

Zichow 1

Ziesar 1

Ziethen 1

Zossen 8

Zühlsdorf 1

Bremen Bremen 8

Bremerhaven 1

Hamburg Hamburg 23

Hessen Bad Homburg v.d. Höhe 1

Bad Karlshafen 1

Biedenkopf 1

Brachttal 1

Bruchköbel 1

Darmstadt 12

Diemelsee-Wirmighausen 1

Edertal 1

Eltville am Rhein 1

Frankfurt 11

Friedberg (Hessen) 2

Fritzlar 1

Fuldatal 2

Gießen 1

Ginsheim-Gustavsburg 2

Groß-Rohrheim 1

Hanau 6

Hasselroth 1

Kassel 2

Kaufungen 4

Kelkheim (Taunus) 1

Lorch 11

Marburg 1

Münchhausen 1

Nauheim 1

Neuental 1

Neustadt (Hessen) 1

Ober-Mörlen 1

Offenbach 1

Schwalmstadt 1

Stadtallendorf 3

Waldkappel 1

Walluf 1

Wetzlar 2

Wiesbaden 5

Wiesbaden Kostheim 1

Wolfhagen 2
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Mecklenburg-Vorpommern Alt Plestin 1

Alt Rehse 1

Altentreptow 4

Althagen 1

Altwarp 2

Ankershagen 3

Anklam 1

Bad Sülze, Stadt 1

Barth 1

Bentzin 1

Binz 1

Boizenburg 1

Borkow 1

Borrentin 1

Brüel 1

Brunn 1

Bützow 3

Camin 1

Crivitz, Stadt 1

Dargelütz 1

Demmin 1

Dettmannsdorf 1

Dierhagen 4

Dranske 4

Dummerstorf 3

Eldena 1

Elmenhorst/Lichtenhagen 1

Ferdinandshof 3

Friedrichsfelde 1

Gadebusch 1

Gallentin 1

Glowe 1

Göhren 1

Goldenstädt 1

Gorlosen 1

Grambow 1

Grapzow 1

Greifswald 7

Greifswald, Hansestadt 5

Grevesmühlen 1

Groß Mohrdorf 1

Güstrow, Stadt 2

Hagenow, Stadt 1

Hanshagen 1

Hohen Pritz 1

Hohen Sprenz 1

Insel Poel 2

Kahlenberg 1

Kamminke 1
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Karlshagen / - Ostseebad 1

Karstädt 1

Kloster 1

Korswandt 1

Kramerhof 2

Lärz 1

LICHTENHAGEN-DORF 1

Löbnitz 1

Losten 1

Lubmin 2

Lübtheen 4

Lübz 1

Luckow 1

Ludwigsburg 1

Ludwigslust 1

Malchin 1

Marlow 1

Marnitz 1

Mesekenhagen 1

Mirow OT Roggentin 1

Mönkebude 1

Neetow-Liepen 1

Neu Gülze 1

Neubrandenburg 4

Neustrelitz, Stadt 1

Ostseebad Binz 2

Ostseebad Dierhagen 1

Ostseebad Heringsdorf 1

Pampow 1

Papenhagen 1

Parchim 5

Peenemünde 5

Perlin 5

Pötenitz 1

Rakow 1

Ramm 1

Rechlin 3

Reez 1

Rerik, Stadt 3

Ribnitz-Damgarten 1

Richtenberg, Stadt 8

Ritzerow 1

Rostock 27

Sagard 1

Sassen 1

Sassnitz 3

Satow 2

Schwerin 9

Seehof 1

9



Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Stavenhagen 2

Sternberg 2

Sternberger Burg 1

Stralsund 6

Strasburg (Uckermark) 1

Suckow 1

Süderholz 1

Teldau 1

Tessin 1

Teterow 1

Torgelow 1

Trollenhagen 2

Tutow 2

Tützpatz 1

Usedom 3

Warin 1

Warlitz 1

Wendisch Baggendorf 1

Werder 1

Wismar 3

Wittenburg 1

Wohlenberger Wiek 1

Wokuhl-Dabelow 2

Zingst 4

Zudar 3

Niedersachsen Altenau/Torfhaus 1

Aurich 1

Axstedt 1

Bad Fallingbostel 1

Bad Harzburg 1

Barsinghausen 1

Bispingen 1

Borkum 5

Braunschweig 3

Bremervörde 2

Bückeburg 13

Calberlah 1

Celle 9

Cuxhaven 5

Dedelstorf 1

Delmenhorst 1

Dornum 1

Dörverden 1

Duderstadt 2

Ebersdorf 1

Ehra-Lessien 1

Emden 5

Faßberg 2

Garbsen 1
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Goslar 1

Göttingen 2

Grasleben-Heidwinkel 1

Großenkneten 1

Hage 1

Hameln 4

Hann. Münden 1

Hannover 8

Herzberg am Harz 1

Holle 1

Hollern-Twielenfleth 1

Holzen 1

Holzminden 4

Ihlow 1

Isernhagen 1

Krummhörn 1

Landesbergen 1

Langenhagen 1

Lehre 1

Lehrte 1

Lingen 1

Lohheide, gemfr. Bezirk 7

Lüneburg 4

Marschacht 1

Meppen 2

Munster 3

Neu Wulmstorf 1

Neustadt am Rübenberge 1

Nienburg (Weser) 1

Norden 1

Norderney 3

Northeim 1

Obernholz 1

Oerbke 7

Oldenburg 3

Ostenholz 2

Osterheide, gemfr. Bezirk 31

Peine 1

Rinteln 5

Salzgitter 4

Sande 1

Schellerten 1

Schladen 1

Schortens 1

Schwanewede 1

Seedorf-Godenstedt 1

Sehnde 1

Sögel 2

Stade 3
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Stuhr 1

Torre La Mata 1

Tostedt 1

Velpke 1

Wangerland 1

Wangerooge 4

Westerstede 1

Wietzendorf 1

Wilhelmshaven 15

Wittingen 1

Wittmund 1

Wolfsburg 5

Wurster Nordseeküste 2

Nordrhein-Westfalen Aachen 5

Ahlen 1

Alsdorf 1

Arnsberg 1

Augustdorf 1

Bad Oeynhausen 6

Bad Salzuflen 1

Beckum 1

Bergheim 2

Bergisch Gladbach 1

Bergkamen 1

Beverungen 1

Bielefeld 18

Blankenheim 1

Bochum 6

Bonn 25

Borgentreich 1

Bottrop 3

Bünde 3

Büren 1

Castrop-Rauxel 5

Coesfeld 2

Datteln 3

Detmold 9

Dortmund 9

Drolshagen 1

Duisburg 11

Dülmen 5

Düren 7

Düsseldorf 4

Emmerich am Rhein 7

Engelskirchen 1

Enger, Stadt 1

Eschweiler 1

Eslohe 1

Essen 13
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Euskirchen 2

Everswinkel 1

Finnentrop 1

Frechen 2

Geilenkirchen 1

Geldern 1

Gelsenkirchen 2

Gladbeck 2

Goch 1

Grevenbroich 1

Gronau 1

Gummersbach 1

Gütersloh 5

Haltern am See 1

Hamm 11

Hamminkeln 6

Heiligenhaus 2

Herford 6

Herne 5

Herten 2

Herzebrock-Clarholz 1

Hilchenbach 1

Holzwickede 1

Hörstel 1

Hövelhof 1

Höxter 3

Hünxe 1

Hürth 2

Ibbenbüren 2

Iserlohn 2

Jüchen 1

Kalkar 2

Kerpen 3

Kierspe 1

Köln 20

Königswinter 3

Krefeld 3

Lennestadt 4

Leverkusen 7

Linnich 1

Lippstadt 1

Lohmar 1

Lübbecke 1

Lüdinghausen 2

Marsberg 1

Mechernich 3

Menden 1

Meschede 1

Mettmann 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Minden 9

Moers 1

Möhnesee-Körbecke 1

Mönchengladbach 11

Monschau 1

Much 1

Mülheim an der Ruhr 9

Münster 21

Neukirchen-Vluyn 2

Niederkrüchten 1

Oberhausen 7

Oerlinghausen 1

Overath 1

Paderborn 13

Plettenberg 1

Ratingen 1

Recklinghausen 5

Reichshof 1

Reken 1

Remscheid 1

Rheine 2

Rösrath 3

Sankt Augustin 7

Schalksmühle 1

Schieder-Schwalenberg 1

Schleiden 4

Schmallenberg 2

Schwalmtal 3

Schwelm 1

Selm 1

Senden 1

Sendenhorst 1

Siegburg 1

Siegen 6

Simmerath 1

Soest 2

Solingen 1

Sprockhövel 1

Stadtlohn 1

Straelen 2

Sundern 1

Troisdorf 5

Unna 3

Velbert 1

Waldbröl 1

Waltrop 3

Wegberg 2

Werdohl 1

Werne 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Wesel 4

Wetter 1

Winterberg 1

Wuppertal 8

Xanten, Stadt 1

Zülpich 1

Rheinland-Pfalz Alzey 1

ARGENTHAL 1

Bad Bergzabern 1

Bad Breisig 1

Bad Ems 1

Bad Kreuznach 1

Bad Neuenahr-Ahrweiler 3

Bad Sobernheim 1

Baumholder 1

Bedesbach 1

Bingen 1

Bisterschied 1

Bitburg 6

Brodenbach 2

Dernau 3

Diez 1

EMMERZHAUSEN 2

Enkenbach 1

Föckelberg 1

Germersheim 1

Hoppstädten-Weiersbach 1

Idar-Oberstein 5

Kaiserslautern 3

Kastellaun 1

Kerzenheim 1

Kesten 1

Koblenz 8

Kröppen 1

Kusel 2

Mainz 3

Marienthal 2

Mehring 1

Müsch 1

Neustadt a.d. Weinstr. 2

Neuwied 2

Niederheimbach 1

Oppenheim 1

Osterspai 1

Pirmasens 1

Remagen 2

Rockenhausen 1

Roth 1

Saarburg 2
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Sembach 2

Speyer 3

Trassem 1

Trechtingshausen 2

Trier 7

Waldfischbach-Burgalben 1

Winnweiler 2

Wintrich 3

Wöllstein 1

Wörth 1

Zell (Mosel) 1

Zeltingen-Rachtig 1

Saarland Ensdorf 1

Homburg 1

Nohfelden 1

Saarbrücken 4

Völklingen 1

Sachsen Adorf/Vogtl. 2

Altenberg 8

Amtsberg 21

Annaberg-Buchholz 1

Arnsdorf 1

Arzberg-Triestewitz 1

Aue-Bad Schlema 3

Auerbach 2

Bad Düben 1

Bad Elster 2

Bad Lausick 8

Bad Muskau 1

Bad Schandau 2

Bannewitz 1

Bautzen 2

Bennewitz 6

Berggießhübel 1

Berthelsdorf 1

Bertsdorf-Hörnitz 1

Borna 1

Burkhardtsdorf 3

Callenberg 4

Chemnitz 32

Claußnitz 2

Coswig 3

Crimmitschau 1

Dahlen 1

Delitzsch 1

Deutschneuendorf 1

Diera-Zehren 1

Döbeln 3

Dohma 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Dohna 1

Dresden 38

Ebersbach 5

Eilenburg 3

Elsnig 1

Elsterberg 1

Elsterheide 3

Eppendorf 2

Falkenstein 2

Frankenberg 5

Freiberg 2

Freital 9

Frohburg 1

Geringswalde 1

Glashütte 1

Glaucha 1

Glauchau 2

Göda 1

Görlitz 4

Gornau 2

Grethen 1

Großenhain 3

Großrückerswalde 1

Großschirma 3

Grünhain-Beierfeld 1

Hainichen 2

Hartenstein 1

Hartha 1

Herrnhut 11

Hochkirch 1

Hohendubrau 4

Höhenluftkurort Grünbach 1

Hohenstein-Ernstthal 2

Hohnstein 2

Hoyerswerda 10

Johanngeorgenstadt 5

Jöhstadt 2

Kamenz 4

Klingenthal 1

Königstein 1

Krauschwitz 4

Kurort Oberwiesenthal 2

Laußig 1

Lauta 4

Leipzig 21

Leisnig 2

Lengefeld 1

Lengenfeld 3

Lichtenberg 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Liebschützberg 4

Löbau 5

Löbnitz 1

Lobstädt 1

Lohsa 4

Lossatal 1

Lugau 1

Lunzenau 1

Marienberg 9

Markkleeberg 8

Markneukirchen 1

Markranstädt 2

Meerane 2

Meißen 2

Mittweida 2

Mockrehna 1

Moritzburg 1

Müglitztal 1

Mühlental 1

Mülsen 1

Narsdorf 1

Naunhof 2

Neißeaue 1

Netzschkau 2

Neuensalz 2

Neukirch 1

Neukirchen/Erzgeb. 1

Neukirchen/Pleiße 1

Neusornzig 2

Niederwürschnitz 2

Nossen 1

Oberlungwitz 1

Oederan 1

Olbernhau 2

Oppach 3

Ostrau 1

Pirna 8

Plauen 10

Pockau 1

Porschdorf 2

Pulsnitz 1

Radebeul 1

Radeburg 1

Reichenbach 1

Reichenbach/O.L. 2

Riesa 5

Rossau 1

Roßwein 1

Rötha 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Schkeuditz 3

Schleife 2

Schneeberg 2

Schöpstal 1

Schwarzenberg 1

Sehmatal 1

Seiffen 2

Sohland a. d. Spree 1

Spreetal 1

St. Egidien 6

Stadt Wehlen 1

Steinberg 1

Stollberg/Erzgeb. 2

Strehla 4

Torgau 3

Vierkirchen 3

Wachau 1

Waldhufen 1

Weinböhla 3

Wermsdorf 1

Wittichenau 2

Wolkenstein 1

Wurzen 1

Zeithain 1

Zittau 9

Zöblitz 1

Zschepplin 2

Zschopau 4

Zwickau 11

Sachsen-Anhalt Wansleben am See 1

Abberode 1

Ahlsdorf 3

Alleringersleben 2

An der Poststraße (Ort) 1

Anderbeck 1

Annaburg 3

Aschersleben 4

Aue-Fallstein 1

Bad Bibra 1

Bad Kösen 1

Bad Lauchstädt 2

Bad Schmiedeberg 3

Barby 1

Barneberg 1

Barnstädt 1

Bebertal 1

Benndorf 1

Bernburg 4

Biederitz 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1 
zu Frage 24

Biendorf 1

Bismark (Altmark) 2

Bitterfeld 6

Blankenburg (Harz) 4

Bornstedt 1

Bottmersdorf 1

Braunschwende 1

Bregenstedt 2

Breitenbach 1

Breitungen 2

Burg 7

Calbe (Saale) 3

Calvörde 3

Colbitz 1

Coswig (Anhalt) 1

Dannigkow 1

Deesdorf 1

Deetz 1

Derenburg 1

Dessau-Roßlau 4

Dörnitz 2

Drackenstedt 1

Dreileben 2

Droyßig 3

Druxberge 1

Eckartsberga 1

Egeln 4

Eichenbarleben 1

Eilsleben 2

Elbe-Parey 1

Elsteraue 7

Emden 1

Erxleben 1

Etingen 1

Falkenstein/Harz 2

Farnstädt 1

Freyburg (Unstrut) 1

Friedeburg (Saale) 1

Friesdorf 3

Gardelegen 4

Gatersleben 3

Gemeinde Petersberg 1

Genthin 8

Gerbitz 1

Gerbstedt 6

Gernrode 1

Gladau 1

Glauzig 1

Glindenberg 3
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Gnölbzig 1

Gödnitz 1

Gommern 2

Goseck 1

Gräfenhainichen 2

Greppin 1

Gröningen 2

Groß Ammensleben 1

Groß Garz 1

Großbadegast 1

Güsten 1

Hadmersleben 1

Hakeborn 3

Halberstadt 7

Haldensleben 6

Halle 25

Hansestadt Gardelegen 2

Hansestadt Salzwedel 1

Hansestadt Stendal 1

Harbke 2

Harzgerode 3

Havelberg 4

Hecklingen 4

Hedersleben 5

Heimburg 3

Helbra 2

Hohe Börde 1

Hohenwarsleben 1

Holzhausen 1

Holzweißig 1

Hötensleben 2

Hüttenrode 1

Huy 1

Iden 1

Ilsenburg (Harz) 1

Ingersleben 1

Ivenrode 1

Jerichow 1

Jessen 3

Kabelsketal 1

Kaiserpfalz 1

Kalbe (Milde) 5

Kelbra (Kyffhäuser) 1

Kemberg 1

Kerkau 1

Klein Ammensleben 1

Klein Bartensleben 2

Klietz 2

Klostermansfeld 2
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Königsborn 1

Könnern 4

Köthen 2

Krevese 1

Kroppenstedt 1

Landsberg 9

Langeln 1

Laucha 2

Leuna 3

Libehna 1

Lindau 1

Löbnitz an der Linde 1

Löderburg 3

Lutherstadt Eisleben 14

Lutherstadt Wittenberg 2

Magdeburg 113

Meineweh 1

Merseburg 12

Meseberg 1

Micheln 1

Möckern 2

Möser 1

Mücheln 1

Muldestausee 6

Naumburg 8

Neuwegersleben 1

Nienburg 4

Oebisfelde 7

Oranienbaum-Wörlitz 1

Oschersleben 10

Osterburg 2

Osterfeld 1

Osternienburger Land 1

Ostingersleben 1

Peseckendorf 2

Petersberg 15

Plötzky 1

Pollitz 1

Pretzien 2

Pretzier 2

Quedlinburg 6

Querfurt 8

Raguhn-Jeßnitz 4

Rathmannsdorf 1

Redekin 1

Rieder 1

Riesdorf 1

Röblingen am See 2

Rogätz 2

22



Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Roßla 2

Roxförde 1

Saalfeld 1

Salzatal 6

Salzwedel, Hansestadt 1

Sandau (Elbe) 2

Sandersdorf 3

Sandersleben 1

Sangerhausen 1

Schierke 1

Schkopau 16

Schlagenthin 1

Schollene 1

Schönebeck 11

Schwanebeck 1

Seebenau 1

Seegebiet Mansfelder Land 1

Seehausen 3

Seeland 1

Staßfurt 16

Stendal 22

Steutz 1

Storkau 1

Stößen 5

Südharz 2

Südliches Anhalt 1

Sülzetal 5

Tangerhütte 1

Tangermünde 2

Tarthun 1

Teuchern 1

Teutschenthal 7

Thale 5

Tornau 6

Tucheim 1

Uhrsleben 1

Uichteritz 1

Ummendorf 1

Unseburg 1

Vitzenburg 1

Wallhausen 1

Wansleben am See 1

Wanzleben-Börde 5

Wedderstedt 1

Wefensleben 3

Wegenstedt 4

Weißandt-Gölzau 1

Weißenfels 2

Welsleben 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Wernigerode 2

Westeregeln 5

Wettin-Löbejün 7

Wolmirstedt 1

Wulkau 2

Zahna-Elster 1

Zeitz 3

Zerbst/Anhalt 2

Zielitz 2

Zschornewitz 1

Schleswig-Holstein Altenholz 1

Appen 1

Bad Bramstedt 1

Barkelsby 1

Behrensdorf (Ostsee) 1

Boostedt 1

Bornholt 1

Bredstedt 1

Brunsbüttel 7

Dänischenhagen 1

Eckernförde 1

Eggebek 1

Elmshorn 1

Fehmarn 2

Felde 1

Flensburg, Stadt 1

Geesthacht 1

Glücksburg (Ostsee), Stadt 1

Glückstadt 1

Grömitz 1

Heide 1

Heikendorf 1

Heist 1

Helgoland 2

Hörnum (Sylt) 2

Husum 3

Kampen (Sylt) 1

Kappeln, Stadt 1

Kiel 17

Klausdorf 1

Klein Rheide 1

Krüzen 1

Laboe 1

Leck 2

Lentföhrden 1

List 5

Lübeck 2

Malente 1

Mönkeberg 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Neukirchen 1

Neumünster 2

Nieby 1

Pellworm 1

Plön 1

Quickborn 1

Rantum (Sylt) 1

Schleswig 1

Seeth 1

Stadt Fehmarn 1

Strande 1

Süderstapel 1

Todesfelde 1

Wahlstedt 1

Wittdün 1

Thüringen Altenburg 8

Am Ohmberg (Gemeind im LK Eichsfeld) 1

Amt Wachsenburg 1

Andisleben 1

Apolda 1

Arnstadt 4

Artern 2

Auengrund 3

Auma-Weidatal 1

Bad Köstritz 2

Bad Langensalza 1

Bad Liebenstein 1

Bad Lobenstein 2

Behrungen 1

Blankenhain 1

Bleicherode 5

Breitenworbis 1

Bucha 1

Buttlar 1

Buttstädt 2

Cursdorf 2

Dankmarshausen 1

Dornburg-Camburg 1

Dreitzsch 1

Eisenach 11

Eisenberg 1

Eisfeld 2

Elgersburg 1

Ellrich 9

Erfurt 9

Föritz 1

Friedrichroda 3

Gangloffsömmern 1

Geisleden 2
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Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Geismar 1

Gera 2

Geraberg 1

Gerstungen 1

Glasehausen 1

Gössitz 1

Gotha 2

Greiz 5

Großbreitenbach 2

Großneuhausen 1

Günthersleben-Wechmar 1

Hainrode 1

Hartmannsdorf 2

Harztor 6

Heilbad Heiligenstadt 2

Helbedündorf 1

Heuthen 1

Heyerode 1

Hildburghausen 1

Hohenstein 2

Ilmenau 8

Jena 4

Kirschkau 1

Kleinfurra 1

Kölleda 2

Königsee 3

Kraftsdorf 3

Kranichfeld 4

Krauthausen 1

Krayenberggemeinde 1

Kriebitzsch 1

Lauscha 1

Leinefelde-Worbis 6

Lichte 2

Löberschütz 1

Lucka 1

Mechelroda 1

Meiningen 2

Mellingen 1

Meuselwitz 9

Mühlhausen 3

Nesse-Apfelstädt 1

Neuengönna 2

Neuhaus am Rennweg 1

Neuhaus-Schierschnitz 1

Neumühle 1

Niederorschel 1

Nöda 1

Nohra 1
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Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Nordhausen 18

Obergebra 1

Oberheldrungen 1

Oberhof 3

Paska 1

Pößneck 4

Probstzella 3

Rastenberg 2

Remda-Teichel 1

Remptendorf 1

Ronneburg 2

Roßleben-Wiehe 1

Rudolstadt 5

Saalfeld 3

Schalkau 7

Schleiz 1

Schleusegrund 2

Schönbrunn 1

Schwickershausen 1

Serba 1

Silbitz 2

Sömmerda 2

Sondershausen 5

Sonneberg 1

Sonnenstein 1

St. Kilian 1

Stadtilm 1

Steinach 1

Steinbach-Hallenberg 6

Straufhain 1

Straußfurt 1

Suhl 11

Treffurt 1

Triptis 4

Uder 1

Umpferstedt 1

Unterbreizbach 2

Vippachedelhausen 1

Wallbach 1

Waltershausen 1

Weida 5

Weimar 4

Weißenborn-Lüderode 1

Werningshausen 1

Werra-Suhl-Tal 1

Werther 1

Wipperdorf 1

Wolkramshausen 1

Wünschendorf/Elster 1
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Anlage 1 zu Frage 24
Tabelle: BImA-Gewerbeliegenschaften

Anlage 1
zu Frage 24

Wurzbach 1

Zella-Mehlis 4

Zeulenroda-Triebes 3

Summe 3.618
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Anlage 2 zu Frage 24 
Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Bundesland Ort Anzahl

Baden-Württemberg Villingen-Schwennin 1

Bad Friedrichshall 1

Bad Säckingen 3

Böblingen 2

Breisach 1

Bruchsal 1

Donaueschingen 5

Dornstadt 1

Ellwangen 3

Empfingen 1

Eriskirch 1

Esslingen am Neckar 1

Freiberg am Neckar 1

Freiburg 54

Friedrichshafen 4

Gaienhofen 1

Gottmadingen 3

Gottmadingen-Randegg 2

Grenzach-Wyhlen 5

Haßmersheim 1

Heidelberg 1

Heilbronn 1

Heroldstatt 1

Hilzingen 1

Horb am Neckar 1

Iffezheim 1

Inzlingen 4

Jestetten 3

Karlsruhe 15

Konstanz 36

Kressbronn 1

Langenargen 1

Lauffen am Neckar 1

Laupheim 1

Lörrach 5

Lottstetten 1

Ludwigsburg 1

Mannheim 2

Müllheim 13

Münsingen 1

Niederstetten 1

Öhningen 2

Ostfildern 1

Radolfzell 12

Radolfzell am Bodensee 1

Rastatt 8

Reichenau 1

Reutlingen 1

Rheinfelden 1
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Anlage 2 zu Frage 24 
Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Rheinstetten 4

Rielasingen-Worblingen 1

Rottweil 14

Sigmaringen 1

Sindelfingen 1

Singen 3

Stühlingen 1

Stuttgart 10

Tettnang 1

Ulm 9

Waldshut-Tiengen 1

Walldorf 1

Weil am Rhein 24

Weingarten 1

Wertheim 1

Bayern Aschaffenburg 1

Aschau i. Chiemgau 1

Augsburg 2

Bad Kissingen 1

Bad Reichenhall 2

Bad Tölz 1

Bayreuth 1

Berching 1

Brannenburg 2

Brannenburg-Weidach 1

Dettelbach 1

Dietfurt-Töging 1

Eggolsheim-Neuses 1

Erding-Williamsville 1

Eußenheim 1

Freilassing 1

Fürstenfeldbruck 1

Füssen 2

Garmisch-Partenkirchen 3

Giebelstadt 1

Großwallstadt 1

Hammelburg 2

Ihrlerstein 1

Ingolstadt 1

Kempten 1

Kiefersfelden 1

Kleinaitingen 1

Klingenberg-Trennfurt 1

Knetzgau 1

Landsberg 3

Landshut 1

Lindau 8

Marktbreit 1

Mittenwald 3

München 13
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Anlage 2 zu Frage 24 
Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Murnau am Staffelsee 2

Nabburg 1

Neuburg 1

Neu-Ulm 1

Nüdlingen 1

Nürnberg 3

Oberammergau 1

Oberaudorf 2

Oberviechtach 1

Oerlenbach 2

Penzing 1

Pfaffenhofen a.d. Ilm 1

Pfofeld 1

Pöcking 1

Pullach 1

Regen 1

Regensburg 1

Riedenberg 1

Roding 1

Roth 2

Schechen 1

Schwarzach 1

Schweinfurt 1

Sonthofen 2

Stanggaß 1

Stockdorf 1

Strub 1

Traunstein 1

Wasserburg 1

Weilheim i. OB 1

Wildflecken 1

Würzburg 3

Berlin 234

Brandenburg Baruth 1

Blankenfelde 1

Cottbus 4

Dahlewitz 2

Finowfurt 1

Großbeeren OT Osdorf 1

Ketzin 1

Lübben 1

Mahlow 1

Neuhardenberg 1

Neupetershain 1

Niederfinow 1

Potsdam 18

Schöneiche 1

Schwedt 1

Strausberg 1

Teltow 2
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Anlage 2 zu Frage 24 
Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Unterspreewald 1

Zehdenick 1

Bremen 9

Hamburg 17

Hessen Alsfeld 1

Bad Hersfeld 1

Bad Homburg v.d. Höhe 14

Burgwald Wiesenfeld 1

Darmstadt 2

Eschwege 2

Frankfurt am Main 7

Fritzlar 2

Fulda 1

Fuldatal 2

Gernsheim 1

Gießen 1

Hattersheim am Main 4

Herleshausen 1

Hochheim am Main 1

Hünfeld 2

Kassel 5

Kelkheim 1

Langen 2

Marburg 1

Meinhard 1

Neu-Isenburg 3

Oberursel 2

Offenbach am Main 6

Pfungstadt 1

Philippsthal 1

Riedstadt 1

Stadtallendorf 3

Tann 1

Wetzlar 4

Wiesbaden 3

Wildeck 2

Witzenhausen 1

Wolfhagen 1

Mecklenburg-Vorpommern Bentwisch 1

Bergen 2

Greifswald 6

Ostseebad Binz 1

Putbus 1

Rostock 38

Sanitz 4

Sassnitz 4

Schwerin 3

Stralsund 17

Torgelow 1

Ueckermünde 1
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Anlage 2 zu Frage 24 
Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Wismar 1

Niedersachsen Achim 1

Aurich 1

Bad Fallingbostel 2

Bad Zwischenahn 1

Borkum 2

Braunschweig 8

Bremervörde 1

Buxtehude 6

Celle 3

Cuxhaven 6

Delmenhorst 1

Dörverden 1

Duderstadt 1

Eschede 1

Esens 1

Faßberg 7

Goslar 4

Göttingen 3

Grossenkneten 2

Hankensbüttel 1

Hannover 16

Haren 2

Hipstedt 1

Jever 1

Landesbergen 1

Lathen 4

Leer 1

Lohheide 9

Lüneburg 12

Mehrum 1

Meppen 7

Munster 10

Neustadt am Rübenberge 2

Nienburg 3

Nordholz 1

Oerbke 38

Oldenburg 5

Osnabrück 1

Ostenholz 53

Osterheide 1

Papenburg 2

Rehlingen 1

Rinteln 1

Rotenburg 2

Salzgitter 1

Scharnebeck 1

Sehnde 2

Soltau 7

Stade 2
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Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Uelzen 1

Vechelde 1

Verden 7

Walsrode 1

Wangerooge 2

Wardenburg 1

Wense 10

Wesendorf 1

Wietzendorf 1

Wilhelmshaven 2

Winsen 1

Wittmund 1

Wolfenbüttel 3

Wolfsburg 1

Wriedel 1

Wunstorf 16

Nordrhein-Westfalen Aachen 25

Ahlen 2

Bad Honnef 2

Bielefeld 3

Bocholt 3

Bonn 28

Borgholzhausen 1

Brüggen 1

Brühl 2

Büren 2

Datteln 3

Dorsten 1

Dortmund 1

Duisburg 5

Dülmen 1

Düren 8

Düsseldorf 12

Emmerich am Rhein 9

Erndtebrück 1

Essen 6

Euskirchen 5

Frechen 1

Gangelt 1

Geilenkirchen 1

Gelsenkirchen 1

Goch 1

Greven 1

Gronau 1

Gummersbach 1

Gütersloh 7

Haltern am See 1

Hamm 4

Hemer 1

Herford 1
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Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Herne 3

Herzogenrath 2

Hilden 4

Hörstel 3

Höxter 1

Hünxe 1

Iserlohn 3

Kerpen 1

Kleve 1

Köln 50

Krefeld 1

Lage 4

Lemgo 1

Leverkusen 1

Lippstadt 4

Mechernich 1

Minden 9

Mülheim 1

Mülheim an der Ruhr 1

Münster 11

Nettetal 2

Niederkrüchten 1

Oberhausen 2

Oerlinghausen 1

Paderborn 12

Petershagen 5

Porta Westfalica 1

Ratingen 2

Rheinbach 1

Rheine 6

Soest 5

St. Augustin 1

Straelen 1

Swisttal 1

Troisdorf 1

Unna 5

Viersen 1

Voerde 1

Waltrop 2

Wassenberg 1

Westerkappeln 1

Wetter 4

Willich 1

Wuppertal 6

Rheinland-Pfalz Bad Bergzabern 3

Baumholder 6

Bernkastel-Kues 1

Bruchmühlbach-Miesau 1

Bruttig-Fankel 1

Daun 1
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Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Detzem 3

Diez 1

Germersheim 2

Igel 1

Kaiserslautern 1

Kastellaun 1

Koblenz 26

Kusel 1

Landau 2

Mainz 12

Oppenheim 1

Otterstadt 1

Pfeffelbach 1

Schweich 1

Speyer 1

Traben-Trarbach 2

Trier 19

Saarland Großrosseln 1

Homburg 2

Kleinblittersdorf 4

Lebach 1

Merzig 1

Perl-Eft-Hellendorf 1

Perl-Nennig 1

Saarbrücken 6

Saarlouis 2

Überherrn 1

Sachsen Bad Brambach 1

Bautzen 2

Chemnitz 1

Delitzsch 1

Dresden 10

Ebersbach 1

Frankenberg 3

Geising 1

Görlitz 1

Großröhrsdorf 1

Großschirma 1

Jöhstadt 1

Königsbrück 3

Leipzig 3

Löbau 3

Marienberg 9

Oberwiesenthal 1

Olbernhau 1

Ottendorf-Okrilla 1

Oybin 1

Pirna 1

Riesa 1

Schneeberg 1
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Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage 24

Weißenberg 1

Weißwasser 3

Sachsen-Anhalt Dessau 1

Elbe-Parey 1

Gröningen 1

Halle 1

Havelberg 1

Hohenwarthe 1

Magdeburg 2

Parey 1

Peißen 1

Zorbau OT Lützen 1

Schleswig-Holstein Alt Duvenstedt 1

Altenholz 3

Appen 1

Behlendorf 1

Bordesholm 1

Brunsbüttel 2

Eckernförde 1

Flensburg 1

Geesthacht 2

Großenbrode 2

Harrislee 1

Heide 1

Heiligenhafen 1

Helgoland 5

Hochdonn 1

Hörnum 3

Itzehoe 3

Kiel 12

Kronshagen 2

Levensau 1

List 6

Lübeck 2

Mölln 1

Neumünster 4

Neustadt 6

Neustadt in Holstein 3

Olderup 1

Pinneberg 1

Preetz 1

Ratzeburg 1

Rendsburg 1

Schacht-Audorf 3

Schleswig 1

Schwentinental 1

Sehestedt 2

Surendorf 1

Westerland 5

Thüringen Bad Salzungen 1
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Tabelle: BImA-Wohnungen nach Liegenschaften

Anlage 2
zu Frage  24

Breitungen 1

Eisenach 1

Erfurt 8

Gera 2

Jena 1

Leinefelde-Worbis 1

Meiningen 4

Mühlhausen 2

Oberhof 1

Römhild 1

Sondershausen 1

Sonneberg 2

St.Kilian 1

Straufhain 1

Suhl 1

Summe 1741
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	TR
	TD
	Bremen

	TD
	Bremen

	TD
	8


	TR
	TD
	Bremerhaven

	TD
	1


	TR
	TD
	Hamburg

	TD
	Hamburg

	TD
	23


	TR
	TD
	Hessen

	TD
	Bad Homburg v.d. Höhe

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Karlshafen

	TD
	1


	TR
	TD
	Biedenkopf

	TD
	1


	TR
	TD
	Brachttal

	TD
	1


	TR
	TD
	Bruchköbel

	TD
	1


	TR
	TD
	Darmstadt

	TD
	12


	TR
	TD
	Diemelsee-Wirmighausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Edertal

	TD
	1


	TR
	TD
	Eltville am Rhein

	TD
	1


	TR
	TD
	Frankfurt

	TD
	11


	TR
	TD
	Friedberg (Hessen)

	TD
	2


	TR
	TD
	Fritzlar

	TD
	1


	TR
	TD
	Fuldatal

	TD
	2


	TR
	TD
	Gießen

	TD
	1


	TR
	TD
	Ginsheim-Gustavsburg

	TD
	2


	TR
	TD
	Groß-Rohrheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Hanau

	TD
	6


	TR
	TD
	Hasselroth

	TD
	1


	TR
	TD
	Kassel

	TD
	2


	TR
	TD
	Kaufungen

	TD
	4


	TR
	TD
	Kelkheim (Taunus)

	TD
	1


	TR
	TD
	Lorch

	TD
	11


	TR
	TD
	Marburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Münchhausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Nauheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Neuental

	TD
	1


	TR
	TD
	Neustadt (Hessen)

	TD
	1


	TR
	TD
	Ober-Mörlen

	TD
	1


	TR
	TD
	Offenbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Schwalmstadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Stadtallendorf

	TD
	3


	TR
	TD
	Waldkappel

	TD
	1


	TR
	TD
	Walluf

	TD
	1


	TR
	TD
	Wetzlar

	TD
	2


	TR
	TD
	Wiesbaden

	TD
	5


	TR
	TD
	Wiesbaden Kostheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Wolfhagen

	TD
	2


	TR
	TD
	Mecklenburg-Vorpommern

	TD
	Alt Plestin

	TD
	1


	TR
	TD
	Alt Rehse

	TD
	1


	TR
	TD
	Altentreptow

	TD
	4


	TR
	TD
	Althagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Altwarp

	TD
	2


	TR
	TD
	Ankershagen

	TD
	3


	TR
	TD
	Anklam

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Sülze, Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Barth

	TD
	1


	TR
	TD
	Bentzin

	TD
	1


	TR
	TD
	Binz

	TD
	1


	TR
	TD
	Boizenburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Borkow

	TD
	1


	TR
	TD
	Borrentin

	TD
	1


	TR
	TD
	Brüel

	TD
	1


	TR
	TD
	Brunn

	TD
	1


	TR
	TD
	Bützow

	TD
	3


	TR
	TD
	Camin

	TD
	1


	TR
	TD
	Crivitz, Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Dargelütz

	TD
	1


	TR
	TD
	Demmin

	TD
	1


	TR
	TD
	Dettmannsdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Dierhagen

	TD
	4


	TR
	TD
	Dranske

	TD
	4


	TR
	TD
	Dummerstorf

	TD
	3


	TR
	TD
	Eldena

	TD
	1


	TR
	TD
	Elmenhorst/Lichtenhagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Ferdinandshof

	TD
	3


	TR
	TD
	Friedrichsfelde

	TD
	1


	TR
	TD
	Gadebusch

	TD
	1


	TR
	TD
	Gallentin

	TD
	1


	TR
	TD
	Glowe

	TD
	1


	TR
	TD
	Göhren

	TD
	1


	TR
	TD
	Goldenstädt

	TD
	1


	TR
	TD
	Gorlosen

	TD
	1


	TR
	TD
	Grambow

	TD
	1


	TR
	TD
	Grapzow

	TD
	1


	TR
	TD
	Greifswald

	TD
	7


	TR
	TD
	Greifswald, Hansestadt

	TD
	5


	TR
	TD
	Grevesmühlen

	TD
	1


	TR
	TD
	Groß Mohrdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Güstrow, Stadt

	TD
	2


	TR
	TD
	Hagenow, Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Hanshagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Hohen Pritz

	TD
	1


	TR
	TD
	Hohen Sprenz

	TD
	1


	TR
	TD
	Insel Poel

	TD
	2


	TR
	TD
	Kahlenberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Kamminke

	TD
	1


	TR
	TD
	Karlshagen / - Ostseebad

	TD
	1


	TR
	TD
	Karstädt

	TD
	1


	TR
	TD
	Kloster

	TD
	1


	TR
	TD
	Korswandt

	TD
	1


	TR
	TD
	Kramerhof

	TD
	2


	TR
	TD
	Lärz

	TD
	1


	TR
	TD
	LICHTENHAGEN-DORF

	TD
	1


	TR
	TD
	Löbnitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Losten

	TD
	1


	TR
	TD
	Lubmin

	TD
	2


	TR
	TD
	Lübtheen

	TD
	4


	TR
	TD
	Lübz

	TD
	1


	TR
	TD
	Luckow

	TD
	1


	TR
	TD
	Ludwigsburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Ludwigslust

	TD
	1


	TR
	TD
	Malchin

	TD
	1


	TR
	TD
	Marlow

	TD
	1


	TR
	TD
	Marnitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Mesekenhagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Mirow OT Roggentin

	TD
	1


	TR
	TD
	Mönkebude

	TD
	1


	TR
	TD
	Neetow-Liepen

	TD
	1


	TR
	TD
	Neu Gülze

	TD
	1


	TR
	TD
	Neubrandenburg

	TD
	4


	TR
	TD
	Neustrelitz, Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Ostseebad Binz

	TD
	2


	TR
	TD
	Ostseebad Dierhagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Ostseebad Heringsdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Pampow

	TD
	1


	TR
	TD
	Papenhagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Parchim

	TD
	5


	TR
	TD
	Peenemünde

	TD
	5


	TR
	TD
	Perlin

	TD
	5


	TR
	TD
	Pötenitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Rakow

	TD
	1


	TR
	TD
	Ramm

	TD
	1


	TR
	TD
	Rechlin

	TD
	3


	TR
	TD
	Reez

	TD
	1


	TR
	TD
	Rerik, Stadt

	TD
	3


	TR
	TD
	Ribnitz-Damgarten

	TD
	1


	TR
	TD
	Richtenberg, Stadt

	TD
	8


	TR
	TD
	Ritzerow

	TD
	1


	TR
	TD
	Rostock

	TD
	27


	TR
	TD
	Sagard

	TD
	1


	TR
	TD
	Sassen

	TD
	1


	TR
	TD
	Sassnitz

	TD
	3


	TR
	TD
	Satow

	TD
	2


	TR
	TD
	Schwerin

	TD
	9


	TR
	TD
	Seehof

	TD
	1


	TR
	TD
	Stavenhagen

	TD
	2


	TR
	TD
	Sternberg

	TD
	2


	TR
	TD
	Sternberger Burg

	TD
	1


	TR
	TD
	Stralsund

	TD
	6


	TR
	TD
	Strasburg (Uckermark)

	TD
	1


	TR
	TD
	Suckow

	TD
	1


	TR
	TD
	Süderholz

	TD
	1


	TR
	TD
	Teldau

	TD
	1


	TR
	TD
	Tessin

	TD
	1


	TR
	TD
	Teterow

	TD
	1


	TR
	TD
	Torgelow

	TD
	1


	TR
	TD
	Trollenhagen

	TD
	2


	TR
	TD
	Tutow

	TD
	2


	TR
	TD
	Tützpatz

	TD
	1


	TR
	TD
	Usedom

	TD
	3


	TR
	TD
	Warin

	TD
	1


	TR
	TD
	Warlitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Wendisch Baggendorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Werder

	TD
	1


	TR
	TD
	Wismar

	TD
	3


	TR
	TD
	Wittenburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Wohlenberger Wiek

	TD
	1


	TR
	TD
	Wokuhl-Dabelow

	TD
	2


	TR
	TD
	Zingst

	TD
	4


	TR
	TD
	Zudar

	TD
	3


	TR
	TD
	Niedersachsen

	TD
	Altenau/Torfhaus

	TD
	1


	TR
	TD
	Aurich

	TD
	1


	TR
	TD
	Axstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Fallingbostel

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Harzburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Barsinghausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Bispingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Borkum

	TD
	5


	TR
	TD
	Braunschweig

	TD
	3


	TR
	TD
	Bremervörde

	TD
	2


	TR
	TD
	Bückeburg

	TD
	13


	TR
	TD
	Calberlah

	TD
	1


	TR
	TD
	Celle

	TD
	9


	TR
	TD
	Cuxhaven

	TD
	5


	TR
	TD
	Dedelstorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Delmenhorst

	TD
	1


	TR
	TD
	Dornum

	TD
	1


	TR
	TD
	Dörverden

	TD
	1


	TR
	TD
	Duderstadt

	TD
	2


	TR
	TD
	Ebersdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Ehra-Lessien

	TD
	1


	TR
	TD
	Emden

	TD
	5


	TR
	TD
	Faßberg

	TD
	2


	TR
	TD
	Garbsen

	TD
	1


	TR
	TD
	Goslar

	TD
	1


	TR
	TD
	Göttingen

	TD
	2


	TR
	TD
	Grasleben-Heidwinkel

	TD
	1


	TR
	TD
	Großenkneten

	TD
	1


	TR
	TD
	Hage

	TD
	1


	TR
	TD
	Hameln

	TD
	4


	TR
	TD
	Hann. Münden

	TD
	1


	TR
	TD
	Hannover

	TD
	8


	TR
	TD
	Herzberg am Harz

	TD
	1


	TR
	TD
	Holle

	TD
	1


	TR
	TD
	Hollern-Twielenfleth

	TD
	1


	TR
	TD
	Holzen

	TD
	1


	TR
	TD
	Holzminden

	TD
	4


	TR
	TD
	Ihlow

	TD
	1


	TR
	TD
	Isernhagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Krummhörn

	TD
	1


	TR
	TD
	Landesbergen

	TD
	1


	TR
	TD
	Langenhagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Lehre

	TD
	1


	TR
	TD
	Lehrte

	TD
	1


	TR
	TD
	Lingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Lohheide, gemfr. Bezirk

	TD
	7


	TR
	TD
	Lüneburg

	TD
	4


	TR
	TD
	Marschacht

	TD
	1


	TR
	TD
	Meppen

	TD
	2


	TR
	TD
	Munster

	TD
	3


	TR
	TD
	Neu Wulmstorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Neustadt am Rübenberge

	TD
	1


	TR
	TD
	Nienburg (Weser)

	TD
	1


	TR
	TD
	Norden

	TD
	1


	TR
	TD
	Norderney

	TD
	3


	TR
	TD
	Northeim

	TD
	1


	TR
	TD
	Obernholz

	TD
	1


	TR
	TD
	Oerbke

	TD
	7


	TR
	TD
	Oldenburg

	TD
	3


	TR
	TD
	Ostenholz

	TD
	2


	TR
	TD
	Osterheide, gemfr. Bezirk

	TD
	31


	TR
	TD
	Peine

	TD
	1


	TR
	TD
	Rinteln

	TD
	5


	TR
	TD
	Salzgitter

	TD
	4


	TR
	TD
	Sande

	TD
	1


	TR
	TD
	Schellerten

	TD
	1


	TR
	TD
	Schladen

	TD
	1


	TR
	TD
	Schortens

	TD
	1


	TR
	TD
	Schwanewede

	TD
	1


	TR
	TD
	Seedorf-Godenstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Sehnde

	TD
	1


	TR
	TD
	Sögel

	TD
	2


	TR
	TD
	Stade

	TD
	3


	TR
	TD
	Stuhr

	TD
	1


	TR
	TD
	Torre La Mata

	TD
	1


	TR
	TD
	Tostedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Velpke

	TD
	1


	TR
	TD
	Wangerland

	TD
	1


	TR
	TD
	Wangerooge

	TD
	4


	TR
	TD
	Westerstede

	TD
	1


	TR
	TD
	Wietzendorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Wilhelmshaven

	TD
	15


	TR
	TD
	Wittingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Wittmund

	TD
	1


	TR
	TD
	Wolfsburg

	TD
	5


	TR
	TD
	Wurster Nordseeküste

	TD
	2


	TR
	TD
	Nordrhein-Westfalen

	TD
	Aachen

	TD
	5


	TR
	TD
	Ahlen

	TD
	1


	TR
	TD
	Alsdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Arnsberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Augustdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Oeynhausen

	TD
	6


	TR
	TD
	Bad Salzuflen

	TD
	1


	TR
	TD
	Beckum

	TD
	1


	TR
	TD
	Bergheim

	TD
	2


	TR
	TD
	Bergisch Gladbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Bergkamen

	TD
	1


	TR
	TD
	Beverungen

	TD
	1


	TR
	TD
	Bielefeld

	TD
	18


	TR
	TD
	Blankenheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Bochum

	TD
	6


	TR
	TD
	Bonn

	TD
	25


	TR
	TD
	Borgentreich

	TD
	1


	TR
	TD
	Bottrop

	TD
	3


	TR
	TD
	Bünde

	TD
	3


	TR
	TD
	Büren

	TD
	1


	TR
	TD
	Castrop-Rauxel

	TD
	5


	TR
	TD
	Coesfeld

	TD
	2


	TR
	TD
	Datteln

	TD
	3


	TR
	TD
	Detmold

	TD
	9


	TR
	TD
	Dortmund

	TD
	9


	TR
	TD
	Drolshagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Duisburg

	TD
	11


	TR
	TD
	Dülmen

	TD
	5


	TR
	TD
	Düren

	TD
	7


	TR
	TD
	Düsseldorf

	TD
	4


	TR
	TD
	Emmerich am Rhein

	TD
	7


	TR
	TD
	Engelskirchen

	TD
	1


	TR
	TD
	Enger, Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Eschweiler

	TD
	1


	TR
	TD
	Eslohe

	TD
	1


	TR
	TD
	Essen

	TD
	13


	TR
	TD
	Euskirchen

	TD
	2


	TR
	TD
	Everswinkel

	TD
	1


	TR
	TD
	Finnentrop

	TD
	1


	TR
	TD
	Frechen

	TD
	2


	TR
	TD
	Geilenkirchen

	TD
	1


	TR
	TD
	Geldern

	TD
	1


	TR
	TD
	Gelsenkirchen

	TD
	2


	TR
	TD
	Gladbeck

	TD
	2


	TR
	TD
	Goch

	TD
	1


	TR
	TD
	Grevenbroich

	TD
	1


	TR
	TD
	Gronau

	TD
	1


	TR
	TD
	Gummersbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Gütersloh

	TD
	5


	TR
	TD
	Haltern am See

	TD
	1


	TR
	TD
	Hamm

	TD
	11


	TR
	TD
	Hamminkeln

	TD
	6


	TR
	TD
	Heiligenhaus

	TD
	2


	TR
	TD
	Herford

	TD
	6


	TR
	TD
	Herne

	TD
	5


	TR
	TD
	Herten

	TD
	2


	TR
	TD
	Herzebrock-Clarholz

	TD
	1


	TR
	TD
	Hilchenbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Holzwickede

	TD
	1


	TR
	TD
	Hörstel

	TD
	1


	TR
	TD
	Hövelhof

	TD
	1


	TR
	TD
	Höxter

	TD
	3


	TR
	TD
	Hünxe

	TD
	1


	TR
	TD
	Hürth

	TD
	2


	TR
	TD
	Ibbenbüren

	TD
	2


	TR
	TD
	Iserlohn

	TD
	2


	TR
	TD
	Jüchen

	TD
	1


	TR
	TD
	Kalkar

	TD
	2


	TR
	TD
	Kerpen

	TD
	3


	TR
	TD
	Kierspe

	TD
	1


	TR
	TD
	Köln

	TD
	20


	TR
	TD
	Königswinter

	TD
	3


	TR
	TD
	Krefeld

	TD
	3


	TR
	TD
	Lennestadt

	TD
	4


	TR
	TD
	Leverkusen

	TD
	7


	TR
	TD
	Linnich

	TD
	1


	TR
	TD
	Lippstadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Lohmar

	TD
	1


	TR
	TD
	Lübbecke

	TD
	1


	TR
	TD
	Lüdinghausen

	TD
	2


	TR
	TD
	Marsberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Mechernich

	TD
	3


	TR
	TD
	Menden

	TD
	1


	TR
	TD
	Meschede

	TD
	1


	TR
	TD
	Mettmann

	TD
	1


	TR
	TD
	Minden

	TD
	9


	TR
	TD
	Moers

	TD
	1


	TR
	TD
	Möhnesee-Körbecke

	TD
	1


	TR
	TD
	Mönchengladbach

	TD
	11


	TR
	TD
	Monschau

	TD
	1


	TR
	TD
	Much

	TD
	1


	TR
	TD
	Mülheim an der Ruhr

	TD
	9


	TR
	TD
	Münster

	TD
	21


	TR
	TD
	Neukirchen-Vluyn

	TD
	2


	TR
	TD
	Niederkrüchten

	TD
	1


	TR
	TD
	Oberhausen

	TD
	7


	TR
	TD
	Oerlinghausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Overath

	TD
	1


	TR
	TD
	Paderborn

	TD
	13


	TR
	TD
	Plettenberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Ratingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Recklinghausen

	TD
	5


	TR
	TD
	Reichshof

	TD
	1


	TR
	TD
	Reken

	TD
	1


	TR
	TD
	Remscheid

	TD
	1


	TR
	TD
	Rheine

	TD
	2


	TR
	TD
	Rösrath

	TD
	3


	TR
	TD
	Sankt Augustin

	TD
	7


	TR
	TD
	Schalksmühle

	TD
	1


	TR
	TD
	Schieder-Schwalenberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Schleiden

	TD
	4


	TR
	TD
	Schmallenberg

	TD
	2


	TR
	TD
	Schwalmtal

	TD
	3


	TR
	TD
	Schwelm

	TD
	1


	TR
	TD
	Selm

	TD
	1


	TR
	TD
	Senden

	TD
	1


	TR
	TD
	Sendenhorst

	TD
	1


	TR
	TD
	Siegburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Siegen

	TD
	6


	TR
	TD
	Simmerath

	TD
	1


	TR
	TD
	Soest

	TD
	2


	TR
	TD
	Solingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Sprockhövel

	TD
	1


	TR
	TD
	Stadtlohn

	TD
	1


	TR
	TD
	Straelen

	TD
	2


	TR
	TD
	Sundern

	TD
	1


	TR
	TD
	Troisdorf

	TD
	5


	TR
	TD
	Unna

	TD
	3


	TR
	TD
	Velbert

	TD
	1


	TR
	TD
	Waldbröl

	TD
	1


	TR
	TD
	Waltrop

	TD
	3


	TR
	TD
	Wegberg

	TD
	2


	TR
	TD
	Werdohl

	TD
	1


	TR
	TD
	Werne

	TD
	1


	TR
	TD
	Wesel

	TD
	4


	TR
	TD
	Wetter

	TD
	1


	TR
	TD
	Winterberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Wuppertal

	TD
	8


	TR
	TD
	Xanten, Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Zülpich

	TD
	1


	TR
	TD
	Rheinland-Pfalz

	TD
	Alzey

	TD
	1


	TR
	TD
	ARGENTHAL

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Bergzabern

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Breisig

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Ems

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Kreuznach

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Neuenahr-Ahrweiler

	TD
	3


	TR
	TD
	Bad Sobernheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Baumholder

	TD
	1


	TR
	TD
	Bedesbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Bingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Bisterschied

	TD
	1


	TR
	TD
	Bitburg

	TD
	6


	TR
	TD
	Brodenbach

	TD
	2


	TR
	TD
	Dernau

	TD
	3


	TR
	TD
	Diez

	TD
	1


	TR
	TD
	EMMERZHAUSEN

	TD
	2


	TR
	TD
	Enkenbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Föckelberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Germersheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Hoppstädten-Weiersbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Idar-Oberstein

	TD
	5


	TR
	TD
	Kaiserslautern

	TD
	3


	TR
	TD
	Kastellaun

	TD
	1


	TR
	TD
	Kerzenheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Kesten

	TD
	1


	TR
	TD
	Koblenz

	TD
	8


	TR
	TD
	Kröppen

	TD
	1


	TR
	TD
	Kusel

	TD
	2


	TR
	TD
	Mainz

	TD
	3


	TR
	TD
	Marienthal

	TD
	2


	TR
	TD
	Mehring

	TD
	1


	TR
	TD
	Müsch

	TD
	1


	TR
	TD
	Neustadt a.d. Weinstr.

	TD
	2


	TR
	TD
	Neuwied

	TD
	2


	TR
	TD
	Niederheimbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Oppenheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Osterspai

	TD
	1


	TR
	TD
	Pirmasens

	TD
	1


	TR
	TD
	Remagen

	TD
	2


	TR
	TD
	Rockenhausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Roth

	TD
	1


	TR
	TD
	Saarburg

	TD
	2


	TR
	TD
	Sembach

	TD
	2


	TR
	TD
	Speyer

	TD
	3


	TR
	TD
	Trassem

	TD
	1


	TR
	TD
	Trechtingshausen

	TD
	2


	TR
	TD
	Trier

	TD
	7


	TR
	TD
	Waldfischbach-Burgalben

	TD
	1


	TR
	TD
	Winnweiler

	TD
	2


	TR
	TD
	Wintrich

	TD
	3


	TR
	TD
	Wöllstein

	TD
	1


	TR
	TD
	Wörth

	TD
	1


	TR
	TD
	Zell (Mosel)

	TD
	1


	TR
	TD
	Zeltingen-Rachtig

	TD
	1


	TR
	TD
	Saarland

	TD
	Ensdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Homburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Nohfelden

	TD
	1


	TR
	TD
	Saarbrücken

	TD
	4


	TR
	TD
	Völklingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Sachsen

	TD
	Adorf/Vogtl.

	TD
	2


	TR
	TD
	Altenberg

	TD
	8


	TR
	TD
	Amtsberg

	TD
	21


	TR
	TD
	Annaberg-Buchholz

	TD
	1


	TR
	TD
	Arnsdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Arzberg-Triestewitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Aue-Bad Schlema

	TD
	3


	TR
	TD
	Auerbach

	TD
	2


	TR
	TD
	Bad Düben

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Elster

	TD
	2


	TR
	TD
	Bad Lausick

	TD
	8


	TR
	TD
	Bad Muskau

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Schandau

	TD
	2


	TR
	TD
	Bannewitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Bautzen

	TD
	2


	TR
	TD
	Bennewitz

	TD
	6


	TR
	TD
	Berggießhübel

	TD
	1


	TR
	TD
	Berthelsdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Bertsdorf-Hörnitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Borna

	TD
	1


	TR
	TD
	Burkhardtsdorf

	TD
	3


	TR
	TD
	Callenberg

	TD
	4


	TR
	TD
	Chemnitz

	TD
	32


	TR
	TD
	Claußnitz

	TD
	2


	TR
	TD
	Coswig

	TD
	3


	TR
	TD
	Crimmitschau

	TD
	1


	TR
	TD
	Dahlen

	TD
	1


	TR
	TD
	Delitzsch

	TD
	1


	TR
	TD
	Deutschneuendorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Diera-Zehren

	TD
	1


	TR
	TD
	Döbeln

	TD
	3


	TR
	TD
	Dohma

	TD
	1


	TR
	TD
	Dohna

	TD
	1


	TR
	TD
	Dresden

	TD
	38


	TR
	TD
	Ebersbach

	TD
	5


	TR
	TD
	Eilenburg

	TD
	3


	TR
	TD
	Elsnig

	TD
	1


	TR
	TD
	Elsterberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Elsterheide

	TD
	3


	TR
	TD
	Eppendorf

	TD
	2


	TR
	TD
	Falkenstein

	TD
	2


	TR
	TD
	Frankenberg

	TD
	5


	TR
	TD
	Freiberg

	TD
	2


	TR
	TD
	Freital

	TD
	9


	TR
	TD
	Frohburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Geringswalde

	TD
	1


	TR
	TD
	Glashütte

	TD
	1


	TR
	TD
	Glaucha

	TD
	1


	TR
	TD
	Glauchau

	TD
	2


	TR
	TD
	Göda

	TD
	1


	TR
	TD
	Görlitz

	TD
	4


	TR
	TD
	Gornau

	TD
	2


	TR
	TD
	Grethen

	TD
	1


	TR
	TD
	Großenhain

	TD
	3


	TR
	TD
	Großrückerswalde

	TD
	1


	TR
	TD
	Großschirma

	TD
	3


	TR
	TD
	Grünhain-Beierfeld

	TD
	1


	TR
	TD
	Hainichen

	TD
	2


	TR
	TD
	Hartenstein

	TD
	1


	TR
	TD
	Hartha

	TD
	1


	TR
	TD
	Herrnhut

	TD
	11


	TR
	TD
	Hochkirch

	TD
	1


	TR
	TD
	Hohendubrau

	TD
	4


	TR
	TD
	Höhenluftkurort Grünbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Hohenstein-Ernstthal

	TD
	2


	TR
	TD
	Hohnstein

	TD
	2


	TR
	TD
	Hoyerswerda

	TD
	10


	TR
	TD
	Johanngeorgenstadt

	TD
	5


	TR
	TD
	Jöhstadt

	TD
	2


	TR
	TD
	Kamenz

	TD
	4


	TR
	TD
	Klingenthal

	TD
	1


	TR
	TD
	Königstein

	TD
	1


	TR
	TD
	Krauschwitz

	TD
	4


	TR
	TD
	Kurort Oberwiesenthal

	TD
	2


	TR
	TD
	Laußig

	TD
	1


	TR
	TD
	Lauta

	TD
	4


	TR
	TD
	Leipzig

	TD
	21


	TR
	TD
	Leisnig

	TD
	2


	TR
	TD
	Lengefeld

	TD
	1


	TR
	TD
	Lengenfeld

	TD
	3


	TR
	TD
	Lichtenberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Liebschützberg

	TD
	4


	TR
	TD
	Löbau

	TD
	5


	TR
	TD
	Löbnitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Lobstädt

	TD
	1


	TR
	TD
	Lohsa

	TD
	4


	TR
	TD
	Lossatal

	TD
	1


	TR
	TD
	Lugau

	TD
	1


	TR
	TD
	Lunzenau

	TD
	1


	TR
	TD
	Marienberg

	TD
	9


	TR
	TD
	Markkleeberg

	TD
	8


	TR
	TD
	Markneukirchen

	TD
	1


	TR
	TD
	Markranstädt

	TD
	2


	TR
	TD
	Meerane

	TD
	2


	TR
	TD
	Meißen

	TD
	2


	TR
	TD
	Mittweida

	TD
	2


	TR
	TD
	Mockrehna

	TD
	1


	TR
	TD
	Moritzburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Müglitztal

	TD
	1


	TR
	TD
	Mühlental

	TD
	1


	TR
	TD
	Mülsen

	TD
	1


	TR
	TD
	Narsdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Naunhof

	TD
	2


	TR
	TD
	Neißeaue

	TD
	1


	TR
	TD
	Netzschkau

	TD
	2


	TR
	TD
	Neuensalz

	TD
	2


	TR
	TD
	Neukirch

	TD
	1


	TR
	TD
	Neukirchen/Erzgeb.

	TD
	1


	TR
	TD
	Neukirchen/Pleiße

	TD
	1


	TR
	TD
	Neusornzig

	TD
	2


	TR
	TD
	Niederwürschnitz

	TD
	2


	TR
	TD
	Nossen

	TD
	1


	TR
	TD
	Oberlungwitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Oederan

	TD
	1


	TR
	TD
	Olbernhau

	TD
	2


	TR
	TD
	Oppach

	TD
	3


	TR
	TD
	Ostrau

	TD
	1


	TR
	TD
	Pirna

	TD
	8


	TR
	TD
	Plauen

	TD
	10


	TR
	TD
	Pockau

	TD
	1


	TR
	TD
	Porschdorf

	TD
	2


	TR
	TD
	Pulsnitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Radebeul

	TD
	1


	TR
	TD
	Radeburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Reichenbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Reichenbach/O.L.

	TD
	2


	TR
	TD
	Riesa

	TD
	5


	TR
	TD
	Rossau

	TD
	1


	TR
	TD
	Roßwein

	TD
	1


	TR
	TD
	Rötha

	TD
	1


	TR
	TD
	Schkeuditz

	TD
	3


	TR
	TD
	Schleife

	TD
	2


	TR
	TD
	Schneeberg

	TD
	2


	TR
	TD
	Schöpstal

	TD
	1


	TR
	TD
	Schwarzenberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Sehmatal

	TD
	1


	TR
	TD
	Seiffen

	TD
	2


	TR
	TD
	Sohland a. d. Spree

	TD
	1


	TR
	TD
	Spreetal

	TD
	1


	TR
	TD
	St. Egidien

	TD
	6


	TR
	TD
	Stadt Wehlen

	TD
	1


	TR
	TD
	Steinberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Stollberg/Erzgeb.

	TD
	2


	TR
	TD
	Strehla

	TD
	4


	TR
	TD
	Torgau

	TD
	3


	TR
	TD
	Vierkirchen

	TD
	3


	TR
	TD
	Wachau

	TD
	1


	TR
	TD
	Waldhufen

	TD
	1


	TR
	TD
	Weinböhla

	TD
	3


	TR
	TD
	Wermsdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Wittichenau

	TD
	2


	TR
	TD
	Wolkenstein

	TD
	1


	TR
	TD
	Wurzen

	TD
	1


	TR
	TD
	Zeithain

	TD
	1


	TR
	TD
	Zittau

	TD
	9


	TR
	TD
	Zöblitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Zschepplin

	TD
	2


	TR
	TD
	Zschopau

	TD
	4


	TR
	TD
	Zwickau

	TD
	11


	TR
	TD
	Sachsen-Anhalt

	TD
	Wansleben am See

	TD
	1


	TR
	TD
	Abberode

	TD
	1


	TR
	TD
	Ahlsdorf

	TD
	3


	TR
	TD
	Alleringersleben

	TD
	2


	TR
	TD
	An der Poststraße (Ort)

	TD
	1


	TR
	TD
	Anderbeck

	TD
	1


	TR
	TD
	Annaburg

	TD
	3


	TR
	TD
	Aschersleben

	TD
	4


	TR
	TD
	Aue-Fallstein

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Bibra

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Kösen

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Lauchstädt

	TD
	2


	TR
	TD
	Bad Schmiedeberg

	TD
	3


	TR
	TD
	Barby

	TD
	1


	TR
	TD
	Barneberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Barnstädt

	TD
	1


	TR
	TD
	Bebertal

	TD
	1


	TR
	TD
	Benndorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Bernburg

	TD
	4


	TR
	TD
	Biederitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Biendorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Bismark (Altmark)

	TD
	2


	TR
	TD
	Bitterfeld

	TD
	6


	TR
	TD
	Blankenburg (Harz)

	TD
	4


	TR
	TD
	Bornstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Bottmersdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Braunschwende

	TD
	1


	TR
	TD
	Bregenstedt

	TD
	2


	TR
	TD
	Breitenbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Breitungen

	TD
	2


	TR
	TD
	Burg

	TD
	7


	TR
	TD
	Calbe (Saale)

	TD
	3


	TR
	TD
	Calvörde

	TD
	3


	TR
	TD
	Colbitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Coswig (Anhalt)

	TD
	1


	TR
	TD
	Dannigkow

	TD
	1


	TR
	TD
	Deesdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Deetz

	TD
	1


	TR
	TD
	Derenburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Dessau-Roßlau

	TD
	4


	TR
	TD
	Dörnitz

	TD
	2


	TR
	TD
	Drackenstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Dreileben

	TD
	2


	TR
	TD
	Droyßig

	TD
	3


	TR
	TD
	Druxberge

	TD
	1


	TR
	TD
	Eckartsberga

	TD
	1


	TR
	TD
	Egeln

	TD
	4


	TR
	TD
	Eichenbarleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Eilsleben

	TD
	2


	TR
	TD
	Elbe-Parey

	TD
	1


	TR
	TD
	Elsteraue

	TD
	7


	TR
	TD
	Emden

	TD
	1


	TR
	TD
	Erxleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Etingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Falkenstein/Harz

	TD
	2


	TR
	TD
	Farnstädt

	TD
	1


	TR
	TD
	Freyburg (Unstrut)

	TD
	1


	TR
	TD
	Friedeburg (Saale)

	TD
	1


	TR
	TD
	Friesdorf

	TD
	3


	TR
	TD
	Gardelegen

	TD
	4


	TR
	TD
	Gatersleben

	TD
	3


	TR
	TD
	Gemeinde Petersberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Genthin

	TD
	8


	TR
	TD
	Gerbitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Gerbstedt

	TD
	6


	TR
	TD
	Gernrode

	TD
	1


	TR
	TD
	Gladau

	TD
	1


	TR
	TD
	Glauzig

	TD
	1


	TR
	TD
	Glindenberg

	TD
	3


	TR
	TD
	Gnölbzig

	TD
	1


	TR
	TD
	Gödnitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Gommern

	TD
	2


	TR
	TD
	Goseck

	TD
	1


	TR
	TD
	Gräfenhainichen

	TD
	2


	TR
	TD
	Greppin

	TD
	1


	TR
	TD
	Gröningen

	TD
	2


	TR
	TD
	Groß Ammensleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Groß Garz

	TD
	1


	TR
	TD
	Großbadegast

	TD
	1


	TR
	TD
	Güsten

	TD
	1


	TR
	TD
	Hadmersleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Hakeborn

	TD
	3


	TR
	TD
	Halberstadt

	TD
	7


	TR
	TD
	Haldensleben

	TD
	6


	TR
	TD
	Halle 

	TD
	25


	TR
	TD
	Hansestadt Gardelegen

	TD
	2


	TR
	TD
	Hansestadt Salzwedel

	TD
	1


	TR
	TD
	Hansestadt Stendal

	TD
	1


	TR
	TD
	Harbke

	TD
	2


	TR
	TD
	Harzgerode

	TD
	3


	TR
	TD
	Havelberg

	TD
	4


	TR
	TD
	Hecklingen

	TD
	4


	TR
	TD
	Hedersleben

	TD
	5


	TR
	TD
	Heimburg

	TD
	3


	TR
	TD
	Helbra

	TD
	2


	TR
	TD
	Hohe Börde

	TD
	1


	TR
	TD
	Hohenwarsleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Holzhausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Holzweißig

	TD
	1


	TR
	TD
	Hötensleben

	TD
	2


	TR
	TD
	Hüttenrode

	TD
	1


	TR
	TD
	Huy

	TD
	1


	TR
	TD
	Iden

	TD
	1


	TR
	TD
	Ilsenburg (Harz)

	TD
	1


	TR
	TD
	Ingersleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Ivenrode

	TD
	1


	TR
	TD
	Jerichow

	TD
	1


	TR
	TD
	Jessen

	TD
	3


	TR
	TD
	Kabelsketal

	TD
	1


	TR
	TD
	Kaiserpfalz

	TD
	1


	TR
	TD
	Kalbe (Milde)

	TD
	5


	TR
	TD
	Kelbra (Kyffhäuser)

	TD
	1


	TR
	TD
	Kemberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Kerkau

	TD
	1


	TR
	TD
	Klein Ammensleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Klein Bartensleben

	TD
	2


	TR
	TD
	Klietz

	TD
	2


	TR
	TD
	Klostermansfeld

	TD
	2


	TR
	TD
	Königsborn

	TD
	1


	TR
	TD
	Könnern

	TD
	4


	TR
	TD
	Köthen

	TD
	2


	TR
	TD
	Krevese

	TD
	1


	TR
	TD
	Kroppenstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Landsberg

	TD
	9


	TR
	TD
	Langeln

	TD
	1


	TR
	TD
	Laucha

	TD
	2


	TR
	TD
	Leuna

	TD
	3


	TR
	TD
	Libehna

	TD
	1


	TR
	TD
	Lindau

	TD
	1


	TR
	TD
	Löbnitz an der Linde

	TD
	1


	TR
	TD
	Löderburg

	TD
	3


	TR
	TD
	Lutherstadt Eisleben

	TD
	14


	TR
	TD
	Lutherstadt Wittenberg

	TD
	2


	TR
	TD
	Magdeburg

	TD
	113


	TR
	TD
	Meineweh

	TD
	1


	TR
	TD
	Merseburg

	TD
	12


	TR
	TD
	Meseberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Micheln

	TD
	1


	TR
	TD
	Möckern

	TD
	2


	TR
	TD
	Möser

	TD
	1


	TR
	TD
	Mücheln

	TD
	1


	TR
	TD
	Muldestausee

	TD
	6


	TR
	TD
	Naumburg

	TD
	8


	TR
	TD
	Neuwegersleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Nienburg

	TD
	4


	TR
	TD
	Oebisfelde

	TD
	7


	TR
	TD
	Oranienbaum-Wörlitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Oschersleben

	TD
	10


	TR
	TD
	Osterburg

	TD
	2


	TR
	TD
	Osterfeld

	TD
	1


	TR
	TD
	Osternienburger Land

	TD
	1


	TR
	TD
	Ostingersleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Peseckendorf

	TD
	2


	TR
	TD
	Petersberg

	TD
	15


	TR
	TD
	Plötzky

	TD
	1


	TR
	TD
	Pollitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Pretzien

	TD
	2


	TR
	TD
	Pretzier

	TD
	2


	TR
	TD
	Quedlinburg

	TD
	6


	TR
	TD
	Querfurt

	TD
	8


	TR
	TD
	Raguhn-Jeßnitz

	TD
	4


	TR
	TD
	Rathmannsdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Redekin

	TD
	1


	TR
	TD
	Rieder

	TD
	1


	TR
	TD
	Riesdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Röblingen am See

	TD
	2


	TR
	TD
	Rogätz

	TD
	2


	TR
	TD
	Roßla

	TD
	2


	TR
	TD
	Roxförde

	TD
	1


	TR
	TD
	Saalfeld

	TD
	1


	TR
	TD
	Salzatal

	TD
	6


	TR
	TD
	Salzwedel, Hansestadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Sandau (Elbe)

	TD
	2


	TR
	TD
	Sandersdorf

	TD
	3


	TR
	TD
	Sandersleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Sangerhausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Schierke

	TD
	1


	TR
	TD
	Schkopau

	TD
	16


	TR
	TD
	Schlagenthin

	TD
	1


	TR
	TD
	Schollene

	TD
	1


	TR
	TD
	Schönebeck

	TD
	11


	TR
	TD
	Schwanebeck

	TD
	1


	TR
	TD
	Seebenau

	TD
	1


	TR
	TD
	Seegebiet Mansfelder Land

	TD
	1


	TR
	TD
	Seehausen

	TD
	3


	TR
	TD
	Seeland

	TD
	1


	TR
	TD
	Staßfurt

	TD
	16


	TR
	TD
	Stendal

	TD
	22


	TR
	TD
	Steutz

	TD
	1


	TR
	TD
	Storkau

	TD
	1


	TR
	TD
	Stößen

	TD
	5


	TR
	TD
	Südharz

	TD
	2


	TR
	TD
	Südliches Anhalt

	TD
	1


	TR
	TD
	Sülzetal

	TD
	5


	TR
	TD
	Tangerhütte

	TD
	1


	TR
	TD
	Tangermünde

	TD
	2


	TR
	TD
	Tarthun

	TD
	1


	TR
	TD
	Teuchern

	TD
	1


	TR
	TD
	Teutschenthal

	TD
	7


	TR
	TD
	Thale

	TD
	5


	TR
	TD
	Tornau

	TD
	6


	TR
	TD
	Tucheim

	TD
	1


	TR
	TD
	Uhrsleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Uichteritz

	TD
	1


	TR
	TD
	Ummendorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Unseburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Vitzenburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Wallhausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Wansleben am See

	TD
	1


	TR
	TD
	Wanzleben-Börde

	TD
	5


	TR
	TD
	Wedderstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Wefensleben

	TD
	3


	TR
	TD
	Wegenstedt

	TD
	4


	TR
	TD
	Weißandt-Gölzau

	TD
	1


	TR
	TD
	Weißenfels

	TD
	2


	TR
	TD
	Welsleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Wernigerode

	TD
	2


	TR
	TD
	Westeregeln

	TD
	5


	TR
	TD
	Wettin-Löbejün

	TD
	7


	TR
	TD
	Wolmirstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Wulkau

	TD
	2


	TR
	TD
	Zahna-Elster

	TD
	1


	TR
	TD
	Zeitz

	TD
	3


	TR
	TD
	Zerbst/Anhalt

	TD
	2


	TR
	TD
	Zielitz

	TD
	2


	TR
	TD
	Zschornewitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Schleswig-Holstein

	TD
	Altenholz

	TD
	1


	TR
	TD
	Appen

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Bramstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Barkelsby

	TD
	1


	TR
	TD
	Behrensdorf (Ostsee)

	TD
	1


	TR
	TD
	Boostedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Bornholt

	TD
	1


	TR
	TD
	Bredstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Brunsbüttel

	TD
	7


	TR
	TD
	Dänischenhagen

	TD
	1


	TR
	TD
	Eckernförde

	TD
	1


	TR
	TD
	Eggebek

	TD
	1


	TR
	TD
	Elmshorn

	TD
	1


	TR
	TD
	Fehmarn

	TD
	2


	TR
	TD
	Felde

	TD
	1


	TR
	TD
	Flensburg, Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Geesthacht

	TD
	1


	TR
	TD
	Glücksburg (Ostsee), Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Glückstadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Grömitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Heide

	TD
	1


	TR
	TD
	Heikendorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Heist

	TD
	1


	TR
	TD
	Helgoland

	TD
	2


	TR
	TD
	Hörnum (Sylt)

	TD
	2


	TR
	TD
	Husum

	TD
	3


	TR
	TD
	Kampen (Sylt)

	TD
	1


	TR
	TD
	Kappeln, Stadt

	TD
	1


	TR
	TD
	Kiel

	TD
	17


	TR
	TD
	Klausdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Klein Rheide

	TD
	1


	TR
	TD
	Krüzen

	TD
	1


	TR
	TD
	Laboe

	TD
	1


	TR
	TD
	Leck

	TD
	2


	TR
	TD
	Lentföhrden

	TD
	1


	TR
	TD
	List

	TD
	5


	TR
	TD
	Lübeck

	TD
	2


	TR
	TD
	Malente

	TD
	1


	TR
	TD
	Mönkeberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Neukirchen

	TD
	1


	TR
	TD
	Neumünster

	TD
	2


	TR
	TD
	Nieby

	TD
	1


	TR
	TD
	Pellworm

	TD
	1


	TR
	TD
	Plön

	TD
	1


	TR
	TD
	Quickborn

	TD
	1


	TR
	TD
	Rantum (Sylt)

	TD
	1


	TR
	TD
	Schleswig

	TD
	1


	TR
	TD
	Seeth

	TD
	1


	TR
	TD
	Stadt Fehmarn

	TD
	1


	TR
	TD
	Strande

	TD
	1


	TR
	TD
	Süderstapel

	TD
	1


	TR
	TD
	Todesfelde

	TD
	1


	TR
	TD
	Wahlstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Wittdün

	TD
	1


	TR
	TD
	Thüringen

	TD
	Altenburg

	TD
	8


	TR
	TD
	Am Ohmberg (Gemeind im LK Eichsfeld)

	TD
	1


	TR
	TD
	Amt Wachsenburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Andisleben

	TD
	1


	TR
	TD
	Apolda

	TD
	1


	TR
	TD
	Arnstadt

	TD
	4


	TR
	TD
	Artern

	TD
	2


	TR
	TD
	Auengrund

	TD
	3


	TR
	TD
	Auma-Weidatal

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Köstritz

	TD
	2


	TR
	TD
	Bad Langensalza

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Liebenstein

	TD
	1


	TR
	TD
	Bad Lobenstein

	TD
	2


	TR
	TD
	Behrungen

	TD
	1


	TR
	TD
	Blankenhain

	TD
	1


	TR
	TD
	Bleicherode

	TD
	5


	TR
	TD
	Breitenworbis

	TD
	1


	TR
	TD
	Bucha

	TD
	1


	TR
	TD
	Buttlar

	TD
	1


	TR
	TD
	Buttstädt

	TD
	2


	TR
	TD
	Cursdorf

	TD
	2


	TR
	TD
	Dankmarshausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Dornburg-Camburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Dreitzsch

	TD
	1


	TR
	TD
	Eisenach

	TD
	11


	TR
	TD
	Eisenberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Eisfeld

	TD
	2


	TR
	TD
	Elgersburg

	TD
	1


	TR
	TD
	Ellrich

	TD
	9


	TR
	TD
	Erfurt

	TD
	9


	TR
	TD
	Föritz

	TD
	1


	TR
	TD
	Friedrichroda

	TD
	3


	TR
	TD
	Gangloffsömmern

	TD
	1


	TR
	TD
	Geisleden

	TD
	2


	TR
	TD
	Geismar

	TD
	1


	TR
	TD
	Gera

	TD
	2


	TR
	TD
	Geraberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Gerstungen

	TD
	1


	TR
	TD
	Glasehausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Gössitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Gotha

	TD
	2


	TR
	TD
	Greiz

	TD
	5


	TR
	TD
	Großbreitenbach

	TD
	2


	TR
	TD
	Großneuhausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Günthersleben-Wechmar

	TD
	1


	TR
	TD
	Hainrode

	TD
	1


	TR
	TD
	Hartmannsdorf

	TD
	2


	TR
	TD
	Harztor

	TD
	6


	TR
	TD
	Heilbad Heiligenstadt

	TD
	2


	TR
	TD
	Helbedündorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Heuthen

	TD
	1


	TR
	TD
	Heyerode

	TD
	1


	TR
	TD
	Hildburghausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Hohenstein

	TD
	2


	TR
	TD
	Ilmenau

	TD
	8


	TR
	TD
	Jena

	TD
	4


	TR
	TD
	Kirschkau

	TD
	1


	TR
	TD
	Kleinfurra

	TD
	1


	TR
	TD
	Kölleda

	TD
	2


	TR
	TD
	Königsee

	TD
	3


	TR
	TD
	Kraftsdorf

	TD
	3


	TR
	TD
	Kranichfeld

	TD
	4


	TR
	TD
	Krauthausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Krayenberggemeinde

	TD
	1


	TR
	TD
	Kriebitzsch

	TD
	1


	TR
	TD
	Lauscha

	TD
	1


	TR
	TD
	Leinefelde-Worbis

	TD
	6


	TR
	TD
	Lichte

	TD
	2


	TR
	TD
	Löberschütz

	TD
	1


	TR
	TD
	Lucka

	TD
	1


	TR
	TD
	Mechelroda

	TD
	1


	TR
	TD
	Meiningen

	TD
	2


	TR
	TD
	Mellingen

	TD
	1


	TR
	TD
	Meuselwitz

	TD
	9


	TR
	TD
	Mühlhausen

	TD
	3


	TR
	TD
	Nesse-Apfelstädt

	TD
	1


	TR
	TD
	Neuengönna

	TD
	2


	TR
	TD
	Neuhaus am Rennweg

	TD
	1


	TR
	TD
	Neuhaus-Schierschnitz

	TD
	1


	TR
	TD
	Neumühle

	TD
	1


	TR
	TD
	Niederorschel

	TD
	1


	TR
	TD
	Nöda

	TD
	1


	TR
	TD
	Nohra

	TD
	1


	TR
	TD
	Nordhausen

	TD
	18


	TR
	TD
	Obergebra

	TD
	1


	TR
	TD
	Oberheldrungen

	TD
	1


	TR
	TD
	Oberhof

	TD
	3


	TR
	TD
	Paska

	TD
	1


	TR
	TD
	Pößneck

	TD
	4


	TR
	TD
	Probstzella

	TD
	3


	TR
	TD
	Rastenberg

	TD
	2


	TR
	TD
	Remda-Teichel

	TD
	1


	TR
	TD
	Remptendorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Ronneburg

	TD
	2


	TR
	TD
	Roßleben-Wiehe

	TD
	1


	TR
	TD
	Rudolstadt

	TD
	5


	TR
	TD
	Saalfeld

	TD
	3


	TR
	TD
	Schalkau

	TD
	7


	TR
	TD
	Schleiz

	TD
	1


	TR
	TD
	Schleusegrund

	TD
	2


	TR
	TD
	Schönbrunn

	TD
	1


	TR
	TD
	Schwickershausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Serba

	TD
	1


	TR
	TD
	Silbitz

	TD
	2


	TR
	TD
	Sömmerda

	TD
	2


	TR
	TD
	Sondershausen

	TD
	5


	TR
	TD
	Sonneberg

	TD
	1


	TR
	TD
	Sonnenstein

	TD
	1


	TR
	TD
	St. Kilian

	TD
	1


	TR
	TD
	Stadtilm

	TD
	1


	TR
	TD
	Steinach

	TD
	1


	TR
	TD
	Steinbach-Hallenberg

	TD
	6


	TR
	TD
	Straufhain

	TD
	1


	TR
	TD
	Straußfurt

	TD
	1


	TR
	TD
	Suhl

	TD
	11


	TR
	TD
	Treffurt

	TD
	1


	TR
	TD
	Triptis

	TD
	4


	TR
	TD
	Uder

	TD
	1


	TR
	TD
	Umpferstedt

	TD
	1


	TR
	TD
	Unterbreizbach

	TD
	2


	TR
	TD
	Vippachedelhausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Wallbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Waltershausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Weida

	TD
	5


	TR
	TD
	Weimar

	TD
	4


	TR
	TD
	Weißenborn-Lüderode

	TD
	1


	TR
	TD
	Werningshausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Werra-Suhl-Tal

	TD
	1


	TR
	TD
	Werther

	TD
	1


	TR
	TD
	Wipperdorf

	TD
	1


	TR
	TD
	Wolkramshausen

	TD
	1


	TR
	TD
	Wünschendorf/Elster

	TD
	1


	TR
	TD
	Wurzbach

	TD
	1


	TR
	TD
	Zella-Mehlis

	TD
	4


	TR
	TD
	Zeulenroda-Triebes

	TD
	3


	TR
	TD
	Summe

	TD
	3.618
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